
325 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Nachdruck vom 23. 11. 1987 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom :XXXXX, mit dem 
das' Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz 
geändert wird (13. Novelle zum Gewerblichen 

Sozialversicherungsgesetz ) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, 
BGBI. Nr. 560/1978, in der Fassung der Bundesge­
setze BGBI. Nr. 684/1978, BGBL Nr. 531/1979, 
BGBI. Nr. 586/1980, BGBL Nr. 283/1981, BGBI. 
Nr. 589/1981, BGBI. Nr. 359/1982, BGBI. Nr. 
648/1982, BGBI. Nr. 384/1983, BGBL Nr. 591/ 
1983, BGBI. Nr. 485/1984, BGBI. Nr. 104/1985, 
BGBL Nr. 205/1985, BGBI. Nr. 112/1986, BGBL 
Nr. 564/1986 und BGBL Nr. 158/1987 wird geän­
dert wie folgt: 

1. § 3 Abs. 3 Z 1 lautet: 

,,1. die der Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
auf Grund einer Berufsbefugnis nach der Wirt­
schaftstreuhänder-Berufsordnung,BGBl. Nr. 125/ 
1955, angehörenden Mitglieder einschließlich der 
Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft 
und der persönlich haftenden Gesellschafter einer 
KommanditgesellSchaft, sofern 

a) diese Gesellschaften Mitglieder der Kammer 
der Wirtschaftstreuhänder sind und 

b) die Berufsbefugnis dieser Personen nicht aus­
schließlich im Rahmen einer Beschäftigung 
ausgeübt wird, auf Grund der sie der Pflicht­
versicherung in der Pensionsversicherung 
nach dem Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetz unterliegen oder auf Grund dieser 
Pflichtversicherung Anspruch auf Kranken­
oder Wochengeld aus der Krankenversiche­
rung nach dem Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetz haben, auch wenn dieser 
Anspruch ruht, oder auf Rechnung eines Ver­
sicherungsträgers Anstaltspflege erhalten 
oder in einem Genesungs-, Erholungs- oder 
Kurheim oder in einer Sonderkrankenanstalt 
untergebracht sind oder Anspruch auf Ersatz 
der Pflegegebühren gemäß § 131 oder § 150 

des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
einem Versicherungsträger gegenüber haben; 

ferner die Witwen und Deszendenten, für deren 
Rechnung' einWitwenfortbetrieb bzw. ein Deszen­
dentenfortbetrieb nach der Wirtschaftstreuhänder­
Berufsordnung geführt wird;" . 

2. a) § 4 Abs. 2 Z 1 lautet: 

,,1. Kinder, die neben dem Bezug einer Waisen­
pension den Betrieb des verstorbenen Gewerbein­
habers fortführen, hinsichtlich dieser' Betriebsfort­
führung;" 

b) § 4 Abs. 3 Z 3 wird aufgehoben. 

3. a) Dem § 6 Abs. 1 Z 5 wird folgendes ange­
fügt: 

"hiebei hat die Unterbrechung einer der im § 4 
Abs. 2 Z 3, 4, 5, 7 oder 8 bezeichneten Pflichtversi­
cherungen bzw.· der ihr gleichgestellten Zeiten bis 
zu 14 Tagen außer Betracht zu bleiben;" 

b) § 6 Abs. 2 dritter Satz lautet: 

"Eine solche Bescheinigung ist mit der gleichen 
Rechtswirkung und unter der gleichen V orausset- . 
zung auch auszustellen, wenn der Pensionswerber 
ein Verfahren in Sozialrechtssachen anhängig 
gemacht hat." 

4. a) § 7 Abs. 1 Z 2 und 3 lauten: 

,,2. bei den im § 2 Abs. 1 Z 2 genannten Gesell­
schaftern nach Maßgabe des Abs. 3 mit dem Letz­
ten des Kalendermonates, in dem die die Pflichtver­
sicherung begründende Berechtigung der Gesell­
schaft erloschen ist, beim Ausscheiden des Gesell­
schafters aus der Gesellschaft mit dem Letzten des 
Kalendermonates, in dem die Löschurtg der Eintra­
gung des Gesellschafters im Handelsregister bean­
tragt worden ist; 

3. bei den in § 2 Abs. 1 Z 3 genannten Gesell­
schaftern nach Maßgabe des Abs. 3 mit dem Letz­
ten des Kalendermonates, in dem die die Pflichtver­
sicherung begründende Berechtigung der Gesell­
schaft erloschen ist bzw. in dem die Eintragung des 
Widerrufes der Bestellung zum Geschäftsführer im 
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Handelsregister beantragt worden ist bzw. in dem 
der Geschäftsführer als Gesellschafter aus der 
Gesellschaft ausgeschieden istj" 

b) § 7 Abs. 1 Z 5 wird aufgehoben. 

c) § 7 Abs. 2 Z 2 und 3 lauten: 

,,2. bei den im § 2 Abs. 1 Z 2 und § ~ Abs. 3 Z 1 
genannten Gesellschaftern nach Maßgabe des 
Abs. 3 mit dem Letzten des Kalendermonates, in 
dem die die Pflichtversicherung begründende 
Berechtigung der Gesellschaft erloschen ist, beim 
Ausscheiden des Gesellschafters aus der Gesell­
schaft mit dem Letzten des Kalendermonates, in 
dem die Löschung der Eintragung des Gesellschaf­
ters im Handelsregister beantragt worden istj 

3. bei den in § 2 Abs. 1 Z 3 genannten Gesell­
schaftern nach Maßgabe des Abs. 3 mit dem Letz­
ten des Kalendermonates, in dem die die Pflichtver­
sicherung begründende Berechtigung der Gesell­
schaft erloschen ist bzw. in dem die Eintragung des 
Widerrufes der Bestellung zum Geschäftsführer im 
Handelsregister beantragt worden ist bzw. in dem 
der Geschäftsführer als Gesellschafter aus der 
Gesellschaft ausgeschieden istj" 

d) Dem § 7wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) In den Fällen des Abs. 1 Z 2 und 3 und des 
Abs. 2 Z 2 und 3 endet die Pflichtversicherung spä­
testen.s mit dem Tag vor dem Stichtag für die Fest­
stellung eines Pensions anspruches nach diesem 
oder einem anderen Bundesgesetz, sofern zu die­
sem Zeitpunkt der Tatbestand des § 130 Abs.2 
erfüllt ist." 

5. a) § 25 Abs. J erster Satz lautet: 

"Für die Ermittlung der Beitragsgrundlage für 
Pflichtversicherte gemäß § 2 Abs. 1 und gemäß § 3 
Abs. 3 sind, soweit im folgenden nichts anderes 
bestimmt wird, die durchschnittlichen Einkünfte 
aus einer die Pflichtversicherung nach diesem Bun­
desgesetz begründenden Erwerbstätigkeit in dem 
dem Kalenderjahr, in das der Beitragsmonat 
(Abs. 10) fällt, drittvorangegangenen Kalenderjahr 
heranzuziehen, die auf die Zeiten der Pflichtversi­
cherung in diesem Kalenderjahr entfallenj hiebei 
sind die für die Bemessung der Einkommensteuer 
herangezogenen Einkünfte des Pflichtversicherten 
zugrunde zu legen und, falls die Zeiten der Pflicht­
versicherung in der Krankenversicherung und in 
der Pensionsversicherung voneinander abweichen, 
die Zeiten der Pflichtversicherung in der Pensions­
versicherung maßgebend." 

b) § 25 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Den Einkünften im Sinne des Abs. 1 und 
Abs. 3 sind im Falle der Pflichtversicherung in der 
Pensionsversicherung bei Witwen (Witwern), die 
den Betrieb des verstorbenen Ehegatten (der ver­
storbenen Ehegattin) fortführen bzw. die gemäß 
§ 115 Abs.4 Beiträge zur Pflichtversicherung ent-

richten, die Einkünfte, die der verstorbene Ehegatte 
(die verstorbene Ehegattin) erzielt hat, gleichzuhal­
ten." 

6. § 25 a Abs. 3 zweiter Satz lautet: 

"Für die Ermittlung dieser Beitragsgrundlage sind, 
abweichend von den Bestimmungen des § 25 
Abs. 1, die durchschnittlichen Einkünfte aus einer 
die Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz 
begründenden Erwerbstätigkeit in dem Kalender­
jahr, in das der Beitragsmonat (§ 25 Abs. 10) fällt, 
heranzuziehen, die auf die Zeiten der Pflichtversi­
cherung in diesem Kalenderjahr entfallen." 

7. a) § 27 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Beginnt in den Fällen des § 25 Abs. 4 die 
Berechtigung zur Fortführung der Erwerbstätigkeit 
des verstorbenen Ehegatten (der verstorbenen Ehe­
gattin) oder das Gesellschaftsverhältnis der Witwe 
(des Witwers) bereits im Monat des Ablebens des 
Ehegatten (der Ehegattin), so beginnt die Beitrags­
pflicht in der Pertsionsversicherung mit dem auf das 
Ableben des versicherten Ehegatten (der versicher­
ten Ehegattin) folgenden Monatsersten, sofern für 
den verstorbenen Ehegatten (die verstorbene Ehe­
gattin) im Monat des Ablebens Beitragspflicht 
bestanden hat. Dies gilt entsprechend für die Fälle 
des § 115 Abs. 4. Die Beitragspflicht in der Kran­
ken- und Pensionsversicherung endet mit dem 
Ende der Pflichtversicherung gemäß § 7." 

b)§ 27 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Sind in dem betreffenden Kalenderjahr. 
bereits Leistungen nach Maßgabe der §§ 85 Abs. 2 
lit. c bzw. 96 Abs. 2 bezogen worden, so ist eine 
Herabsetzung der Beitragsgrundlage gemäß Abs. 5 
bzw. § 25 in der Krankenversicherung nur soweit 
zulässig, daß die ärztliche Hilfe noch als Geldlei­
stung zu gewähren ist." 

8. § 32 Abs. 2 letzter Satz lautet: 

"Hiebei ist für pflichtversicherte Pensionisten (§ 3 
Abs. 1) der für Pflichtversicherte gemäß § 27 Abs. 1 
Z 1 geltende Beitragshundertsatz auf die Pension 
einschließlich der Zuschüsse und Ausgleichszula­
gen anzuwenden." 

9. Im § 34 werden die Abs.2 und 3 durch fol­
gende Abs. 2, 3 und 4 ersetzt: 

,,(2) Über den Betrag gemäß Abs. 1 hinaus leistet 
der Bund für jedes Geschäftsjaltr einen Beitrag in 
der Höhe des Betrages, um den.l00,2 vHder Auf­
wendungen die Erträge übersteigep. Hiebei sind bei 
den Aufwendungen die Ausgleichszulagen, die 
außerordentlichen Zuschüsse des Versicherungsträ­
gers als Dienstgeber zur Rückstellung für Pensions­
zwecke und die Abschreibungen. von bebauten 
Grundstücken, bei den Erträgen der Bundesbeitrag 
nach Abs. 1, 2 und 3 und die Ersätze für Aus­
gleichszulagen außer Betracht zu lassen. 
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(3) Für die nach dem 31. Dezember 1987 gemäß 
§ 219 genehmigte Errichtung oder Erweiterung von 
Gebäuden leiste~ der Bund über den Beitrag gemäß 
Abs. 1 und 2 hinaus einen Beitrag in der Höhe der 
zur Finanzierung dieser Vorhaben jährlich aufge­
wendeten Mittel. Dabei sind allfällig gebildete 
Ersatzbeschaffungsrücklagen in Abzug zu bringen. 
Der Beitrag des Bundes darf den Betrag der geneh­
migten Mittel nicht übersteigen. 

(4) Der dem Versicherungsträger nach Abs. 1, 2 
und 3 gebührende Beitrag des Bundes ist monatlich 
im erforderlichen Ausmaß unter Bedachtnahme auf 
die Kassenlage des Bundes zu bevorschussen." 

10. a) Im § 35 Abs. 1 wird der Ausdruck "in 
Abs. 3 oder 4" durch den AJsdruck "im folgenden" 
ersetzt. 

b) Dem § 35 Abs. 2 wird folgendes angefügt: 

"Werden Beiträge auf Grund einer nachträglichen 
Feststellung der Einkünfte des Versicherten durch 
die Finanzbehörden vorgeschrieben, so sind sie mit 
dem Letzten des zweiten Monates des Kalender­
vierteljahres fällig, in "dem die Vorschreibung 
erfolgt." 

11. § 48 Abs. 2 erster Satz lautet: 

"Für das Kalenderjahr 1988 beträgt der Meßbetrag 
907,50 S." 

12. Im § SO Abs. 4 erster Satz wird der jeweils 
verwendete Ausdruck "Bemessungsgrundlage" 
durch den Ausdruck "Bemessungsgrundlage bzw. 
Pension" ersetzt. 

13. § 55 Abs. 3 wird aufgehoben. 

14. Im § 65 Abs. 3 entfällt der letzte Satz. 

15. § 74 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Der Hilflosenzuschuß ruht 
a) während der Pflege in einer Krankenanstalt, 

Heilanstalt oder Siechen anstalt, wenn ein 
Träger der Sozialversicherung die Kosten der 
Pflege trägt, zur Gänze ab dem Beginn der 
fünften Woche dieser Pflege, 

b) in dem Fall der Pflege gemäß § 185 Abs.3 
erster Satz, wenn ein Träger der Sozialhilfe 
die Kosten der Pflege trägt, mit 80 vH ab 
dem Beginn dieser Pflege." 

16. § 75 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Leistungen werden an den Anspruchsbe-
- rechtigten ausgezahlt. Ist der Anspruchsberechttgte 

minderjährig, so ist die Leistung dem gesetzlichen 
Vertreter auszuzahlen. Mündige Minderjährige 
sind jedoch für Leistungen, die ihnen auf Grund 
ihrer eigenen Versicherung zustehen, selbst emp­
fangsberechtigt. In den Fällen des gemäß § 194 ent­
sprechend anzuwendenden § 361 Abs.2 dritter 
Satz des Allgemeinen "Sozialversicherungsgesetzes 
ist die Leistung unmittelbar an den Antragsteller 
auszuzahlen. Ist für einen Anspruchsberechtigten 

ein Sachwalter bestellt, so ist diesem die Leistung 
auszuzahlen, wenn die Angelegenheiten, mit deren 
Besorgung er betraut worden ist, "die Empfang­
nahme der Leistung umfassen." 

17. a) § 78 Abs. 1 Z 2 lautet: 

,,2. für die Versicherungsfälle der Krankheit und 
der Mutterschaft;" 

b) § 78 Abs. 2 lautet: 

. ,,(2) Überdies können aus den Mitteln der Kran­
kenversicherung Maßnahmen zur Festigung der 
Gesundheit sowie außer den Jugendlichen- und 
Gesundenuntersuchungen (Abs. 1 Z 1) noch weiter­
gehende Leistungen zur Verhütung des Eintrittes 
und der Verbreitung von Krankheiten und Leistun­
gen aus dem Anlaß des Todes gewährt werden." 

c) Dem § 78 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,( 4) Beim Tod eines Versicherten, eines mitversi­
cherten Familienangehörigen (§ 10) bzw. Angehö­
rigen (§ 83) kann durch die Satzung nach Maßgabe 
der finanziellen Leistungsfähigkeit des Versiche­
rungsträgers ein Zuschuß zu den Bestattungskosten 
gewährt werden. Dieser Zuschuß kann unter 
Bedachtnahme auf die wirtschaftlichen Verhält­
nisse desjenigen, der die Kostender Bestattung 
getragen hat, bis zur Höhe von 6 000 S gezahlt 
werden." 

18. a) Im § 79 Abs. 1 wird der Strichpunkt am 
Ende der Z 3 durch einen Punkt ersetzt; die Z 4 
wird aufgehoben. 

b) Im § 79 Abs.2 wird der Ausdruck ,,§§ 105 
bis 110" durch den Ausdruck ,,§§ 105 bis 108" 
ersetzt. 

19. Im § 80 Abs. 1 wird der Strichpunkt am Ende 
der Z 2 durch einen Punkt ersetzt; die Z 3 wird 
aufgehoben. 

20. § 82 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Für Pflichtversicherte (§§ 2 und 3 Abs. 1 
und 2), für deren mitversicherte Familienangehö­
rige (§ 10) und für Angehörige (§ 83) besteht über 
das Ende der Versicherung hinaus ein Anspruch 
auf Pflichtleistungen aus den Versicherungsfällen 
der Krankheit und der Mutterschaft bis zur vorge­
sehenen Höchstdauer, längstens jedoch durch 
13 Wochen, wenn der Versicherungsfall vor dem 
Ende der Versicherung eingetreten ist, sofern kein 
anderweitiger Anspruch auf Leistungen einer 
gesetzlichen Krankenversicherung bzw. Kranken­
fürsorgeeinrichtung eines öffentlich-rechtlichen 
Dienstgebers gegeben ist." 

21. § 83 Abs. 4 Z 1 lautet: 

,,1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung 
befinden, die ihre Arbeitskraft überwiegend bean­
sprucht, längstens bis zur Vollendung des 
25. Lebensjahres; die Angehörigeneigenschaft ver­
längert sich höchstens bis zur Vollendung des 

2 
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27. Lebensjahres, wenn die Berufsausbildung über 
das 25. Lebensjahr hinaus andauert, die Kinder 
(Enkel) ein ordentliches Studium betreiben und 
eine Studiendauer im Sinne des § 2 Abs. 3 des Stu­
dienförderungsgesetzes 1983 nicht überschreiten. 
Überschreitungen, die wegen Erfüllung der Wehr­
pflicht, der Zivildienstpflicht oder wegen sonstiger 
wichtiger Gründe gemäß § 2 Abs. 3 letzter Satz des 
Studienförderungsgesetzes 1983 eintreten, sind hie­
bei außer Betracht zu lassen;" 

22. Dem § 85 wird folgender Abs.5 angefügt: 

,,(5) Ein Anspruch auf Sachleistungen im Sinne 
des Abs. 3 steht jedenfalls den Versicherten zu, 
deren Pflichtversicherung in der Krankenversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz ausschließlich auf 
der Ausübung einer diese Pflichtversicherung 
begründenden selbständigen Erwerbstätigkeit 
beruht und für die eine vorläufige Beitragsgrund­
lage gemäß § 25 a festgestellt wird." 

23. Im § 86 Abs. 5 wird der Punkt am Schluß der 
lit. c durch einen Strichpunkt ersetzt. Folgende 
lit. d wird angefügt: 

"d) bei der Gewährung von Leistungen aus dem 
Versicherungsfall der Krankheit gemäß § 80 
Abs.2." 

24. Im § 87 Abs. 1 entfallen die Worte "sowie der 
Bestattungskostenbeitrag (§ 104)". 

25. Dem § 90 Abs. 3 wird folgender Satz ange­
fügt: 

"Als Leistung der Krankenbehandlung gilt auch die 
Übernahme der für eine Organtransplantation not­
wendigen Anmelde- und Registrierungskosten bei 
einer Organbank." 

26. § 94 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Zahnbehandlung und Zahnersatz sind durch 
Ärzte, nach den Bestimmungen des Dentistengeset­
zes, BGBI. Nr. 90/1949, auch durch Dentisten, in 
eigenen hiefür ausgestatteten Einrichtungen des 
Versicherungsträgers oder in Vertragseinrichtun­
gen nach Maßgabe der Bestimmungen der Satzung 
zu gewähren." 

27. Nach § 96 wird folgender § 96 a eingefügt: 

"Kostenersatz bei Organtransplantationen für die 
Anmelde- und Registrierungskosten 

§ 96 a. Der Versicherungsträger hat die für eine 
Organtransplantation notwendigen Anmelde- und 
Registrierungskosten zu übernehmen. Der entspre­
chende Betrag wird an den gezahlt, der diese 
Kosten getragen hat. Das Nähere wird unter 
Bedachtnahme auf die im Einzelfall vorliegenden 
besonderen Erfordernisse des Anmelde- und Regi­
strierungsverfahrens in der Satzung des Trägers der 
Krankenversicherung geregelt; dabei kann der Ver­
sicherungsträger unter Bedachtnahme auf seine 

finanzielle Leistungsfähigkeit auch eine Ober­
grenze für die Übernahme der Anmelde- und Regi­
strierungskosten vorsehen." 

28. a) § 102 Abs. 3 und 4 lauten: 

,,(3) Heilmittel und Heilbehelfe sind iq ~innge­
mäßer Anwendung der Bestimmungen d'er §§ 92 
und 93 zu gewähren. 

(4) Für die Entbindung ist Pflege in einer Kran­
kenanstalt (auch in einem Entbindungsheim) für 
längstens zehn Tage, in sinngemäßer Anwendung 
der Bestimmungen der §§ 95 bis 98 zu gewähren." 

29, § 104 wird aufgehoben. 

30. § 112 Abs. 1 Z 3 lautet: 

,,3. aus dem Versicherungsfall des Todes 
a) die Hinterbliebenenpensionen (§ 135), 
b) die Abfindung (§ 1~8 a)." 

31. § 115 Abs. 1 Z 1 lautet: 

,,1. Zeiten der Beitragspflicht nach diesem Bun­
desgesetz oder nach dem Gewerblichen Selbständi­
gen-Pensionsversicherungsgesetz, wenn die Bei­
träge innerhalb von fünf Jahren nach Ablauf des 
Kalendermonates, für den sie gelten sollen, die Bei­
träge gemäß § 35 Abs. 2, 3 oder 4 innerhalb von 
fünf Jahren nach Feststellung der endgültigen Bei­
tragsgrundlage wirksam (§ 118) entrichtet worden 
sind;" 

32. a) Im § 116 Abs.7 wird nach den Worten 
"eine höhere Schule" bzw. "einer höheren Schule" 
der Ausdruck ,,(das Lycee Francais in Wien)" bzw. 
,,(des Lycee Francais in Wien)" eingefügt. 

b) Dem § 116 werden folgende Abs. 8, 9 und 10 
angefügt: 

,,(8) Die im Abs. 7 angeführten Zeiten sind für 
die Bemessung der Leistungen nicht zu berücksich­
tigen, ausgenommen bei der Anwendung des § 131 
Abs. 1 lit. b. Sie können jedoch nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen durch Beitragsentrich­
tung ganz oder teilweise leistungswirksam werden. 

(9) Für jeden Ersatzmonat nach Abs. 7, der lei­
stungswirksam werden soll, ist an den Versiche-. 
rungsträger ein Beitrag in der Höhe von 20,5 vH 
zu entrichten. Als Beitragsgrundlage gilt 

1. für die im Abs. 7 genannten Zeiten, ausge­
nommen die Zeiten des Besuches einer Hoch­
schule, einer Kunstakademie oder Kunsthoch­
schule das 7,5fache, 

2. für die im Abs. 7 genannten Zeiten des Besu­
ches einer Hochschule, einer Kunstakademie 
oder Kunsthochschule das 15fache 

der im Zeitpunkt der Beitragsentrichtung geltenden 
Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 45 Abs. 1 lit. b 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes. 

(10) Die Beitragsentrichtungnach Abs.9 kann 
für alle oder einzelne dieser Ersatzmonate jeder­
zeit, spätestens innerhalb von zwölf Monaten nach 
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dem Stichtag, erfolgen. Die dem eingezahlten 
Betrag entsprechenden Versicherungszeiten wer­
den mit seinem Einlangen beim Versicherungsträ­
ger leistungswirksam." 

33. Im § 118 Abs.2 lit. g wird der Ausdruck 
,,§ 35 Abs. 3 oder 4" durch den Ausdruck ,,§ 35 
Abs.2 zweiter Satz, Abs. 3 oder 4" ersetzt. 

34. § 122 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Für die Ermittlung der Bemessungszeit 
kommen- in Betracht: 

1. wenn der Stichtag (§ 113 Abs. 2) vor Vollen­
dung des so. Lebensjahres des (der) Versi­
cherten liegt, die letzten 120 Versicherungs­
monate im Sinne des § 119, die vor dem 
Kalenderjahr liegen, in das der Bemessungs­
zeitpunkt fällt; 

2. wenn der Stichtag nach Vollendung des 
so. Lebensjahres des (der) Versicherten liegt, 
verlängert sich der. Zeitraum der letzten 
120 Versicherungsmonate nach Z 1 . je nach 
dem Lebensalter des ( der) Versicherten für 
jeden weiteren Lebensmonat um jeweils ein 
Monat, bis zum Höchstausmaß von 180 Ver­
sicherungsmonaten ; 

3. wenn der Stichtag nach Vollendung des 
60. Lebensjahres bei männlichen, nach Voll­
endung des 55. Lebensjahres bei: weiblichen 
Versicherten· liegt, vermindert sich der Zeit­
raum der letzten 180 Versicherungsmonate 
nach Z 2 je nach dem Lebensalter des (der) 
Versicherten für jeden weiteren Lebensmonat 
um jeweils ein Monat bis zum Ausmaß von 
120 Versicherungsmonaten; 

4. wenn es für den Versicherten (die Versi­
cherte) günstiger ist, anstelle der- nach Z 1 
bis 3 in Betracht kommenden Versicherungs­
monate die letzten 180 Versicherungsmonate 
im Sinne des § 119, die vor dem Kalenderjahr 
liegen, in das der Bemessungszeitpunkt fällt. 

Bemessungszeitpunkt ist der Stichtag." 

35. § 123 lautet: 

"Bemessungsgrundlage bei Vollendung 
50. Lebensjahres 

des 

§ 123. (1) Wenn der Versicherungsfall nach 
Vollendung des so. Lebensjahres eintritt und es für 
den Leistungswerber günstiger ist, tritt anstelle der 
Bemessungsgrundlage gemäß § 122 nach Maßgabe 
des Abs.3 die Bemessungsgrundlage bei Vollen­
dung des so. Lebensjahres. 

(2) Die Bemessungsgrundlage bei Vollendung 
des so. Lebensjahres ist unter entsprechender 
Anwendung des § 122 Abs. 1 wie folgt zu ermitteln: 

1. Als Bemessungszeitpunkt gilt der Tag der 
Vollendung des so. Lebensjahres des Versi­
cherten, wenn er auf einen Monatsersten fällt, 
sonst der folgende Monatserste ; 

2. für die Ermittlung der Bemessungszeit kom­
men die letzten 120 Versicherungs monate im 
Sinne des § 119 in Betracht, die vor dem 
Kalenderjahr liegen, in das der Bemessungs­
zeitpunkt fällt. 

3. die Bemessungszeit umfaßt die nach Z 2 in 
Betracht kommenden Beitragsmonate und 
Ersatzmonate. 

(3) Liegen zum Bemessungszeitpunkt nach 
Abs. 2 weniger als 60 Beitragsmonate der Pflicht­
versicherung vor, 

1. gilt abweichend von Abs. 2 Z 1 als Bemes­
sungszeitpunkt der nach Vollendung des 
so. Lebensjahres des Versicherten liegende 
1. Jänner, an dem erstmalig 60 Beitragsmo­
nate der Pflichtversicherung vorliegen; 

2. gelten abweichend von Abs. 2 Z 2 und 3 als 
Bemessungszeit die 60 Beitragsmonate nach 
Z1. 

(4) Die nach Abs.2 bzw.3 ermittelte Bemes­
sungsgrundlage ist nur auf den auf die Versiche­
rungsmonate bis zum Bemessungszeitpunkt (Abs. 2 
Z 1) entfallenden Steigerungsbetrag anzuwenden." 

36. § 125 lautet: 

"Bemessungsgrundlage aus einem früheren Versi­
cherungsfall 

§ 125. (1) Fällt eine Pension innerhalb von fünf 
Jahren nach Wegfall einer anderen nach diesem 
Bundesgesetz festgestellten Pension der Pensions­
versicherung an, so tritt anstelle der sich nach § 122 
bzw. § 123 bzw. § 124 ergebenden Bemessungs­
grundlage für die Bemessung des bis zum Bemes­
sungszeitpunkt der weggefallenen Leistung erwor­
benen Steigerungsbetrages die Bemessungsgrund­
lage (§ so Abs. 4), von der diese Leistung zu bemes­
sen war. 

(2) Hat der Leistungswerber nach dem Bemes­
sungszeitpunkt der weggefallenen Leistung minde­
stens 36 Beitragsmonate der Pflichtversicherung 
erworben, so ist Abs. 1 nur dann anzuwenden, 
wenn es für den Leistungswerber günstiger ist." 

37. § 128 Abs. 2 Z 1 lautet: 

,,1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung 
befindet, die seine Arbeitskraft überwiegend bean­
sprucht, längstens bis zur Vollendung des 
25. Lebensjahres; die Kindeseigenschaft verlängert 
sich höchstens bis zur Vollendung des 27. Lebens­
jahres, wenn die Berufsausbildung über das 
25. Lebensjahr hinaus andauert, das Kind ein 
ordentliches Studium betreibt und eine Studien­
dauer im Sinne des § 2 Abs. 3 des Studienförde­
rungsgesetzes 1983 nicht überschreitet. Überschrei­
tungen, die wegen Erfüllung der Wehrpflicht, der 
Zivildienstpflicht oder wegen sonstiger wichtiger 
Grunde 'gemäß § 2 Abs. 3 letzter Satz des Studien­
förderungsgesetzes 1983 eintreten, sind' hiebei 
außer Betracht zu lassen;" 
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38. a) § 130 Abs. 2 lit. a lautet: 
"a) bei den gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 Pflichtversi­

cherten, daß am Stichtag (§ 113 Abs.2) die 
Berechtigung zur Ausübung des Gewerbes 
erloschen ist;" 

b) § 130 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Besteht bis zur Vollendung des 65. bzw. 
60. Lebensjahres Anspruch auf Erwerbsunfähig­
keitspension bzw. auf vorzeitige Alterspension bei 
Arbeitslosigkeit oder vorzeitige Alterspension bei 
langer Versicherungsdauer, gebührt die Erwerb­
sunfähigkeitspension bzw. die in Betracht kom­
mende vorzeitige Alterspension ab diesem Zeit­
punkt als Alterspension, und zwar in dem bis zu 
diesem Zeitpunkt bestandenen Ausmaß, sofern seit 
dem Stichtag für die Erwerbsunfähigkeitspension 
bzw. für die vorzeitige Alterspension bei Arbeitslo­
sigkeit oder für die vorzeitige Alterspension bei lan­
ger Versicherungs dauer keine Beitragsmonate der 
Pflichtversicherung erworben wurden." 

c) Dem § 130 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) Besteht bis zur Vollendung des 65. bzw. 
60. Lebensjahres Anspruch auf Erwerbsunfähig­
keitspension bzw. auf vorzeitige Alterspension bei 
Arbeitslosigkeit oder vorzeitige Alterspension bei 
langer Versicherungsdauer und hat der Versicherte 
während des Bezuges einer dieser Leistungen min­
destens einen Beitragsmonat der Pflichtversiche­
rung erworben, gebührt die Erwerbsunfähigkeits­
pension bzw. die, in Betracht kommende vorzeitige 
Alterspension als Alterspension, und zwar minde­
stens in dem bis zu diesem Zeitpunkt bestandenen 
Ausmaß." 

39. a) § 131 Abs. Ilit. d lautet: 

"d) der (die) Versicherte am Stichtag(§ 113 
Abs. 2) weder selbständig noch unselbständig 
erwerbStätig ist und die weitere V orausset­
zung des § 130 Abs. 2 erfüllt ist. Eine die 
Pflichtversicherung in der Pensionsversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz nicht 
begründende selbständige Erwerbstätigkeit 
sowie eine unselbständige Erwerbstätigkeit 
bleibt unberücksichtigt, wenn aus dieser 
Erwerbstätigkeit ein Erwerbseinkommen 
bezogen wird, das das nach § 5 Abs. 2 lit. c 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
jeweils in Betracht kommende Monatsein­
kommen nicht übersteigt. Als Erwerbsein­
kommen auf Grund einer Erwerbstätigkeit 
gelten auch die im § 23 Abs. 2 des Bezügege­
setzes bezeichneten Bezüge." 

b) § 131 Abs. 2 erster Satz lautet: 

"Die Pension gemäß Abs. 1 fällt mit dem Tag weg, 
an dem der (die ) Versicherte eine Erwerbstätigkeit 
aufnimmt, die das Entstehen eines Anspruches nach 
Abs. 1 lit. d ausschließt." 

40. § 131 a Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem Tag 
weg, an dem der (die) Versicherte eine Erwerbstä­
tigkeit aufnimmt, die das Entstehen eines Anspru­
ches nach § 131 Abs. 1 lit. d ausschließt. Ist die Pen­
sion aus diesem Grund weggefallen und endet die 
Erwerbstätigkeit, so lebt die Pension auf die dem 
Träger der Pensionsversicherung erstattete Anzeige, 
über das Ende der Erwerbstätigkeit im früher 
gewährten Ausmaß mit dem dem Ende der 
Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder auf." 

41. Nach §133 wird ein § 133 amit folgendem 
Wortlaut eingefügt: 

"Feststellung der Erwerbsunfähigkeit 

§ 133 a. Der Versicherte ist berechtigt, vor Stel­
lung eines Antrages auf die Pension einen Antrag 
auf Feststellung der Erwerbsunfähigkeit zu' stellen, 
über den der Versicherungsträger in einem geson­
derten Verfahren (§ 194 Abs. 1 Z 3) zu entscheiden 
hat." . . 

42. § 136 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Pension nach Abs. 1 gebührt für die 
Dauer ;'on 30 Kalendermonaten, in den Fällen der 
Z 1 lit. b für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit 
(§ 133), 

1. wenn der überlebende Ehegatte bei Eintritt 
des Versicherungsfalls des Todes des (der) 
Versicherten das 35. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, es wäre denn, daß 
a) die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert 

hat oder 
b) der überlebende Ehegatte gemäß § 133 

dauernd erwerbsunfähig ist; 

2. wenn die Ehe in einem Zeitpunkt geschlossen 
wurde, in dem der andere Ehegatte bereits 
einen bescheidmäßig zuerkannten Anspruch 
auf eine Pension aus einem Versicherungsfall 
des Alters oder der dauernden Erwerbsunfä­
higkeit nach diesem Bundesgesetz hatte, es 
wäre denn, daß 
a) die Ehe mindestens drei Jahre gedauert 

und der Altersunterschied der Ehegatten 
nicht mehr als 20 Jahre betragen hat oder 

b) die Ehe mindestens fünf Jahre gedauert 
und der Altersunterschied der Ehegatten 
nicht mehr als 25 Jahre betragen hat oder 

c) die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert 
und der Altersunterschied der Ehegatten 
mehr als 25 Jahre betragen hat; 

3. wenn die Ehe in einem Zeitpunkt geschlossen 
wurde, in dem der Ehegatte bereits das 
65. Lebensjahr (die Ehegattin bereits das 
60. Lebensjahr) überschritten und keinen 
bescheidmäßig zuerkannten Anspruch auf 
eine in Z 2 bezeichnete Pension hatte, es wäre 
denn, daß die Ehe zwei Jahre gedauert hat." 
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43. Dem § 139 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Fällt eine Pension innerhalb von fünf Jahren 
nach Wegfall einer anderen nach diesem Bundesge­
setz festgestellten Pension der Pensionsversiche­
rung an, so tritt für die Bemessung des bis zum 
Bemessungszeitpunkt der weggefallenen Leistung 
erworbenen Steigerungsbetrages anstelle des sich 
nach Abs. 1 bis 4 ergebenden Hundertsatzes des 
Steigerungsbetrages der für die weggefallene Lei­
stung maßgebende Hundertsatz des Steigerungsbe­
trages. Der für den ab dem Bemessungszeitpunkt 
der weggefallenen Leistung maßgebliche Hundert­
satz des Steigerungsbetrages ergibt sich aus der 
Verminderung des Hundertsatzes des zum Stichtag 
der neu anfallenden Leistung festgestellten Steige­
rungsbetrages um den Hundertsatz des Steige­
rungsbetrages der weggefallenen Leistung. Der 
Hundertsatz des gesamten Steigerungsbetrages 
darf den Hundertsatz des Steigerungsbetrages der 
weggefallenen Leistung nicht unterschreiten." 

44. Im § 141 Abs.7 wird der Ausdruck "nach 
Maßgabe des Abs. 5" durch den Ausdruck ;,nach 
Maßgabe des Abs. 6" ersetzt. 

45. Nach § 148 wird folgender § 148 a einge-
fügt: . 

"Abfmdung 

§ 148 a. (1) Anspruch auf Abfindung haben im 
Falle des Todes des ( der) Versicherten 

1. sofern Hinterbliebenenpensionen nur mangels 
ErfülluI!g der Wartezeit (§ 120) nicht gebüh­
ren, jedoch mindestens ein Beitragsmonat vor­
liegt, die Witwe (der Witwer) und zu gleichen 
Teilen die Kinder (§ 128); 

2. wenn die Wartezeit für den Anspruch auf 
Hinterbliebenenpensionen erfüllt ist, aber 
anspruchsberechtigte Hinterbliebene nicht 
vorhanden sind, der Reihe nach die Kinder, 
die Mutter, der Vater, die Geschwister des 
oder der Versicherten, wenn sie mit dem (der) 
Versicherten zur Zeit seines (ihres) Todes 
ständig in Hausgemeinschaft gelebt haben, 
unversorgt sind und überwiegend von ihm 
(ihr) erhalten worden sind. Eine vorüberge­
hende Unterbrechung der Hausgemeinschaft 
oder deren Unterbrechung wegen schulmäßi­
ger (beruflicher) Ausbildung oder wegen 
Heilbehandlung bleibt außer Betracht. Kin­
dern und Geschwistern gebührt die Abfin­
dung zu gleichen Teilen. 

(2) Die Abfindung beträgt im Falle des Abs. 1 
Z 1 das Sechs fache der Bemessungsgrundlage 
(§122), wenn aber weniger als sechs Versiche­
rungsmonate vorliegen, die Summe der monatli­
chen Beitragsgrundlagen (§ 127 Abs.3) in diesen 
Versicherungsmonaten. Im Falle des Abs. 1 Z 2 
beträgt die Abfindung das Dreifache der Bemes­
sungsgrundlage (§ 122). 

(3) Die Witwe (Der Witwer) hat keinen 
Anspruch auf Abfindung, wenn für sie (ihn) ein 
Witwen(Witwer)pensionsanspruch aus früherer 
Ehe nach § 146 Abs. 2 wieder auflebt." 

46. Im § 149 Abs. 4 wird der Strichpunkt am 
Ende der lit. i durch einen Beistrich ersetzt; folgen­
der Satzteil wird angefügt: 

"ferner eine nach ausländischen Rechtsvor­
schriften gewährte Rentenleistung, die aus 
dem Anlaß des Kampfes oder des Einsatzes 
gegen den Nationalsozialismus gebührt;" 

47. a) § 150 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Richtsatz beträgt unbeschadet der 
Bestimmungen des Abs. 2 . 

a) für Pensionsberechtigte aus eigener 
Pensionsversicherung, 
aa) wenn sie mit dem Ehegatten 

(der Ehegattin) im gemeinsa-
men Haushalt leben. . . . . . . .. 7 168 S, 

bb) wenn die Voraussetzungen 
nach aa) nicht zutreffen. . . . .. 5 004 S, 

b) für Pensionsberechtigte auf Wit-
wen(Witwer)pension ......... '," 5 004 S, 

c) für Pensionsberechtigte auf Wai­
senpensIOn : 
aa) bis zur Vollendung des 

24. Lebensjahres. . . . . . . . . . .. 1 856 S, 
falls beide Elternteile verstor-
ben sind ................... 2788 S, 

bb) nach Vollendung des 
24. Lebensjahres. . . . . . . . . . .. 3 296 S, 
falls beide Elternteile verstor-
ben sind. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 970 S. 

Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich um 534 S 
für jedes Kind (§ 128), dessen Nettoeinkommen. 
den Richtsatz für einfach verwaiste Kinder bis zur 
Vollendung des 24. Lebensjahres nicht erreicht." 

b) Im § 150 Abs. 2 wird der Ausdruck ,,1. Jän­
ner 1988:' durch den Ausdruck ,,1. Jänner 1989" 
ersetzt. 

48. a) Im § 169 Abs. 2 wird der Strichpunkt am 
Ende der Z 4 durch einen Punkt ersetzt. Die Z 5 
wird aufgehoben. 

b) Im § 169 Abs. 3 entfallen die Worte "und die 
Reisekosten für diese Zwecke übernehmen". 

c) Dem § 169 Abs. 3 wird folgender Satz ange­
fügt: 
,,§ 100 Abs. 3 gilt entsprechend." 

49. Im § 174 ist der Ausdruck ,,§ 68 Abs. 1 lit. b" 
durch den Ausdruck ,,§ 68 Abs. 1 lit. c" zu erset­
zen. 

50. a) Im § 185 Abs. 3 wird der Punkt am Ende 
des ersten Satzes durch einen Strichpunkt ersetzt. 
Folgender Satzteil wird angefügt: 

"das gleiche gilt in Fällen, in denen ein Pensionsbe­
rechtigter auf Kosten eines Landes im Rahmen der 
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Behindertenhilfe in einer der genannten Einrich­
tungen oder auf einer der genannten Pflegestellen 
untergebracht wird, mit der Maßgabe, daß der vom 
Anspruchsübergang erfaßte Teil der Pension auf 
das jeweilige Land übergeht." 

b) Im § 185 Abs. 3 entfällt der dritte Satz. 

51. § 186 lautet: 

"Ersatzleist~ngen aus der Krankenversicherung 

§ 186. (1) Aus den Leistungen der Krankenversi­
cherung gebührt dem Träger der Sozialhilfe Ersatz 
nur, wenn die Leistung der Sozialhilfe wegen der 
Krankheit oder der Mutterschaft gewährt wurde, 
auf die sich der Anspruch des Unterstützten gegen 
den Versicherungsträger gründet. 

(2) Leistungen der Sozialhilfe, die wegen Krank­
heit oder Mutterschaft gewährt werden, sind aus 
den ihnen entsprechenden Leistungen der Kran­
kenversicherung zu ersetzen." 

52. Dem § 194 Abs. 1 wird folgende Z 3 ange­
fügt: 

,,3. als Leistungssache im Sinne des § 354 des All­
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes (Sozial­
rechtssache im Sinne des § 65. Z 4 des Arbeits- und 
Sozialgerichtsgesetzes) auch die Feststellung von 
Versicherungszeiten der Pensionsversicherung 
(§ 117 a) und die Feststellung der Erwerbsunfähig­
keit (§ 133 a) außerhalb des Leistungsfeststellungs­
verfahrens auf Antrag des Versicherten gilt." 

53. § 195 Abs. 4 Z 10 lautet: 

,,10. Bestellung von Bevollmächtigten zur Ver­
tretung des Versicherungsträgers bei den für ihren 
Sprengel in Betracht kommenden Lan­
des(Kreis)gerichten als Arbeits- und Sozialgerichte 
bzw. dem Arbeits- und Sozialgericht Wien, dem 
Oberlandesgericht und dem Landeshauptmann 
sowie bei anderen Behörden für das in Betracht 
kommende Land;" 

54. § 217 wird aufgehoben. 

55. Nach § 218 wird folgender § 218 a eingefügt: 

"Genehmigung der Beteiligung an fremden Einrich­
tungen 

§ 218 a. Jede Beteiligung des V ersicherungsträ­
gers an fremden Einrichtungen gemäß § 15 Abs. 2 
ist nur mit Genehmigung des Bundesministers für 
Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen zulässig." 

56. § 219 lautet: 

"Genehmigung der Veränderungen von Vermö­
gensbeständen 

§ 219. Jede Veränderung im Bestand von Liegen­
schaften, insbesondere die Erwerbung, Belastung. 

oder Veräußerung von Liegenschaften, ferner die 
Errichtung, Erweiterung oder Umbauten von 
Gebäuden ist - nach Zustimmung des Hauptver­
bandes gemäß § 31 Abs. 6 lit. a des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes - nur mit: Genehmi­
gung des Bundesministers für Arbeit und Soziales 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen zulässig." 

57. § 230 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die dien'st-, besoldungs- und pensionsrecht­
lichen Verhältnisse für die Bediensteten des Versi­
cherungsträgers sind durch privatrechtliche Ver­
träge zu regeln. In begründeten Fällen können im 
Dienstvertrag von den Richtlinien (§ 31 Abs. 3 Z 3 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) 
abweichende Vereinbarungen getroffen werden. 
Solche Dienstverträge sind als Sonderverträge zu 
bezeichnen und nur dann gültig, wenn sie schrift­
lich abgeschlossen werden und der Hauptverband 
vor dem Abschluß schriftlich zugestimmt hat. Der 
Versicherungsträger hat unter Rücksichtnahme auf 
seine wirtschaftliche Lage die Zahl der Dienstpo­
sten auf das unumgängliche Maß einzuschränken 
und darnach für seinen Bereich einen Dienstpost~n­
plan zu erstellen." 

Artikel 11 

Übergangsbestimmungen 

(1) Der Anspruch auf die Leistungen der Kran­
kenversicherung für Personen, die am 31. Dezem­
ber 1987 als Angehörige galten, nach den Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes aber nicht mehr als 
Angehörige gelten, bleibt auch über das Ende der 
Angehörigeneigenschaft aufrecht, solange die V or­
aussetzungen für einen am 31. Dezember 1987 
bestandenen Leistungsanspruch gegeben sind. 

(2) § 102 Abs.4 des Gewerblichen Sozialversi­
cherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 28 
lit. b gilt auch für Versicherungsfälle, die vor dem 
1. Jänner 1987 eingetreten sind. 

(3) § 115 Abs. 1 Z 1 des Gewerblichen Sozialver­
sicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 31 
ist nur auf Versicherungsfälle anzuwenden, in 
denen der Stichtag nach dem 31. Dezember 1986 
liegt. . 

(4) § 116 Abs. 7 und 8 des Gewerblichen Sozial­
versicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I 
Z 32 lit. b ist nur auf Versicherungsfälle anzuwen­
den, in denen der Stichtag nach dem 31. Dezem­
ber 1987 liegt. § 116 Abs. 7 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes in der am 31. Dezem­
ber 1987 in Geltung gestandenen Fassung ist für die 
Bemessung der Leistungen mit folgender Maßgabe 
weiterhin anzuwenden, und zwar sind diese Zeiten, 

1. a) bei männlichen Versicherten der Geburts­
jahrgänge bis 1927 mit ihrem vollen Aus­
maß, 
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bei männlichen Versicherten des Geburts­
jahrganges 1928 mit fünf Sechsteln ihres 
Ausmaßes, 
bei männlichen Versicherten des Geburts­
jahrganges 1929 mit vier Sechsteln ihres 
Ausmaßes, 
bei männlichen Versicherten des Geburts­
jahrganges 1930 mit drei Sechsteln ihres 
Ausmaßes, 
bei männlichen Versicherten des Geburts­
jahrganges 1931 mit zwei Sechsteln ihres 
Ausmaßes, 
bei männlichen Versicherten des Geburts­
jahrganges 1932 mit einem Sechstel ihres 
Ausmaßes, 

b) bei weiblichen Versicherten der Geburts­
jahrgänge bis 1932 mit ihrem vollen Aus­
maß, 
bei weiblichen Versicherten des Geburts­
jahrganges 1933 mit fünf Sechsteln ihres 
Ausmaßes, 
bei weiblichen Versicherten des Geburts­
jahrganges 1934 mit vier Sechsteln ihres 

c Ausmaßes, 
bei weiblichen Versicherten des Geburts" 
jahrganges 1935 mit drei Sechsteln ihres 
Ausmaßes, 
bei weiblichen V ersichert~n des Geburts­
jahrganges 1936 mit zwei Sechsteln ihres 
Ausmaßes, 
bei weiblichen Versicherten des Geburts­
jahrganges 1937 mit einem Sechstel ihres 
Ausmaßes, 

2. mindestens aber, wenn der Stichtag 
im Kalenderjahr 1988 liegt, mit fünf Sechsteln 
ihres Ausmaßes, 
im Kalenderjahr 1989 liegt, mit vier Sechsteln 
ihres -Ausmaßes, 
im Kalenderjahr 1990 liegt, mit drei Sechsteln 
ihres Ausmaßes, 
im Kalenderjahr 1991 liegt, mit zwei Sechs­
teln ihres Ausmaßes, 
im Kalenderjahr 1992 liegt, mit einem Sechs­
tel ihres Ausmaßes zu berücksichtigen. Die zu 
berücksichtigenden Zeiten sind auf volle Ver­
sicherungsmonate aufzurunden. 

(5) Hinsichtlich der im Abs. 4 bezeichneten Zei­
ten ist, soweit sie für die Bemessung der Leistungen 
nicht zu berücksichtigen sind, § 116 Abs. 8 bis 10 
des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes in 
der Fassung des Art. I Z 32 lit. b entsprechend 
anzuwenden. 

(6) § 12,2 Abs.2 des Gewerblichen Sozialversi­
cherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 34 ist 
nur auf Versicherungsfälle anzuwenden, in denen 
der Stichtag nach dem 31. Dezember 1987 liegt, 
und zwar mit der Maßgabe, daß 

1. in Z 2 bis 4 jeweils das Ausmaß von 180 Versi­
cherungsmonaten 
im Jahr 1988 durch 132 Versicherungsmonate, 

im Jahr 1989 durch 144 Versicherungsmonate, 
im Jahr 1990 durch 156 Versicherungsmonate und 
im Jahr 1991 durch 168 Versicherungs monate 
zu ersetzen ist; 

2. in Z 3 jeweils das 60. Lebensjahr bzw. das 
55. Lebensjahr 
im Jahr 1988 durch das 64. Lebensjahr bzw. das 
59. Lebensjahr, 
im Jahr 1989 durch das 63. Lebensjahr bzw. das 
58. Lebensjahr, 
im Jahr 1990 durch das 62. Lebensjahr bzw. das 
57. Lebensjahr und 
im Jahr 1991 durch das 61. Lebensjahr bzw. das 
56. Lebensjahr 
zu ersetzen ist und 

3. für die Ermittlung der Bemessungszeit nach 
Z 2 und 3 ' 

a) bei männlichen Versicherten der Geburtsjahr­
gänge bis 1927 ., 120 Versicherungs monate, 

bei männlichen Versicherten des Geburts­
jahrganges 1928 . 132 Versicherungsmonate, 

bei männlichen Versicherten des Geburts­
jahrganges 1929 . 144 Versicheru~gsmonate, 

bei männlichen Versicherten des Geburts­
jahrganges 1930 . 156 Versicherungsmonate, 

bei männlichen Versicherten des Geburts­
jahrganges 1931 . 168 Versicherungsmonate, 

b) bei weiblichen Versicherten der Geburtsjahr­
gänge bis 1932 ,'. 120 Versicherungsmonate, 

bei weiblichen Versicherten des Geburtsjahr­
ganges 1933 .... 132 Versicherungs monate, 

bei weiblichen Versicherten des Geburtsjahr­
ganges 1934 .... 144 Versicherungsmonate, 

bei weiblichen Versicherten des Geburtsjahr­
ganges 1935 .... 156 Versicherungsmonate, 

bei weiblichen Versicherten des Geburtsjahr­
ganges 1936 ..... 16 8 Versicherungsmonate 
höchstens in Betracht kommen. 

(7) Die §§ 123, 125, 136 Abs. 2, 139 Abs. 5 und 
148 a des Gewerblichen Sozialversicherungsgeset­
zes in der Fassung des Art. I Z 35, 36, 42, 43 und 
45 sind nur auf Versicherungsfälle anzuwenden, in 
denen der Stichtag nach dem 31. Dezember 1987 
liegt. -

(8) § 128 Abs. 2 Z 1 des Gewerblichen Sozialver­
sicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z 37 
ist in allen Fällen anzuwenden, in denen das Kind 
das 18. Lebensjahr nach dem 31. Dezember 1987 
vollendet. 

Artikel III 

Schlußbestimmungen 

(I) Dem Art. II Abs. 1 der 10. Novelle zum 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, 
BGBI. Nr. 112/1986, wird folgendes angefügt: 
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10 325 der Beilagen 

Im Falle der Pflichtversicherung in der Kranken-» . 
versicherung sind für die. Ermittlung der BeItrags-
grundlage die Einkünfte aus der Verpachtung maß­
gebend." 

(2) Dem Art. 11 Abs. 11 der 10. Novelle zum 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, 
BGBI. Nr. 11211986, wird folgendes angefügt: 

Einer solchen Ausnahme kommt jedoch in 
Änwendung der Bestimmungen des § 123 des All­
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes, des § 83 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes, des § 78 
des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes und des 
§ 56 des Beamten-Kranken- und Unfallversiche­
rungsgesetzes keine Wirkung zu. Die in der Zeit 
vom 1. Juli 1986 bis 31. Dezember 1987 als Ange­
hörige in Anspruch genommenen Leistungen 
gebühren auch über das Ende der Angehörigenei­
genschaft hinaus, solange die übrigen V orausset­
zungen für den Leistungsanspruch zutreffen." 

(3) Für Personen, die gemäß Art. 11 Abs. 11 der 
10. Novelle zum Gewerblichen Sozialversiche­
rungsgesetz, BGBI. Nr. 112/1986, von der Pflicht­
versicherung in der Krankenversicherung nach dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz ausge­
nommen sind, verliert diese Ausnahme ihr Wirk­
samkeit, wenn dies bis 31. Dezember 1988 bei der 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt­
schaft beantragt wird und die freiwillige Versiche­
rung in der Krankenversicherung nach dem Allge- . 
meinen Sozialversicherungsgestz im Kalendermo­
nat der AntragsteIlung beendet ist. Die Pflichtversi­
cherung in der Krankenversicherung nach dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz beginnt in 
diesen Fällen mit dem Ersten des Kalendermonates, 
der der Antragstellung folgt. 

(4) Art. IV Abs.2 lit. b der 10. Novelle zum 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, BGBI. 
Nr. 11211986, lautet: 

»b) rückwirkend mit 1. Jänner 1985 Art. I Z 5, 6 
lit. a, 9, 23 lit. b, 29, 30, 31 und Art. III Abs. 1 
bis 3;" 

(5) Für das Geschäftsjahr 1987 leistet der Bund 
abweichend von § 34 Abs. 2 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes in der am 31. Dezem­
ber 1987 in Geltung gestandenen Fassung in der 
Pensionsversicherung einen Beitrag in der Höhe 
des Betrages, um den 100,2 vH der Aufwendungen 
die Erträge übersteigen. Hiebei sind bei den Auf­
wendungen die Ausgleichszulagen und die außer­
ordentlichen Zuschüsse des Trägers der Pensions­
versicherung als Dienstgeber zur Rückstellung für 
Pensionszwecke, bei den Erträgen der Bundesbei­
trag und die Ersätze für Ausgleichszulagen außer 
Betracht zu lassen. 

(6) Abweichend von § 50 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes ist die Anpassung der 
Pensionen im Jahr 1988 mit Wirksamkeit ab 
1. Juli 1988 vorzunehmen. 

(7) Abweichend von den §§ 74 Abs. 2, 144 Abs. 2 
und 149 Abs. 12 des Gewerblichen Sozialversiche­
rungsgesetzes sind die dort genannten festen 
Beträge in Verbindung mit § 51 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes im Jahr 1988 mit 
Wirksamkeit ab 1. Juli 1988 anzupassen. 

(8) Pensionsberechtigte, die in den Monaten Jän-
'ner bis Juni 1988 ausschließlich wegen der Ver­
schiebung der Anpassung auf den 1. Juli 1988 
Anspruch auf Ausgleichszulage hätten, erhalten 
den Unterschiedsbetrag zwischen der Summe aus 
Pension, Nettoeinkommen (§ 149 des Gewerbli­
chen Sozialversicherungsgesetzes) und den gemäß 
§ 151 des Gewerblichen Sozialversicherungsgeset­
zes zu berücksichtigenden Beträgen einerseits und 
dem Richtsatz (§ 150 des ,Gewerblichen Sozialversi­
cherungsgesetzes) andererseits als Zuschlag zur 
Pension. Dieser Zuschlag gilt für den Pensionsbe­
zieher als Pensionsbestandteil. 

(9) Der Zuschlag zur Pension nach Abs. 8 ist bei 
Anwendung der Rechnungsvorschriften nicht als 
Pensionsaufwand, sondern als Aufwand für Aus­
gleichszulagen zu verrechnen. 

Artikel IV 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im folgen­
den nichts anderes bestimmt wird, am 1. Jän­
ner 1988 in Kraft. 

(2) Es treten in Kraft: 

1. rückwirkend mit 1. Jänner 1986 Art. III 
Abs.4; 

2. rückwirkend mit 1. Juli 1986 Art. III Abs. 2; 
3. rückwirkend mit 1. Jänner 1987 Art.l Z 5 lit. b 

und Z 31 lInd Art. IIIAbs. 1. 

I 

Artikel V 

Vollziehung 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind 
betraut: 

1. hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 6 Abs. 2 
und 195 Abs. 4 Z 10 des Gewerblichen Sozial­
versicherungsgesetzes in ,der Fassung des 
Art. .. Z 3 lit. a und 53 der Bundesminister für 
Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Justiz; 

2. hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 34, 
218 a und 219 des Gewerblichen Sozialversi­
cherungsgesetzes in der Fassung des Art. I 
Z 9, 55 und 56 sowie des Art. III Abs. 5 der 
Bundesminister für Arbeit und Soziales im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister fUr 
Finanzen; 

3. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Arbeit und Soziales. 
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325 der Beilagen 11 

VORBLATT 

Problem und Ziel: 

Anpassung des Pensionsversicherungssystems des GSVG an die demographische und wirtschaftliche 
Entwicklung sowie Beitrag Zur Budgetkonsolidierung und qualitative Weiterentwicklung der Sozialversi­
cherung. 

Lösung: 

Sicherung der Finanzierung der Pensionsversicherung und gleichzeitige finanzielle Entlastung des 
Bundes zur Sozialversicherung, gezielte Leistungsverbesserungen und Verbesserung der Durchführungs­
praxis. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Im Vordergrund steht eine finanzielle Entlastung des Bundeshaushaltes. 

3 
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12 325 der Beilagen 

Erläuterungen 

Im Mittelpunkt des vorliegenden Novellenent­
wurfes stehen jene Maßnahmen, die dazu beitragen 
sollen, das in der Regierungserklärung vom Jän­
ner 1987 angekündigte Vorhaben zur Budgetkon­
solidierung, soweit es den Bereich der gesetzlichen 
Pensionsversicherungen betrifft, zu realisieren. In 
diesem Sinne soll der Zufluß von Steuermitteln zu 
den Pensionsversicherungen in der Weise stabili­
siert werden, daß im Rahmen einer Reform der 
pensionsrechtlichen Vorschriften Einschränkungen 
und Einsparungen in sozial ausgewogener Weise 
vorgeschlagen werden, wobei in besonderer Weise 
auf die sozial Schwachen Bedacht genommen wird. 
Hier ist etwa auf jene Änderungen hinzuweisen, die 
eine außerordentliche Erhöhung der Richtsätze für 
die Ausgleichszulagen über das normale Ausmaß 
der Anpassung hinaus (2,8 vH anstelle von 2,3 vH) 
vorsehen. 

Ausgehend von dem Grundgedanken der 
Reform - Einschränkungen in sozial vertretbarer 
Weise - übernimmt der Entwurf eine Reihe von 
Gedanken, die in einer vom Bundesminister für 
Arbeit und Soziales eingesetzten Arbeitsgruppe 
"Langfristige Finanzierung der Pensionsversiche­
rung" erarbeitet wurden. Es handelt sich hiebei vor­
wiegend um Änderungen des Bemessungszeitrau­
mes ~nd um die Aufhebung der Schul- und Stu­
dienzeiten als leistungswirksame Ersatzzeiten. 

Dazu kommen jene Änderungen, die im Bereich 
der Verwaltung der Sozialversicherung wirksam 
werden und die etwa eine Reduzierung des Bun­
desbeitrages von 100,5 vH auf 100,2 vHunter 
gleichzeitiger Streichung der Liquiditätsreserve und 
eine Einschränkung der Bautätigkeit zum Inhalt 
haben. 

In diesem Zusammenhang sollten auch jene Bei­
träge nicht übersehen werden, mit denen einer von 
der Bundesregierung in einem Sparkatalog aufge­
stellten Forderung entsprochen wird und die eine 
zusätzliche Entlastung des Bundeshaushaltes in den 
Bereichen der Pensionsversicherung der Selbständi­
gen im Gesamtausmaß von je 150 Millionen Schil­
ling bewirken werden. 

Schließlich seien' noch jene Änderungen erwähnt, 
die schon einmal, und zwar im Sommer 1986, zur 
Begutachtung ausgesendet worden waren, die aber 

wegen der vorzeItIgen Beendigung der 
XVI. Gesetzgebungsperiode keine weitere Behand­
lung erfahren konnten. Allen diesen Änderungen ist 
gemeinsam, daß sie unvertretbaren Härten begeg- ' 
nen bzw. der KlarsteIlung und damit einer Erleich­
terung der Vollziehung dienen sollen, sodaß sie in 
ihrer Gesamtheit den Interessen der Versicherten 
entgegenkommen. 

Die beigeschlossenen Finanziellen Erläuterungen 
geben Auskunft über die finanziellen Auswirkun­
gen der vorgeschlagenen Änderungen und Ergän­
zungen. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung der 
im Entwurf enthaltenen Regelungen gründet sich 
auf den Kompetenztatbestand "Sozialversiche­
rungswesen" des Art. 10 Abs. 1 Z 11 B-VG. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes 
wird bemerkt: 

Zu Art. I Z 1 (§ 3 Abs. 3 Z 1): 

Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder hat im 
Rahmen ihrer Stellungnahme zum EntWurf einer 
13. Novelle zum GSVG auf jene Gruppe der Kam­
merangehörigen hingewiesen, die eine Tätigkeit als 
Wirtschaftstreuhänder nicht freiberuflich, sondern 
ausschließlich unselbständig in einem Beschäfti­
gungsverhältnis ausüben. Diese Personen sind 
sowohl in der Pensionsversicherung nach dem 
GSVG als auch nach dem ASVG pflichtversichert, 
auf sie sind daher die Vorschriften der Mehrfach­
versicherung anzuwenden, obgleich aus selbständi­
ger Erwerbstätigkeit keine Einkünfte erzielt und im 
Regelfall Beiträge zur Pensionsversicherung nach 
dem ASVG auf der Höchstbeitragsgrundlage ent­
richtet, werden. In Anlehnung an die bestehende 
gesetzliche Regelung für geschäftsführende Gesell­
schafter einer Ges.m.b.H. (§ 2 Abs. 1 Z 3 GSVG) 
hat die Kammer um eine realitätsbezogene legisti­
sche Lösung ersucht. 

Diesen Ausführungen in der Kammerstellung­
nahme ist beizupflichten, weil iin Rahmen der 
Mehrfachversicherung bei Ermittlung der Beitrags­
grundlage nach dem GSVG in Anwendung des 
§ 25 Abs. 1 auf Einkünfte des drittvorangegange­
nen Ka:lenderjahres zurückzugreifen ist, was eine 
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Belastung für die Administration darstellt, ohne 
daß dies für den Versicherten nennenswerte Aus­
wirkungen hätte. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
greift aus den angeführten Überlegungen denVor­
schlag der Kammer auf, für den sich im übrigen 
auch in Vertretung der Belange des zuständigen 
Versicherungsträgers der Hauptverband der öster­
reichischen Sozialversicherungsträger verwendet 
hat. Im vorliegenden Entwurf ist daher im Hinblick 
auf den Eintritt der Pflichtversicherung nach dem 
GSVG eine klare Trennung zwischen Kammeran­
gehörigen vorgesehen, die einer Erwerbstätigkeit 
ausschließlich in abhängiger Stellung gegen Entgelt 
nachgehen und demnach ohnedies der Pflichtversi­
cherung in der Pensionsversicherung nach dem 
ASVG unterworfen sind, und jenen, die eine freibe­
rufliche Tätigkeit als Wirtschaftstreuhänder entfal­
ten. Diese Trennung erscheint sowohl vom System 
her geboten als auch unter Bedachtnahme auf eine 
Vereinfachung der Vollziehung gerechtfertigt. 

Zu Art. I Z 2 lit. a (§ 4 Abs. 2 Z 1): 

N ach der geltenden Rechtslage (§ 4 Abs. 2 
Z 1 GSVG) sind von der Pflichtversicherung in der 
Krankenversicherung fortbetriebsberechtigte Kin­
der ausgenommen, denen gemeinsam mit dem 
überlebenden Ehegatten des verstorbenen Gewer­
beinhabers das Fortbetriebsrecht zusteht. Diese auf 
Fortbetriebsrechte nach der Gewerbeordnung 
abgestellte Regelung versagt in den Fällen, in denen 
nur die Kinder in den rechtlichen Besitz des 
Gewerbebetriebes des verstorbenen Elternteiles ein­
treten, der überlebende Ehegatte den Betrieb 
jedoch auf Grund eigener Berechtigung führt. Das 
gleiche gilt, wenn ein Unternehmen eines verstorbe­
nen Versicherten vom überlebenden Ehegatten und 
den Kindern gemeinsam fortgeführt wird. 

Einer Anregung der Bundeskammer der gewerb­
lichen Wirtschaft folgend soll die gegenständliche 
Ausnahmebestimmung dahingehend abgeändert 
werden, daß von ihr alle Fälle einer befugten 
Betriebsfortführung durch Kinder erfaßt werden, 
sofern der Fortbetrieb neben einem Krankenversi­
cherungsschutz auf Grund einer Waisenpension 
ausgeübt wird. 

Zu Art. I Z 2 lit. bund 38lit. a (§§ 4 Abs. 3 Z 3 und 
130 Abs. 2 lit. a): 

Für den gegenwärtig im § 4 Abs. 3 Z 3 GSVG 
geregelten Ausnahmetatbestand (bedingte Zurück­
legung einer Berechtigung und im Anschluß daran 
Erteilung einer vorläufigen Genehmigung an den 
Betriebsnachfolger) ist nach der geltenden Gewer­
beordnung keine rechtliche Grundlage gegeben, 
sodaß die erwähnte Ausnahmebestimmung und die 
Regelung des § 130 Abs. 2 lit. a GSVG soweit sie 

auf die eingangs zltlerte Ausnahmebestimmung 
Bezug nimmt, aus dem Rechtsbestand auszuschei­
den wären. 

Zu Art. I Z 3 lit. a (§ 6 Abs. 1 Z 5): 

In der Stammfassung des Gewerblichen Sozial­
versicherungsgesetzes war ein Ruhen der Pflicht­
versicherung in der Krankenversicherung nach dem 
GSVG bei Vorliegen und für die Dauer einer 
Pflichtversicherung in der Krankenversicherung 
nach dem ASVG und einer Reihe anderer Kran­
kenversicherungen über Antrag des Versicherten 
vorgesehen. Diese Ruhensregelung ist durch die 
3. Novelle zum GSVG mit 1. Jänner 1981 beseitigt 
und durch die im § 4 Abs. 1 Z 3 bis 5 GSVG ange­
führten Ausnahmetatbestände ersetzt worden. 
N ach der erwähnten Ruhensregelung hatte aller­
dings eine Unterbrechnung der anderweitigen 
Krankenversicherung bis zur Dauer von 14 Tagen 
das Ruhen der GSVG-Krankenversicherung nicht 
berührt. Diese auf' verwaltungsökonomischen 
Überlegungen beruhende gesetzliche Anordnung 
des alten Rechtes soll durch den vorliegenden 
Novellierungsvorschlag für den Bereich der Aus­
nahmegründe in Geltung gesetzt werden, sodaß in 
Hinkunft kurzfristige Unterbrechungen jener 
Krankenversicherungen, deren Wegfall an sich das 
Aufleben der Krankenversicherung nach dem 
GSVG zur Folge hätte, auf den Bereich des GSVG 
keine Wirkung äußern. Damit wird eine Erleichte­
rung der Vollziehung und eine für den Versicher­
ten unverständliche wenn auch nur kurz währende 
Doppel-Krankenversicherung mit doppelter Bei~ 
tragspflicht hintangehalten werden. 

Zu Art. I Z 3 lit. b, 9, 11, 15, 16, 17 lit. bund c, 21, 
25, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 38 lit. b, 42, 43, 46,48, 
50,54,55,56 und 57 (§§ 6 Abs. 2, 34,48 Abs. 2, 74 
Abs. 3, 75 Abs. 1, 78 Abs. 2 und 4,83 Abs.'4 Z 1, 90 
Abs.3, 96 a, 116 Abs.7, 8, 9 und 10, 122 Abs.2, 
123, 125, 128 Abs . .2 Z 1, 130 Abs.3 und 4, 136 
Abs.2, 139 Abs.5, 149 Abs.4, 150 Abs.l und 2, 
169 Abs. 2 und 3, 185 Abs. 3,217,218 a, 219 und 
230 Abs. 1): 

Diese Ände~ungen entsprechen den gleichartigen 
Änderungen des Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetzes, wie sie im Rahmen des Entwurfes einer 
44. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetz vorgeschlagen werden. Auf die entsprechen­
den Erläuterungen zum genannten Novellenent­
wurf des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
kann Bezug genommen werden, weil diese Ausfüh­
rungen auch für die korrespondierenden Ände­
rungsvorschläge zum Gewerblichen Sozialversiche­
rungsgesetz uneingeschränkt Geltung haben. Um 
im Einzelfall das Auffinden der gewünschten 
Erläuterungen im ASVG-Novellenentwurf zu 
erleichtern, werden im folgenden die in den beiden 
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Gesetzen einander entsprechenden Vorschriften 
gegenübergestellt: 

GSVG ASVG 

§ 6 Abs. 2 ............. § 10 Abs. 7, 
§ 34 .................. § 80 
§ 48 Abs. 2 ............ § 108 b Abs. 2 
§ 50 Abs. 4. "" ........ § 108 h Abs. 4 
§ 74 Abs. 3 ............ § 105 a Abs. 3 
§75 Abs. 1 ............ § 106 
§ 78 Abs. 2 und 4 ...... § 116 Abs. 2 und 4 
§ 83 Abs. 4 Z 1 ........ § 123 Abs. 4 Z 1 
§ 90 Abs. 3 ............ § 133 Abs. 3 
§ 96 a ................ § 150 a 
§ 116 Abs. 7 ........... § 227 Abs. 1 Z 1 
§ 116 Abs. 8 bis 10 ..... § 227 Abs. 2 bis 4 
§ 122 Abs. 2 ........... § 238 Abs. 2 
.§ 123 ................. § 239 
§ 125 ................. § 240 
§ 128 Abs. 2 Z 1 ....... § 252 Abs. 2 Z 1 
§ 130 Abs. 3 und 4 ..... § 253 Abs. 2 und 3 
§ 136 Abs. 2 ........... §258 Abs. 2 
§ 139 Abs. 5 ........... § 261 Abs. 1 
§ 149 Abs. 4 ........... § 292 Abs. 4 
§ 150 Abs. 1 und 2 ..... § 293 Ahs. 1 und 2 
§ 169 Abs. 2 und 3 ..... § 307 d Abs. 2 und 3 
§ 185 Abs. 3 ........... § 324 Abs. 3 
§ 217 ................. § 444 a 
§218a ............... §446a 
§ 219 ................. § 447 
§ 230 Abs. 1 ........... § 460 Abs. 1 
§ 183 Abs. 3 ........... § 321 Abs.4 
§ 185 Abs. 3 ........... § 324 Abs. 3 
§ 217 .......... " ...... § 444 a 
§218a ............... §446a 
§ 219 .. " ............. § 447 
§ 230 Abs. 1 ........... § 460 Abs. 1 

Zu Art. I Z 4 lit. a, c und d (§ 7 Abs. 1 Z 2 und 3, 
Abs.2 Z 2 und 3 und Abs. 3): 

( 

Die Vollziehung der Vorschriften über das Ende 
der Pflichtversicherung bei Gesellschaftern (Perso­
nengesellschaftern bzw. ?u Geschäftsführern einer 
GesmbH bestellten 'Gesellschaftern) führt in Ver­
bindung mit § 130 Abs. 2 lit. bund e GSVG zu 
unbefriedigenden Ergebnissen. So endet gemäß § 7 
Abs. 1 Z 2 und 3 und bzw. gemäß § 7 Abs. 2 Z 2 
und 3 GSVG die Pflichtversicherung in der Kran­
ken- und Pensionsversicherung beim Ausscheiden 
des Gesellschafters mit dem Letzten des Kalender­
monates, in dem die Löschung der Eintragung des 
Gesellschafters bzw. in dem die Eintragung des 
Widerrufes der Bestellung zum Geschäftsführer im 
Handelsregister beantragt worden ist. Es besteht 
daher in jenen Fällen, in denen zwar die besondere 
Voraussetzung für den Pensionsanspruch (Erlö­
schen des Gesellschaftsverhältnisses bzw. Erlöschen 
der Geschäftsführungsbefugnis) erfüllt ist, Pflicht­
versicherung bis zum Ersten des Kalendermonates, 
der der später eingebrachten Handelsregisterein-

gabe folgt. Diese Pflichtversicherung steht dem 
Entstehen des Pensionsanspruches nach dem 
GSVG nicht entgegen. Sind jedoch in Wanderver­
sicherungsfällen die V orschiiften des ASVG bzw. 
des BSVG anzuwenden, so kann wegen des Bestari­
des der Pflichtversicherung trotz Erfüllung der 
besonderen Anspruchsvoraussetzungen des § 130 
Abs. 2 lit. b bzw. lit. e GSVG ein Anspruch auf 
Alterspension nicht entstehen (§ 253 Abs. 1 ASVG, 

,§ 121 Abs. 1 BSVG). 

Diese nachteiligen Auswirkungen der geltenden 
Rechtslage hinsichtlich einer unterschiedlichen 
Behandlung von Versicherten sollen, einem V or­
schlag der Bundeskammer der gewerblichen Wirt­
schaft folgend, in der Weise beseitigt werden, daß 
in den angeführten Fällen die Pflichtversicherung 
spätestens mit dem Letzten des dem Stichtag unmit­
telbar vorangehenden Kalendermonates endet, 
sofern auch zu diesem Zeitpunkt die in Betracht 
kommenden besonderen Anspruchsvoraussetzun­
gen erfüllt waren. 

Zu Art. I Z 4 lit. b (§ 7 Abs. 1 Z 5): 

Die im Zuge der 10. Novelle zum GSVG mit 
Wirksamkeit vom 1. Jänner 1986 vorgenommene 
Ergänzung des § 61 GSVG schließt in den dort 
näher angeführten Fällen der Betriebsfortführung 
das gänzliche Ruhen der Pension bei Ausübung 
einer, die Pflichtversicherung in der Pensionsversi­
cherung begründenden selbständigen Erwerbstätig­
keit aus, sodaß ein Zusammentreffen einer Pflicht­
versicherung in der Krankenversicherung auf 
Grund eines Pensionsbezuges (§ 3 Abs. 1 GSVG) 
neben einer Krankenversicherungspflicht gemäß 
§ 2 Abs.l Z 1 bis 3 GSVGdurchaus möglich 
geworden ist, Damit wären aber nach der Ausnah- , 
mebestimmung des § 7 Abs. 1 Z 5 GSVG alle Per­
sonen auf Grund ihrer selbständigen Erwerbstätig­
keit im Rahmen der Betriebsfortführung von der 
Krankenversicherungspflicht ausgenompen und 
nur in der Krankenversicherung der Pensionisten 
pflichtversichert. Eine solche Ausnahme aber kann 
schon aus Gründen der Gleichbehandlung der Ver­
sicherten nicht aufrechterhalten werden, wozu 
noch strukturpolitische Überlegungen und das 
Bestreben zur Wahrung gleicher Wettbewerbsver­
hältnisse hinzukommen. 

Zu Art. I Z 5 lit. a und 6 (§§25 Abs. 1 und 25 a 
Abs.3): 

Im Rahmen des von der Bundesregierung erstell­
ten Sparkataloges zur Konsolidierung des Bundes­
budgets scheint auch die Forderung auf, im Bereich 
der Pensionsversicherungen der Selbständigen zur 
Entlastung des Bundesbeitrages eine Kürzung im 
Gesamtausmaß von je 150 Millionen Schilling vor­
zunehmen. 

Mit dem gegenständlichen Änderungsvorsc4lag 
soll bewirkt werden, daß in Hinkunft zur Ermitt-
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lung der monatlichen Beitragsgrundlage die Ein­
künfte aus einer die Pflichtversicherung nach dem 
GSVG begründenden selbständigen Erwerbstätig­
keit nicht wie bisher in allen Fällen durch zwölf 
geteilt werden; vielmehr soll eine Teilung dieser 
Einkünfte nur mehr im Verhältnis der Anzahl der 
Monate vorgenommen werden, in denen im dritt­
vorangegangenen Kalenderjahr Pflichtversicherung 
bestanden hat. 

Die Zeiten der Pflichtversicherung sollen deshalb 
maßgebend sein, weil es in diesem Zusammenhang 
auf die Berechtigung zur Ausübung der selbständi­
gen Erwerbstätigkeit ankommt und Zeiten der Aus­
nahme von der Krankenversicherungspflicht trotz 
aufrechter Berechtigung - im Gegensatz zu den 
Ausnahmen von der Pensionsversicherungspflicht 
gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 und Z 2 GSVG - keine 
Berücksichtigung finden sollen. Diese Neuregelung 
hat zur Folge, daß die monatliche Beitragsgrund­
lage auch dann, wenn Pflichtversicherung nicht 
während eines ganzen Kalenderjahres hindurch 
bestanden hat, die tatsächliche Einkommenssitlia­
tion des Versicherten widerspiegelt. Den dadurch 
erzielten höheren Beitragsgrundlagen entsprechen 
höhere Beitragseinnahmen des Versicherungsträ­
gers auch in der Pensionsversicherung, sodaß hie­
durch in einem Teilbereich der von der Bundesre­
gierung erhobenen Forderung auf Verminderung 
des Bundesbeitragses zur Pensionsversicherung der 
in der gewerblichen Wirtschaft selbständig Erwerb­
stätigen Rechnung getragen werden kann. 

Zu Art. I Z 5 lit. bund Z 7 lit. a (§§ 25 Abs. 4 und 
27 Abs. 3) und Art. III Abs. 1:. 

Die im § 25 Abs. 4 Z 1 GSVG enthaltene Anord-· 
nung über die Bildung der Beitragsgrundlage für 
Verpächter ist iin Zusammenhang mit dem Aus­
scheiden dieser Personengruppe aus der Kranken­
versicherung (§ 4 Abs. 1 Z 3 GSVG in der Fassung 
der 10. Novelle) ab 1. Jänner 1987 im Dauerrecht 
gegenstandslos geworden. Eine derartige Anord-. 
nung wird aber noch für jene Verpächter benötigt, 
die auf Grund der Vorschriften des Art. II Abs. 1 
der 10. Novelle zum GSVG weiterhin der Kran­
kenversicherungspflicht unterliegen. Diese fehlende 
Regelung wäre im Sinne der vorgeschlagenen 
Ergänzung (Art. III Abs. 1 des Entwurfes) nachzu­
holen. 

Einziger Inhalt des § 25 Abs. 4 GSVG bleibt 
demnach die Regelung über die Beitragsgrundla­
genbildung in der Pensionsversicherung für Wit­
wen (Witwer), die den Betrieb des verstorbenen 
Ehegatten (der verstorbenen Ehegattin) fortführen. 
Auf diese Sonderregelung kann zur Vermeidung 
von Härten nicht verzichtet werden. Der Entfall 
der Bezeichnung Z 1 bedingt auch im § 27 Abs. 3 
GSVG eine Zitierungsänderung. Bei dieser Gele­
genheit wäre in der letztgenannten Bestimmung 
schließlich Vorsorge zu treffen, daß auch in der 
Pensionsversicherung - wie schon derzeit in der 

Krankenversicherung - das Ende der Beitrags­
pflicht mit dem Ende der Pflichtversicherung zeit­
lich zusammenfällt. 

Zu Art. IZ 7 lit. b (§ 27 Abs. 6): 

Anlaß für eine nachträgliche Korrektur der Bei­
tragsgrundlage können nicht nur die Fälle des § 27 
Abs. 4 GSVG bilden (nicht rechtzeitige Erfüllung 
der Auskunftspflicht, Nichtvorliegen des maßgebli-. 
chen rechtskräftigen Steuerbescheides). Vielmehr 
ist eine spätere Änderung der Beitragsgrundlage 
neben den Maßnahmen gemäß § 27 Abs. 5 GSVG 
auch allgemein durch Maßnahmen der Finanzbe­
hörden im Rahmen der nachträglichen Abänderung 
bereits rechtskräftig festgestellter steuerpflichtiger 
Einkünfte möglich. Mit dem vorliegenden Novel­
lierun~svorschlag solle~ die Rechtsfolgen einer sol­
chen Anderung der Beitragsgrundlage (gemäß § 25 
GSVG) im Rahmen des § 27 Abs. 6 GSVG den 
Rechtsfolgen jener Änderungen gleichgestellt wer­
den, wie sie schon derzeit für die Fälle des § 27 
Abs. 5 GSVG vorgesehen sind. 

Zu Art. I Z 8 (§ 32 Abs. 2): 

Die Fassung des letzten Satzes des Abs. 2 im 
§ 32 GSVG hat im Zuge der Auslegung mehrfach 
zu Zweifel Anlaß geboten, weil unter dem für 
Pflichtversicherte geltenden Beitragssatz nicht, wie 
aus der vorher in Geltung gestandenen Formulie­
rung deutlich erkennbar, nur der Beitragshundert­
satz gemäß§ 27 Abs. 1 Z 1 GSVG verstanden wer­
den kann, sondern auch der Beitragshundertsatz 
des § 29 Abs.2 GSVG. Durch die letztgenannte 
Bestimmung ist der Versicherungsträger unter den 
dort näher angeführten Voraussetzungen verhal­
ten, von jeder zur Auszahlung gelangenden Pen­
sion und Pensionssonderzahlung einen Betrag von 
3 vH einzubehalten. 

Mit dem vorliegenden Novellierungsvorschlag 
sollen die aufgezeigten Zweifel im Sinne der früher 
in Geltung gestandenen eindeutigen Regelung 
beseitigt werden. 

Zu Art. I Z 10 lit. a und Z 33 (§§ 35 Abs. 1 und 2 
und 118 Abs. 2 lit. g): . 

Nach der Grundregel des § 35 Abs. 1 GSVG sind 
die Beiträge mit dem Ablauf des Kalendermonates 
fällig, für den sie zu leisten sind. Schwierigkeiten 
haben sich im Zuge der Vollziehung dieser Bestim­
mung in jenen Fällen ergeben, in denen die Finanz­
behörden ursprüngliche Feststellungen über die 
Höhe bereits rechtskräftig festgestellter steuer­
pflichtiger Einkünfte korrigiert bzw. rechtskräftige 
Feststellungen im Sinne des § 25 Abs. 5 getroffen 
haben, weil nach § 40 Abs. 1 GSVG das Recht auf 
Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung von 
Beiträgen - von Sonderfällen abgesehen - binnen 
zwei Jahren vom Tag der Fälligkeit der Beiträge 
verjährt. 
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Mit dem vorliegenden Novellierungsvorschlag 
soll in Anlehnung an die bestehende Regelung des 
§ 35 Abs. 2 dem Versicherungsträger die Möglich­
keit eröffnet werden, die Beiträge gemäß dem von 
den Finanzbehörden festgestellten Ausmaß der 
steuerpflichtigen Einkünfte auch dann vorzuschrei­
ben, wenn die Korrektur oder endgültige Feststel­
lung der Einkommenshöhe erst geraume Zeit nach 
der ursprünglichen Steuerfestsetzung erfolgt. Der­
artige Beiträge sollen durch eine Änderung des 
§ 118 Abs. 2 lit. g auch dann als wirksam entrichtet 
anerkannt werden, wenn die Entrichtung nach dem 
Stichtag erfolgt. 

Zu Art. I Z 14, 17lit. a, 18lit. a, 19, 20, 24, 29 und 
51 (§§ 65 Abs. 3, 78 Abs. 1 Z 2, 79 Abs. 1 Z 3 und 
Z 4,80 Abs. 1, 82 Abs. 5,87 Abs. 1, 104 und 186): 

Die gegenständlichen Änderungen enthalten -
in Anlehnung an gleichartige, im Rahmen des Ent­
wurfes einer 44. Novelle zum ASVG vorgeschla­
gene Änderungen - die in Aussicht genommene 
Beseitigung des Bestattungskostenbeitrages. Diese 
Maßnahmen gehen auf die in der Erklärung der 
Bundesregierung vom Jänner 1987 enthaltene Fest­
stellung zurück, leistungsrechtliche Bestimmungen 
in der Sozialversicherung auf ihre Zeitgemäßheit 
hin zu prüfen. Angesichts der im Laufe der Zeit 
erreichten beachtlichen Steigerung des Leistungsni­
veaus in der Sozialversicherung erscheint es dem 
einzelnen gegenwärtig weit eher möglich, für die 
Kosten der Bestattung Vorsorge zu treffen. 

Dem Versicherungsträger wird allerdings die 
Möglichkeit eingeräumt, im Wege der Satzung die 
Gewährung eines Zuschusses zu den Kosten der 
Bestattung - nach oben hin mit 6 000 S begrenzt 
- vorzusehen. . 

Zu Art. I Z 13 (§ 55 Abs. 3): 

Mit der 10. Novelle zum GSVG wurde der 
Anfall der Pensionsleistungen neu geregelt und hie­
bei die Fassung der gleichartigen Änderung des 
§ 86 Abs. 3 ASVG übernommen. Damit ist in der 
geltenden Fassung des § 55 Abs. 2 GSVG sowohl in 
der Z 1 als auch in der Z 2 Vorsorge für den Fall 
getroffen, daß der Antrag auf Pension erst nach 
Ablauf der jeweils vorgesehenen Frist gestellt wird. 
Die Sonderregelung des § 55 Abs. 3 GSVG ist hie­
durch entbehrlich geworden, sodaß sie aus dem 
Rechtsbestand auszuscheiden wäre. 

Zu Art. I Z'18 lit. b (§ 79 Abs. 2): 

Die vorgeschlagene Zitierungsänderung berück­
sichtigt die Tatsache, daß die Bestimmungen der 
§§ 109 urid 110 GSVG mittlerweile aufgehoben 
worden sind. 

Zu Art. I Z 22 (§ 85 Abs. 5): 

Nach der bis 31. Dezember 1986 in Geltung 
gestandenen Rechtslage war für jene Personen, di~ 

eine die Pflichtversicherung nach dem GSVG 
begründende selbständige Erwerbstätigkeit neu 
aufgenommen haben, im Kalenderjahr des Begin­
nes der Versicherung und in den beiden folgenden 
Kalenderjahren eine Beitragsgrundlage mit einem 
fixen Betrag festgesetzt, der erheblich unter der' 
Mindestbeitragsgrundlage gel,egen war (Mindest­
beitragsgrundlage 1986: 7 335 S, Beitragsgrundlage 
für Anfänger 1986: 5 869 S). Da ein Anspruch auf 
Gewährung der Leistungen der Krankenversiche­
rung als Sachleistung davon abhängt, daß eine mit 
den Vertragspartnern vereinbarte Einkommens­
grenze . nicht überschritten wird, war bis zum 

. Jahre 1986 im Hinblick auf die damals in Geltung 
gestandene und verhältnismäßig niedrige fixe Bei­
tragsgrundlage in allen Neuzugangsfällen ein Sach­
leistungsanspruch gegeben. 

Seit 1. Jänner 1987 ist nach den Vorschriften der 
12. Novelle zum GSVG (Sozialversicherungs­
Änderungsgesetz 1987, BGBI. Nr. 158) in den Neu­
zugangsfällen eine' vorläufige Beitragsgrundlage 
anzuwenden, deren Höhe erheblich über der vor­
her in Geltung gestandenen fixen Beitragsgrund­
lage liegt, die vereinbarte Sachleistungsgrenze aber 
nicht übersteigt. Ein Sachleistungsanspruch ist 
daher für die in Rede stehende Personengruppe 
auch derzeit unverändert aufrecht. Die vorgeschla­
gene Ergänzung soll sicherstellen, daß dieser 
Zustand auch in Zukunft bewahrt wird, wenn die 
vorläufige Beitragsgrundlage im Zuge der Anpas­
sung die vereinbarte Sachleistungsgrenze über­
schreiten sollte. 

Zu Art. I Z 23 (§ 86 Abs. 5 lit. d): 

Nach der in allen gesetzlichen Krankenversiche­
rungen geltenden Rechtslage ist vorgesehen, daß in 
den mit einer Organtransplantation in Zusammen­
hang stehenden Maßnahmen auch in Bezug auf 
den Organspender der Versicherungsfall der 
Krankheit unter den dort angeführten V orausset­
zungen (nicht auf Gewinn gerichtete Absicht) als 
eingetreten gilt. Die Anerkennung einer Organ­
spende als Krankheit für die Person des Spenders 
und damit die Erfüllung der Voraussetzung für das 
Entstehen eines Leistungsanspruches aus der Kran­
kenversicherung schließt aber, wie in der Praxis 
hervorgekommen, nicht aus, daß der Organspender 
den im Einzelfall vorgesehenen Kostenanteil zu lei­
sten hat bzw. daß für den Organspender ein solcher 
Kostenanteil zu entrichten ist. Dieses rechtliche 
Ergebnis steht aber mit jenen Überlegungen in 
Widerspruch, die für die Herstellung des eingangs 
angeführten Rechtszustandes unter Berücksichti­
gung der von altruistischen Beweggründen gekenn­
zeichneten Haltung des Organspenders bestim­
mend waren. 

Der vorliegende Novellierungsvorschlag verfolgt 
die Absicht, den Organspender von der Verpflich­
tung des Kostenanteiles zu befreien, sofern der 
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Versicherungsfall der Krankheit gemäß § 80 Abs. 2 
GSVG als eingetreten gilt und sohin der Bereit­
schaft zur Organentnahme nicht gewinnsüchtige 
Motive zugrunde liegen. 

Zu Art. I Z 26 (§ 94 Abs. 2): 

Nach der geltenden Rechtslage (§ 94 
Abs. 2 GSVG) wird die Erbringung der Leistungen 
der Zahnbehandlung und des Zahnersatzes auf 
freiberuflich tätige Fachärzte für Zahnheilkunde, 
Dentisten sowie auf öffentliche Krankenanstalten 
beschränkt. Mit dem vorliegenden NovelIierungs­
vorschlag sollen diese Arten der Leistungserbrin­
gung auf die eigenen Einrichtungen des Versiche­
rungsträgers und allgemein auf Vertragseinrichtun­
gen ausgedehnt werden, wie dies derzeit schon in 
allen übrigen gesetzlichen Krankenversicherungen 
nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz und dem 
Beamten~Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, 
vorgesehen ist (§ 153 Abs. 3 ASVG, § 95 
Abs. 2 BSVG, § 69 Abs. 3 B-KUVG). 

Zu Art. I Z 28 (§ 102 Abs. 3): 

Nach der gesetzli~hen Definition des § 93 
Abs. 6 GSVG handelt es sich bei den ,;Hilfsmitteln" 
um Gegenstände oder Vorrichtungen, die geeignet 
sind, die Funktion fehlender oder unzulänglicher 
Körperteile zu übernehmen oder die mit einer V er­
stümmelung, Verunstaltung oder einem Gebrechen 
verbundene körperliche oder psychische Beein­
trächtigung zu mildern oder zu beseitigen. Da~der 
Versicherungsfall der Mutterschaft die Schwanger­
schaft, die Entbindung und die sich daraus ergeben­
den Folgen umfaßt, soweit diese Folgen nicht als 
Versicherungsfall der Krankheit anzusehen sind, ist 
deutlich erkennbar, daß die Gewährung der Lei­
stung von Hilfsmitteln mit dem Versicherungsfall 
der Mutterschaft nicht in Verbindung gebracht 
werden kann. Es wird daher vorgeschlagen, diese 
Leistung aus dem Versicherungsfall der Mutter­
schaft zu entfernen, zumal eine Leistungsgewäh­
rung aus dem Versicherungsfall der Krankheit 
ohnedies zulässig ist. 

Zu Art. I Z 28 (§ 102 Abs. 4): 

Die geltende Fassung des § 102 Abs·. 4 GSVG 
sieht aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft 
für die Entbindung nur die Pflege in einer Kran­
kenanstalt, nicht aber in einem Entbindungsheim 
vor. Der Vorschlag der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, der Leistung der Pflege in 
einer Krankenanstalt aus dem genannten Versiche­
rungsfal� die Leistung der Pflege in einem Entbin­
dungsheim gleichzustellen, wäre mit Rücksicht auf 
die gleichartigen Regelungen des § 161 
Abs. 1 ASVG und des § 98 BSVG aufzugreifen. 

Zu Art. I Z 30 und 45 (§§ '112 Abs. 1 Z 3 und 
148 a): 

Die vom Bundesminster für Arbeit und Soziales 
eingesetzte Arbeitsgruppe "Langfristige Finanzie­
rung der Pensionsversicherung" hat im Zuge ihrer 
Überlegungen zur. Sicherung der Finanzierung der 
Pensionen unter anderem eine Senkung der Zahl 
der Pensionsberechtigten in Relation zur Anzahl 
der Erwerbstätigen zur Diskussion gestellt. Ausge­
hend von diesem Beratungsergebnis wurde, ent­
sprechend dem Vorschlag auf Änderung des § 258 
Abs.2 ASVG auch im vorliegenden Novellenent­
wurf der Anspruch auf Witwen(Witwer)pension 
von der Voraussetzung abhängig gemacht, daß der 
überlebende Ehegatte im Zeitpunkt des Todes des 
(der) Versicherten das 35. Lebensjahr vollendet hat. 
Diese Voraussetzung gilt jedoch nicht, wenn die 
Ehe mindestens 10 Jahre gedauert hat oder aus der 
Ehe ein Kind hervorgegangen ist (siehe § 136 
Abs. 2 GSVG in der Fassung des gegenständlichen 
Entwurfes). 

Im Rahmen des ergänzenden Entwurfes einer 
44. Novelle zum ASVG wurde im Anschluß an den 
erwähnten Änderungsvorschlag allerdings für die 
Witwe (den Witwer), der (dem) durch die Neure­
gelung kein Anspruch auf Hinterblieben,enpension 
zusteht, die Gewährung einer Witwen(Witwer)pen­
sion für die Dauer von 30 Kalendermonaten vorge­
sehen, um eine Anpassung an die veränderte 
Lebenssituation 'ohne Überstürzung zu erleichtern. 
Bei dieser Gelegenheit wurde auch noch jenen Wit­
wen (Witwern), die schon bisher vom Anspruch auf 
Hinterbliebenenpension gemäß § 258 Abs. 2 ASVG 
ausgeschlossen waren und denen nach geltendem 
Recht des ASVG eine Abfindung lediglich im Aus­
maß der dreifachen Bemessungsgrundlage zusteht, 
aus Gründen der Gleichbehandlung die befristete 
Pensionszahlung zuerkannt: 

In Anbetracht dieser im Rahmen des Allgemei­
nen Sozialversicherungsgesetzes vorgeschlagenen 
Änderungen übernimmt der vorliegende Novellen­
entwurf neben der Regelung des § 258 
Abs. 2 ASVG noch die gesamte Abfindungsrege­
lung des § 269 ASVG, weil eine Beschränkung des 
befristeten Pensionsanspruches auf Personen mit 
einem Lebensalter unter 35 Jahren sachlich nicht 
gerechtfertigt und demnach im Hinblick auf das 
verfassungsrechtlich zu beachtende Gleichheitsge­
bot bedenklich erschiene. Diese Maßnahme bedingt 
auch eine Ergänzung des Leistungskataloges des 
§ 112 GSVG. 

Zu Art. I Z 31 (§ 115 Abs. 1 Z 1) und Art. 11 
Abs.3: 

Nach der geltenden Rechtslage sind als Beitrags­
zeiten nicht alle Zeiten anzusehen, für die Beiträge 
entrichtet wurden. Vielmehr gelten gemäß § 115 
Abs. 1 Z 1 GSVG als Beitragszeiten nur jene Zeiten 
der Beitragspflicht, wenn die Beiträge innerhalb 
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von zwei Jahren nach Ablauf des :Kalendermonates, 
für den sie gelten solleri, im Sinne des § 118 GSVG 
wirksam entrichtet wurden. Obgleich in den im 
Gesetz näher umschriebenen Fällen besonderer 
Härten der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
auch Zeiten' als wirksam entrichtet anerkennen 
kann, die nach Ablauf von zwei Jahren entrichtet 
wurden, und im Zuge der Novellengesetzgebung 
noch Erleichterungen geschaffen wurden, ist die 
zitierte Regelung in der Öffentlichkeit vielfach auf 
Kritik gestoßen. Vor allem hat die Volksanwalt­
schaft wiederholt darauf hingewiesen, daß es dem 
Versicherten unverständlich bleiben müsse, wenn 
er, bisweilen ohne sein Verschulden, Beiträge nach 
Ablauf von zwei Jahren zu entrichten habe, ohne 
daß diese Beiträge im Leistungsfall Berücksichti­
gung finden. 

Mit dem vorliegenden Novellierungsvorschlag 
wird die Absicht verfolgt, möglichen Härtefällen 
weitgehend dadurch zu begegnen, daß die für die 
wirksame Beitragszahlung vorgesehene zweijährige 
Frist auf fünf Jahre verlängert und damit an die 
Verjährungsfrist für das Recht auf Feststellung der 
Verpflichtung zur Zahlung von Beiträgen bei Mel­
deverstößen angepaßt wird. 

Zugleich soll im Text dieser Bestimmung auch 
darauf Bedacht genommen werden, daß in Neu:w­
gangsfällen zunächst eine vorläufige und erst nach 
Vorlage der maßgeblichen Nachweise eine endgül­
tige Beitragsgrundlage ermittelt wird. In diesen Fäl­
len soll für den Beginn der fünf jährigen Frist die 
Feststellung der endgültigen Beitragsschuld maßge­
bend sein. 

Zu Art. I Z 39 und 40 (§ 131 Abs. 1 und 2 und 
131 a): 

Gemäß § 131 Abs. 1 lit. d GSVG hängt das Ent­
stehen des Anspruches auf vorzeitige Alterspension 
bei langer Versicherungsdauer davon ab, daß der 
Versich'erte am Stichtag weder selbständig noch 
unselbständig erwerbstätig ist. Unberücksichtigt 
bleibt allerdings nach geltender Rechtslage jede 
Erwerbstätigkeit, sofern das daraus erzielte 
Monatseinkommen den im § 5 Abs. 2 lit. c ASVG 
festgesetzten Geringfügigkeitsgrenzbetrag nicht 
übersteigt. Diese Rechtslage, die auch für den 
Wegfall der vorzeitigen Alterspension gilt, führt zu 
folgendem Ergebnis: Hat ein Versicherter, der eine 
vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungs­
dauer beantragt hat, am Stichtag eine die Pflicht­
versicherung in der Pensionsversicherung nach dem 
GSVG begründende selbständige Erwerbstätigkeit 
ausgeübt, daraus aber Einkünfte unter der Gering­
fügigkeitsgrenze erzielt, so steht eine solche 
Erwerbstätigkeit dem Entstehen des Pensions an­
spruches nicht entgegen, hat aber unverzüglich das 
gänzliche Ruhen dieses Pensionsanspruches gemäß 
§ 61 GSVG zur Folge. Die gleichen Rechtsfolgen 
sind hinsichtlich des Wegfalles der Pension gege­
ben. Wird während des Bestandes eines Anspruches 

auf vorzeitige Alterspension bei langer Versiche­
rungsdauer eine Erwerbstätigkeit aufgenommen, 
die die Pflichtversicherung in der Pensionsversiche­
rung nach dem GSVG begrÜndet, aus der aber Ein­
künfte erzielt werden, die den erwähnten Grenzbe­
trag des § 5 Abs. 2 lit. c ASVG nicht übersteigen, so 
fällt die Pension zwar nicht weg, doch wird hie­
durch das gänzliche Ruhen des Pensionsanspruches 
ausgelöst. 

Der vorliegende Novellierungsvorschlag verfolgt 
die Absicht, die Voraussetzungen für das Entstehen 
eines Anspruches auf vorzeitige Alterspension bei 
langer Versicherungsdauer (für den Wegfall eines 
~olchen Anspruches), soweit es sich um den Einfluß 
der Ausübung einer die Pflichtversicherung in der 
Pensionsversicherung nach dem GSVG begründen­
den selbständigen Erwerbstätigkeit handelt, an den 
für das gänzliche Ruhen der Pension gemäß § 61 
GSVG maßgeblichen Tatbestand anzupassen. Die 
genannte selbständige Erwerbstätigkeit soll daher 
unabhängig von der Höhe der erzielten Erwerbs­
einkünfte, sofern sie am Stichtag ausgeübt wird, 
das Entstehen des Pensionsanspruches verhindern, 
bzw. dann, wenn sie während des Bestehens eines 
solchen Pensionsanspruches aufgenommen' wird, 
qen Wegfall der Pension auslösen. 

: Die gleichen Überlegungen gelten für den 
~echtsbereich' der vorzeitigen Alterspension bei 
J}rbeitslosigkeit (§ 131 a GSVG), wobei sich jedoch 
der gegenständliche Novellierungsvorschlag nur 
duf den Wegfall dieser Alterspension erstreckt. Für 
4as Entstehen des Anspruches ist eine Änderung 
n,icht erforderlich, weil schon nach geltender 
Rechtslage jede selbständige Erwerbstätigkeit am 
Stichtag das Entstehen des Anspruches ausschließt. 

Zu Art. I Z 41 und 52 (§§ 133 a und 194 Abs.l): 

Voraussetzung für das, Entstehen eines Anspru­
ches aus der Pensionsversicherung nach dem 
GSVG ist unter anderem die Erfüllung der beson­
deren Voraussetzung, daß am Stichtag die Berech­
tigung (Befugnis) zur Ausübung der die Pflichtver­
sicherung begründenden Erwerbstätigkeit bzw. das 
Gesellschaftsverhältnis erloschen ist. Demnach hat 
~er Pensionswerber zur Erfüllung der genannten 
~nspruchsvoraussetzung seine Berechtigung 
zurückzulegen, seine Befugnis aufzugeben, oder 
aus dem Gesellschaftsverhältnis (als Geschäftsfüh­
rer einer GesmbH) auszuscheiden. Eine derartige ' 
!y1aßnahme hat jedoch im Regelfall eine entschei­
dende Veränderung der wirtschaftlichen Stellung 
des Versicherten' zur Folge und kann, wenn über­
haupt, nur mit einem erheblichen Aufwand und mit 
nicht unbeträchtlichen materiellen Nachteilen kor­
rigiert werden:' Diese Nachteile können durch die 
im § 249 GSVG vorgesehene Befreiung von der 
Einverleibungsgebühr nicht entscheidend gemildert 
werden. Eine gänzliche Ausschaltung dieser N ach­
teile wäre nur möglich, wenn der Pensionswerber, 
e~e er die schwerwiegende Entscheidung trifft, mit 
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Sicherheit wüßte, daß er auch die übrigen 
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt hat. 

Diesen Überlegungen folgend hat der Gesetzge­
ber in der Vergangenheit in aUen gesetzlichen Pen­
sionsversicherungen die Möglichkeit eröffnet, daß 
der Versicherte unter bestimmten Voraussetzungen 
in einer der Rechtskraft fähigen Weise vom Versi­
cherungsträger die Mitteilung in Form einer Fest­
stellung seiner Versicherungszeiten erhält. Für die 

'Feststellung des Eintrittes des Versicherungsfalles 
der Erwerbsunfähigkeit fehlt aber eine entspre­
chende gesetzliche Regelung. Der Versicherte hat 
daher derzeit noch immer das schwerwiegende 
Risiko zu tragen, daß er vor Einbringung eines 
Antrages auf Gewährung der Erwerbsunfähigkeits­
pension seine Berechtigung (Befugnis) zurücklegt 
bzw. aus der Gesellschaft ausscheidet, sein Antrag 
aber in Ermangelung des V orliegens der Erwerb­
sunfähigkeit selbst nach allfälliger Überprüfung im 
arbeits- und sozialgerichtlichen Verfahren ohne 
Erfolg bleibt. 

Der vorliegende NovelIierungsantrag verfolgt 
das Ziel, den möglichen Eintritt der aufgezeigten 
Nachteile . von vornherein abzuwenden. Dies 
erschiene in Arilehnung an die schon oben erwähn­
ten, in das Gesetz aufgenommenen Regelungen der 
§§ 117 a und 117 b GSVG bezüglich' der Feststel­
lung der Versicherungszeiten umso eher ange­
bracht, als die Feststellung der Erwerbsunfähigkeit 
überwiegend von medizinischen Faktoren abhängt 
und es daher für einen Laien ungleich schwieriger 
ist, sich hierüber ein verläßliches Bild zu verschaf­
fenais über das Vorliegen der Anzahl der erworbe­
nen Versicherungszeiten. 

Neben der vorgeschlagenen Änderung des 
GSVG wurde ursprünglich - im Rahmen des 
gleichzeitig versendeten Entwurfes einer 
11. Novelle Zum BSVG - eine NovelIierung des 
Arbeits- und Sozialgerichtsgesetzes vorgeschlagen, 
um dort (§ 65 Abs. 1 Z 4 ASGG) zllm Ausdruck zu 
bringen, daß Rechtsstreitigkeiten über den Bestand 
der Erwerbsunfähigkeit gemäß § 133 a GSVG als 
eine Sozialrechtssache anzusehen sind. 

Im Begutachtungsverfahren hat das Bundesmini­
sterium für Justiz eingewendet, daß eine Novellie­
rung des Arbeits- und Sozialgerichtsgesetzes weder 
wünschenswert noch erforderlich sei. Der ange­
strebte Erfolg, nämlich eine Einordnung des neuen 
Verfahrens auf Feststellung der Erwerbsunfähigkeit 
unter die Sozialrechtssachen, könne durch eine 
Ergänzung im Wege eines Klammerausdruckes 
nach der Zitierung des § 354 ASVG erzielt werden. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
verläßt sich in diesen Belangen auf die Rechtsmei­
nung des zuständigen Ressorts, sodaß die Strei­
chung des ursprünglichen Art. N im Novellenent­
wurf des BSVG veranlaßt wurde und im § 194 
Abs. 1 Z 3 GSVG eine entsprechende Ergänzung 
vorgeschlagen wird. 

Zu Art. I Z 44 (§ 141 Abs. 7): 

Die vorgeschlage~e Änderung dient der Rich­
tigstellung eines Zitierungsfehlers. 

Zu Art. I Z 49 (§ 174): 

Mit der Bestimmung des § 174 GSVG ist die 
Absicht verbunden, den Anspruch auf eine laufende 
Leistung aus der Pensionsversicherung, die bereits 
vor Aufnahme in ein pensionsversicherungsfreies 
Dienstverhältnis gewährt wurde, mit der Zahlung 
des Überweisungsbetrages ohne weiteres Verfahren 
zu beseitigen. Dieser gesetzlichen Anordnung des 
§ 174 GSVG entspricht im Rahmen der Tatbe­
stände, die das Erlöschen von Leistungsansprüchen 
nach sich ziehen, im § 68 GSVG die Regelung des 
Abs. 1 lit. c, sodaß der derzeit dort enthaltene Hin­
weis auf § 68 Abs. 1 lit. b GSVG richtigzustellen 
wäre. 

Zu Art. I Z 53 (§ 195 Abs.4 Z 10): 

Dieser Novellierungsvorschlag nimmt auf die 
durch das Bundesgesetz über die Arbeits- und 
Sozialgerichtsbarkeit (Arbeits- und Sozialgerichts­
gesetz - ASGG) geschaffene Rechtslage in jener 
Weise Bedacht, wie dies durch § 96 Z 12 ASGG für 
den Bereich des ASVG bereits vorgekehrt worden 
ist. 

Zu Art. III Abs. 2: 

Im Zuge der 10. Novelle zum GSVG wurden die 
Abs. 3 und 4 des § 233 GSVG aufgehoben. Diese 
Vorschriften hatten eine Befreiung eines bestimm­
ten Personenkreises von der Pflichtversicherung in 
der Krankenversicherung nach dem GSVG für die 
Dauer einer freiwilligen Krankenversicherung nach 
dem ASVG zum Inhalt. Demnach hatten es die 
betroffenen Personen in der Hand, ihre freiwillige 
Krankenversicherung nach dem ASVG nach Gut­
dünken zu beenden und damit den Eintritt der 
Pflichtversicherung in der Krankenversicherung 
nach dem GSVG zu begründen, was im Regelfalle 
erst mit dem Anfall einer Pension nach dem GSVG 
erfolgte. Die Beseitigung der genannten Bestim­
mungen verfolgte die Absicht, der ungünstigen Ris­
kenverteilung - Krankenversicherung nach dem 
ASVG während der Aktivität, Pflichtversicherung 
in det Krankenversicherung nach dem GSVG wäh­
rend des Pensionsbezuges - zu begegnen.' In 
Ergänzung der genannten Aufhebung verfügt die 
Übergangsbestimmung des Art. 11 Abs. 11 der 
10. Novelle, daß diejenigen Personen, die am Stich­
tag 30. Juni 1986 von der Pflichtversicherung in der 
Krankenversicherung nach dem GSVG befreit sind, 
in der Folge für alle Zukunft von dieser Kranken­
versicherung ausgenommen sein werden und zwar 
auch im Falle des Bezuges einer Pension nach dem 
GSVG bzw. auch als Bezieher einer Hinterbliebe­
nenpension nach einer solchen Person. 

4 
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Die Fassung der Bestimmungen der 10. Novelle 
hat jedoch zur Folge, daß der Versicherte bei Auf­
gabe seiner freiwilligen Krankenversicherung nach 
dem ASVG nach dem 30. Juni 1986 zwar von der 
Pflichtversicherung in der Krankenversicherung 
nach dem GSVG ausgenommen sein wird, hie­
durch aber auch die Voraussetzungen für die Inan­
spruchnahme von Leistungen einer gesetzlichen 
Kranke~versicherung als ~nge.höriger erfüllen 
kann. Eme solche Lösung, dIe eme Uberwälzung 
von Risken beitragsfrei auf andere Krankenversi­
cherungsträger zum Inhalt hätte, ist, wie den Erläu­
terungen der 10. Novelle entnommen werden kann, 
niemals beabsichtigt gewesen. 

Mit dem vorliegenden Novellierungsvorschlag 
soll dieses unerwünschte Auslegungsergebnis aus­
geschlossen werden. 

Zu Art. III Abs. 3: 

Nach den Bestimmungen der Abs. 3 und 4 des 
§ 233 GSVG waren in der Vergangenheit eine 
Reihe von Personen von der Krankenversicherung 
nach dem GSVG wegen des Bestandes einer frei­
willigen Versicherung in der Krankenversicherung 
nach dem ASVG befreit. Diese Befreiungsbestim­
mungen wurden durch die 10. Novelle zum GSVG, 
BGBL Nr. 112/1986, mit Wirksamkeit vom 
1. Juli 1986 beseitigt. Im Rahmen des Art. 11 
Abs. 11 der zitierten 10. Novelle wurde sodann 
eine Ausnahme aller jener Personen von der Kran­
kenversicherungspflicht nach dem GSVG verfügt, 
die am 30. Juni 1986 in der Krankenversicherung 
nach dem ASVG freiwillig. versichert waren. Die 
,von den eingangs erwähnten Befreiungsbestimmun­
gen Betroffenen hatten es daher in der Hand, ent­
weder durch Beendigung der freiwilligen Kranken­
versicherung nach dem ASVG bis zum erwähnten 
Stichtag der Pflichtversicherung in der Selbständi­
gen-Krankenversicherung den Vorzug zu geben, 
oder andernfalls in Hinkunft selbst für einen Kran­
kenversicherungsschutz Sorge zu tragen. Diese in 
der 10. Novelle zum GSVG getroffene Maßnahme 
sollte verhindern, daß der Versicherte durch eine in 
seinem Ermessen gelegene Handlung (Beendigung 
der freiwilligen Versicherung) nach der inzwischen 
beseitigten Befreiungsbestimmung den Zeitpunkt 
des Eintrittes der Pflichtversicherung in der Kran­
kenversicherung nach dem GSVG selbst bestimmen 
konnte, was in aller Regel erst mit dem Anfall der 
Selbständigen -Pension geschah. 

Im Zuge der Vollziehung der Rechtsvorsch~iften 
der 10. Novelle zum GSVG ist jedoch hervorge­
kommen, daß eine größere Anzahl von Personen 
ihre freiwillige ASVG-Krankenversicherung über 
den 30. Juni 1986 beibehalten und sich damit für 
alle Zukunft von der Möglichkeit einer Pflifhtversi­
cherung in der GSVG-Krankenversicherung ausge­
schlossen hatte. Ausschlaggebend für diese Ent­
scheidung war in den überwiegenden Fällen die 
Tatsache, daß in der Vergangenheit die freiwilligen 
Beiträge zur ASVG-Krankenversicherung von den 
Finanzbehörden nach den einschlägigen Einkom­
mensteuerrichtlinien als Betriebsausgaben im Sinne ' 
des § 4 Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes 1972 
anerkannt wurden, weil sie anstelle von Pflichtbei­
trägen entrichtet wurden. Nach dem 30. Juni 1986 
haben die Finanzbehörden diese Steuererleichte­
rungen nicht mehr gewährt, weil sie nach der geän­
derten Rechtslage den freiwilligen ASVG-Kran­
kenversicherungsbeiträgen nicht mehr die Ersatz­
funktion für Pflichtbeiträge zuerkannt haben. 

Mit dem vorliegenden Novellierungsvorschlag 
verbindet sich die Absicht, den betroffenen Versi­
cherten . neuerlich die Entscheidungsmöglichkeit 
befristet bis 31. Dezember 1988 zu eröffnen, die sie 
dann in Kenntnis der steuerrechtlichen Auswirkun-. 
gen nützen können. Dadurch könnten unvertret­
bare Härten 'beseitigt werden, ohne daß das im 
Rahmen der 10. Novelle zum GSVG angestrebte 
Grundkonzept der Eindämml\ng einer ungünstigen 
Riskenauslese beeinträchtigt oder gefährdet würde. 

Zu Art. III Abs. 4: 

Im Rahmen der 10. Novelle zum GSVG ist eine 
Änderung des § 34 Abs. 2 GSVG über den Bundes­
beitrag enthalten, mit der die gleichartige Ände­
rung des § 80 Abs. 1 ASVG in der Fassung der 
41. Novelle zum ASVG übernommen wurde. Diese 
Regelungen ordnen an, die außerordentlichen 
Zuschüsse der Sozialversicherungsträger als 
Dienstgeber zu Rückstellungen für Pensions­
zwecke bei der Ermittlung des Bundesbeitrages 
außer Ansatz zu lassen. Diese Änderung des GSVG 
wurde jedoch versehentlich nicht, wie dies im 
ASVG der Fall war, mit 1. Jänner 1985, sondern 
erst mit 1. Jänner 1986 in Geltung gesetzt. Mit der 
vorliegenden Änderung soll dieses Versehen besei­
tigt und im Bereich des GSVG auch in zeitlicher 
Hinsicht der gleiche Rechtszustand wie im ASVG 
herbeigeführt werden. 
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Finanzielle Erläuterungen 
Hinsichtlich der finanziell wirksamen Maßnahmen folgt der vorliegende Entwurf im wesentlichen 

dem Entwurf einer 44. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz. Es wird daher grundsätzlich 
auf die Finanziellen Erläuterungen zur 44. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz verwiesen. 

Im folgenden werden die Gebarung der Pensionsversicherung ohne die vorgesehenen Maßnahmen, 
die finanziellen Auswirkungen der Reformmaßnahmen und die Gebarung der Pensionsversicherung auf 
Grund der Reform 1988 dargestellt. 

I. Gebarung der Pensionsversicherung 

Auf Grund der Vorausberechnung der Gebarung der Pensionsversicherung durch die Arbeitsgruppe 
"Langfristige Finanzierung der Pensionsversicherung" vom Sommer des laufenden Jahres ergibt sich unter "­
Einschluß der Entwicklung seit 1970 für die Pensionsversicherung folgende finanzielle Situation bis zum 
Jahr 1995: 

1970 
1975 
1980 
1985 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

1970 
1975 

Gebarung der Pensionsversicherung 

Gesamtaufwendungen 
ohne 

Ausgleichszulagen 

1,8 
4,3 
8,1 

11,8 
14,4 
15,2 
15,9 
16,7 
17,4 
18,2 
19,0 
19,8" 

Gesamtenräge 

Milliarden Schilling 

0,8 
1,4 
3,0 
4,3 
4,8 
5,1 
5,2 
5,3 
5,4 
5,6, " 
5,7 
5,9 

Bundesbeitrag zur Pensionsversicberung 
und 

Relativer Anteil der Bundesbeiträge (Bundesmittel) 
an den Gesamtaufwendungen der Pensionsversicberung 

Gesamtaufwendungen 
einschließlich 

Ausgleichszulagen 

2,3 
5,0 
8,9 

12,7 
15,2 
16,0 
16,7 
17,4 
18,2 
18,9 
19,7 
20,5 

Relativer Anteil der 

Bundesmittel 
Bundesbeiträge (Bundesbeitrag und 

Ausgleichszulagen) 

Milliarden Schilling 

1,0 
2,9 

1,5 
3,6 

aundesbeiträge 
an den 

Gesamtaufwendungen 

Bundesmittel (einschJ. 
Ausgleichszulagen) an den 

Gesamtaufwendungen 
einschließlich 

Ausgleichzulagen 

in Prozent 

56,2 
67,2 

65,0 
72,1 

325 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 21 von 49

www.parlament.gv.at



22 

1980 
1985 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Bundesbeiträge 

325 der Beilagen 

Relativer Anteil der 

Bundesmittel 
(Bundesbeitrag und 
Ausgleichszulagen) 

Bundesbeiträge 
an den 

Gesamtaufwendungen 

Bundesmittel (einseht. 
Ausgleichszulagen) an den 

Gesamtaufwendungen 
einschließlich 

Ausgleichzulagen 

Milliarden Schilling in Prozent 

5,1 
7,6 
9,6 

10,2 
10,8 
11,4 
12,1 
12,7 
13,3 
14,0 

6,0 
8,4 

10,4 
11,0 
11,5 
12,2 
12,8 
13,4 
14,0 
14,7 

63,4 
64,2 
66,8 
67,1 
67,9 
68,6 
69,1 
69,7 
70,1 
70,5 

11. Maßnahmen der Pensionsreform 

Finanzielle Auswirkungen 

Pensionsversicherung nach dem GSVG und FSVG 
(Einsparung für den Bund) 

1988 1989 1990 1991 1992 

Millionen Schilling 

66,9 
66,6 
68,5 
68,7 
69,3 
69,9 
70,4 
70,9 
71,2 
71,5 

1993 1994 1995 

A) Aufwandssenkende Maßnahmen: 

a) im Leistungsrecht: 

1. Pensionsbemessung ........................ 2 7 17 33 53 76 100 125 
2. Ersatzzeiten (Schulzeiten) ................... 0 2 5 7 11 16 23 
3. Einschränkung des Anspruches auf Witwen(Wit-

wer)pension .............................. 0 1 1 2 
4. Kinderbegriff ............................. 2 2 2 2 2 2 2 2 
5. Hilflosenzuschuß .......................... 13 13 13 14 14 14 15 15 

Summe A/a ... 17 23 34 55 77 104 134 167 

b) im Verwaltungsbereich: 

6. Senkung des Beitragssatzes in der Krankenversi-
cherung der Pensionisten .................... 

7. Einhebungsvergütung .: .................... 
8. Aufhebung des Bundesbeitrages zum Ausgleichs-

fonds der Krankenversicherungsträger .. ' ....... 
9. Nichtberucksichtigung der Abschreibung bebau-

ter Grundstücke bei der Berechnung des Bundes-
beitrages ................................. 27 25 23 20 19 19 18 18 

10. Verminderung der Ausfallhaftung des Bundes 
von 100,5 vH auf 100,2 vH der Aufwendungen .. 43 45 47 49 52 55 57 59 

Summe Alb ... 70 70 70 69 71' 74 75 77 

SUMMEA ... 87 93 104 124 148 178 209 244 
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B) Ertragserhöhende Maßnahmen: 

11. Senkung des Beitragssatzes in der Unfallversi­
cherung um 0,1 Prozentpunkte und Anhebung 
im selben .Ausmaß beim Zusatzbeitrag in der 
Pensionsversicherung ...................... . 

12. Anhebung des Arbeitslosenversicherungsbeitra-
'ges 'um einen Prozentpunkt ............. , .. , , 

13. Ersatzzeiten (für Zeiten des Karenzurlaubsgeld-
bezuges) ..... , , ............ '.' ........ , , .. 

14. Nachkauf zu 2 ............................ . 
15. Beitragsgrundlage (pensionsversicherung der 

Selbständigen) .............. , ............ . 

SUMME B ... 

C) Aufwandserhöhende Maßnahmen: 

16. Begünstigungsbestimmungen für die Opfer des 
Faschismu's ..... , ........................ . 

D) Sonstige Maßnahmen: 

17. Nicht auf Grund· des vorliegenden Entwurfes 
vorgesehene Ersparungen im Bereich der Sozial­
versicherungsträger auf dem Gebiet der Gesund­
heitsvorsorge und des Verwaltungsaufwandes ... 

18. Aufschub der Pensionsanpassung um ein halbes 
Jahr ... , ................................ . 

19. Erhöhung der Ausgleichszulagenrichtsätze um 
2,8% anstelle von 2,3% ab 1. 1. 1988 : ......... . 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Millionen Schilling 

13 14 14 13 14 16 16 16 

2 3 4 5 6 9 12 

151 157 179 187' 191 201 206 212 

165 173 196 204 210 223 231 240 

- 40 40 40 40 .40 40 40 40 

-149 

+ 42 + 10 + 10 + 10 + -10 + 10 + 9 + 9 

SUMME D... -147 30 30 30 30 30 31 31 

Einsparungen für den Bund ... 399 296 330 358 388 431 471 515 

, 
Zu 15. und 17.: 

Zusätzlich zu den Reformmaßnahmen, die im Bereich des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
durchgeführt werden, werden im Bereich des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes und des Freibe­
ruflichen Sozialversicherungsgesetzes weitere rund 200 Millionen Schilling aufge~racht. Davon sind 
150 Millionen Schilling die im Sparkatalog der Bundesregierung vorgesehene Ersparung in der Pensions­
versicherung der Selbständigen, der Rest ist ein Äquivalent für die Nichtherabsetzung des Beitragssatzes in 
der Krankenversicherung der Pensionisten analog den Krankenversicherungen nach dem Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz und dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz. 

Diese Ersparung wird aufgebracht durch Mehreinnahmen bei den Beiträgen inder Höhe von 
150 Millionen Schilling, die d\lrch eine Änderung der Berechnung der Beitragsgrundlage in den Fällen, wo 
in einem Kalenderjahr keine durchlaufende Versicherung existiert, zustandekorrimen. Bisher wurde die 
Jahressumme des Einkommens immer durch 12 geteilt, auch wenn weniger Beitragsmonate in einem Jahr 
erworben wurden. In Hinkunft wird das Einkommen durch die Zahl der Monate geteilt, in denen die 
Erwerbstätigkeit ausgeübt wurde. Weitere 40 Millionen Schilling werden durch Einsparungsmaßnahmen 
auf dem Gebiet der Gesundheitsvorsorge hereingebracht. 

Diese neue Berechnung der Beitragsgrundlage führt auch in der Krankenversicher:ung zu nicht unwe­
sentlichen Mehreinnahmen, sodaß auch dieser Versicherungszweig in Hinkunft keine Finanzierungs­
schwierigkeiten mehr haben dürfte. 

III. Gebarung der Pensionsversicherung auf Grund der Reform 1988 

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Entwicklung der Bundesbeiträge zur Pensions­
versicherung und den,relativen Anteil der Bundesbeiträge an den Gesamtaufwendungen der Pensionsversi­
cherung für die Jahre 1988 bis 1995 auf Grund der nunmehr zu beschließenden Reformmaßnahmen. 
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1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

325 der Beilagen 

Bundesbeitrag zur Pensionsversicherung 
und 

Relativer Anteil der Bundesbeiträge (Bundesmittel) 
an den Gesamtaufwendungen der Pensionsversicherung 

Relativer Anteil der 

Bundesbeiträge 
Bundesmittel 

(Bundesbeitrag und 
Ausgleiehszulagen) 

Milliarden Schilling 

9,2 10,0 
9,9 10,7 

10,4 11,2 
11,1 11,8 
11,7 12,4 
12,3 13,0 
12,8 13,5 
13,5 14,2 

Bundesbeiträge 
an den 

Gesamtaufwendungen 

Bundesmittel (einsehl. 
Ausgleiehszulagen) an den 

Gesamtaufwendungen 
einschließlich 

Ausgleichzulagen 

,in Prozent 

64,6 
65,3 
66,0 
66,7 
67,3 
67,8 
68,2 
68,6 

66,6 
67,1 
67,6 
68,2 
68,7 
69,1 
69,4 
69,7 
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Textgegenüberstellung 

GSVG - Geltende Fassung 

Teilversicherung in der Kranken- bzw. Pensions­
versicherung 

§ 3. (1) und (2) unverändert. 

(3) Pflichtversichert in der Pensionsversicherung 
sind überdies: 

1. die der Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
auf Grund einer Berufsbefugnis nach der Wirt~ 
schaftstreuhärider-Berufsordnung, BGBl. Nr. 125/ 
1955, angehörenden Mitglieder einschließlich der 
Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft 
und der persönlich haftenden Gesellschafter einer 
Kommanditgesellschaft, sofern diese Gesellschaften 
Mitglieder der Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
sind, ferner die Witwen und Deszendenten, für 
deren Rechnung ein Witwenfortbetrieb hzw. ein 
Deszendentenfortbetrieb nach der Wirtschaftstreu­
händer-Berufsordnung geführt wird; 

2. bis 5. unverändert. 

(4) und (5) unverändert. 

Ausnahmen von der Pflichtversicherung 

§ 4. (1) unverändert. 

(2) Von der Pflichtversicherung in der Kranken­
versicherung sind überdies ausgenommen: 

1. fortbetriebsberechtigte Kinder, denen gemein­
sam mit dem überlebenden Ehegatten des verstor­
benen Gewerbeinhabers das ,Fortbetriebsrecht 
zusteht; 

2. bis 8. unverändert. 

GSVG - Vorgeschlagene Fassung 

Teilversicherung in der Kranken- bzw. Pensions­
versicherung 

§ 3. (1) und (2) unverändert. 

(3) Pflichtversichert in der Pensionsversicherung 
sind überdies: 

1. die der Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
auf Grund einer Berufsbefugnis nach' der Wirt­
schaftstreuhänder-Berufsordnung, BGBl. Nr. 125/ 
1955, angehörenden Mitglieder einschließlich der 
Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft 
und der persönlich haftenden Gesellschafter einer 
Kommanditgesellschaft, sofern 

a) diese Gesellschaften Mitglieder der Kammer 
der Wirtschaftstreuhänder sind und 

b) die Berufsbefugnis dieser Personen nicht aus­
schließlich im Rahmen einer Beschäftigung 
ausgeübt wird, auf Grund der sie der Pflicht­
versicherung in der Pensionsversicherung 
nach dem Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetz unterliegen oder auf Grund dieser 
Pflichtversicherung Anspruch auf Kranken­
oder Wochengeld aus der Krankenversiche­
rung nach dem Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetz haben, auch wenn dieser 
Anspruch ruht, oder auf Rechnung eines Ver­
sicherungsträgers Anstaltspflege erhalten 
oder in einem Genesungs-, Erholungs-oder 
Kurheim oder in einer Sonderkrankenanstalt 
untergebracht sind oder Anspruch auf Ersatz 
der Pflegegebühren gemäß § 131 oder § 150 
,des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
einem Versicherungsträger gegenüber haben; 

ferner die Witwen und Deszendenten, für deren 
Rechnung ein Witwenfortbetrieb bzw. ein Deszen­
dentenfortbetrieb nach der Wirtschaftstreuhänder­
Berufsordnung geführt wird; 

2. bis 5. unverändert. 

(4) und (5) unverändert. 

Ausnahmen von der Pflichtversicherung 

§ 4. (1) unverändert. 

(2) Von der Pflichtversicherung in der Kranken­
versicherung sind überdies ausgenommen: 

1. Kinder, die neben dem Bezug einer Waisen­
pension den Betrieb des verstorbenen Gewerbein­
habers fortführen, hinsichtlich dieser Betriebsfort-
führung; , 

2. bis 8. unverändert. 
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(3) Von der Pflichtversicherung in der Pensions­
versicherung sind überdies ausgenommen; , 

L und 2. unverändert. 

3. Personen, welche die Berechtigung zur Aus­
übung der die Pflichtversicherung begründenden 
selbständigen Erwerbstätigkeit bedingt zurücklegen 
und auf Grund dieser Berechtigung keine, selbstän­
dige Erwerbstätigkeit mehr ausüben, sofern die 
Fortsetzung des Betriebes dem Betriebsnachfolger 
von der zuständigen Behörde gestattet wird; 

4. unverändert. 

(4) und (5) unverändert. 

Beginn der Pflichtversicherung 

§ 6. (1) Die Pflichtversicherung in der Kranken­
versicherung beginnt 

1. bis 4. unverändert. 

5. nach Wegfall eines Ausnahmegrundes gemäß 
§ 4 mit diesem Zeitpunkte; 

6. unverändert. 

(2) Wu~de ein Antrag auf Zuerkennung einer 
Pension (Ubergangspension) gestellt, deren Bezug 
die Krankenversicherung nach § 3 Abs.1 begründet; 
und liegt kein Ausnahmegrund vor, so hat der Ver­
sicherungsträger zu prüfen, ob die Zuerkennung 
der Pension wahrscheinlich ist. Trifft dies zu, so 
hat er. eine Bescheinigung darüber auszustellen, daß 
die Krankenversicherung vorläufig mit dem Tage 
des voraussichtlichen Pensionsanfalles beginnt. 
Eine solche Bescheinigung ist mit der gleichen 
Rechtswirkung und unter den gleichen V orausset­
zungen auch auszustellen, wenn der Pensionswer­
ber im Leistungsstreitverfahren eine Klage beim 
Schiedsgericht bzw. eine Berufung beim Oberlan­
desgericht Wien eingebracht hat. Die Bescheini­
gung ist dem Pensionswerber zuzustellen. Die Aus­
stellung od~r die' Ablehnung der Bescheinigung 
kann durch ein Rechtsmittel nicht angefochten 
werden. 

(3) unverändert. 

Ende der Pflichtversicherung 

§ 7. (1) Die Pflichtversicherung in der Kranken­
versicherung endet 

1. unverändert. 

2. bei den im § 2 Abs. 1 Z 2 genannten Gesell­
schaftern mit dem Letzten des Kalendermonates in 
dem die die Pflichtversicherung begründe~de 
Berechtigung der Gesellschaft erloschen ist, beim 

G S V G - Vor g e s chi ag e n e F ass u ng 

(3) Von der Pflichtversicherung in der Pensions­
versicherung sind überdies ausgenommen; 

L und 2. unverändert. 
I 

3. Aufgehoben. 

4. unverändert. 

(4) und (5) unverändert. 

Beginn der Pflichtversicherung 

§ 6. (1) Die Pflichtversicherung in der Kranken­
versicherung beginnt 

1. bis 4. unverändert. 

5. nach Wegfall eines Ausnahmegrundes gemäß 
§ 4 mit diesem Zeitpunkte; hiebei hat die Unterbre­
chung einer der im § 4 Abs.2 Z 3, 4, 5, 7 oder 8 
bezeichneten Pflichtversicherungen bzw. der ihr 
gleichgestellten Zeiten bis zu 14 Tagen außer 
Betracht zu bleiben; 

6. unverändert. 

(2) Wurde ein Antrag auf Zuerkennung einer 
Pension (Übergangspension) gestellt, deren Bezug 
die Krankenversicherung nach § 3 Abs.1 begründet, 
und liegt kein Ausnahmegrund vor, so hat der Ver­
sicherungsträger zu prüfen, ob die Zuerkennung 
der Pension wahrscheinlich ist. Trifft dies zu, so 
hat er eine Bescheinigung darüber auszustellen, daß 
die Krankenversicherung vorläufig mit dem Tage 
des voraussichtlichen Pensionsanfalles beginnt. 
Eine solche Bescheinigung ist mit der gleichen 
Rechtswirkung und unter der gleichen V orausset­
zung auch auszustellen,. wenn der Pensionswerber 
ein Verfahren in Sozialrechtssachen beim anhängig 
gemacht hat. Die Bescheinigung ist demPensiorts­
werber zuzustellen. Die Ausstellung oder die 
Ablehnung der . Bescheinigung kann durch em 
Rechtsmittel nicht angefochten werden. 

(3) unverändert. 

Ende der Pflichtversicherung 

§ 7. (1) Die Pflichtversicherung in der Kranken-
versicherung endet " 

1. unverändert. 

2. bei den im § 2 Abs. 1 Z 2 genannten Gesell~ 
schaftern nach Maßgabe des Abs. 3 mit dem Letz­
ten des Kalendermonates, in dem die die Pflichtver­
sicherung begründende Berechtigung der Gesell-
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Ausscheiden des Gesellschafters aus der Gesell­
schaft mit dem Letzten des Kalendermonates, in 
dem die Löschung der Eintragung des Gesellschaf­
ters im Handelsregister beantragt worden ist; 

3. bei den in § 2 Abs. 1 Z 3 genannten Gesell­
schaftern mit dem Letzten des Kalendermonates, in 
dem die die Pflichtversicherung begründende 
Berechtigung der Gesellschaft erloschen ist bzw. in 
dem die Eintragung des Widerrufes der Bestellung 
zum Geschäftsführer im Handelsregister beantragt 
worden ist bzw. in dem der Geschäftsführer als 
Gesellschafter aus der Gesellschaft ausgeschieden 
ist; 

4. unverändert. 

5. bei den im § 2 Abs. 1 Z 1 bis 3 genannten Per­
sonen jedenfalls mit dem Eintritt einer Pflichtversi­
cherung gemäß § 3 Abs. 1; 

6. und 7. unverändert. 

(2) Die Pflichtversicherung in der Pensionsversi­
cherung endet 

1. unverändert. 

2. bei den im § 2 Abs. 1 Z i und § 3 Abs. 3 Z 1 
genannten Gesellschaftern mit dem Letzten des 
Kalendermonates, in dem die die Pflichtversiche­
rung begründende Berechtigung der Gesellschaft 
erloschen ist, beim Ausscheiden des Gesellschafters 
aus der Gesellschaft mit dem LetzteJ:1 des Kalender­
monates, in dem die Löschung der Eintragung des 
Gesellschafters im Handelsregister beantragt wor­
den ist; 

3. bei den in § 2 Abs. 1 Z 3 genannten Gesell­
schaftern mit dem Letzten des Kalendermonates, in 
dem die die Pflichtversicherung begründende 
Berechtigung der Gesellschaft erloschen ist bzw. in 
dem die Eintragung des Widerrufes der Bestellung 
zum Geschäftsführer im Handelsregister beantragt 
worden ist bzw. in dem der Geschäftsführer als 
Gesellschafter aus der Gesellschaft ausgeschieden 
1st; 

4. bis 6. unverändert. 

Beitragsgrundlage 

§ 25. (1) Für die Ermittlung der Beitragsgrund­
lage für Pflichtversicherte gemäß § 2 Abs. 1 und 
gemäß §3 Abs. 3 ist, soweit im folgenden nichts 
anderes bestimmt wird, ein Zwölf tel der Einkünfte 
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schaft erloschen ist, beim Ausscheiden des Gesell­
schafters aus der Gesellschaft mit dem Letzten des 
Kalendermonates, in dem die Löschung der Eintra­
gung des Gesellschafters im Handelsregister bean­
tragt worden ist; 

3. bei den in § 2 Abs. 1 Z 3 genannten Gesell­
schaftern nach Maßgabe des Abs. 3 mit dem Letz­
ten des Kalendermonates, in dem die die Pflichtver­
sichening begründende Berechtigung der Gesell­
schaft erloschen ist bzw. in dem die Eintragung des 
Widerrufes der Bestellung zum Geschäftsführer im 
Handelsregister beantragt worden ist bzw. in dem 
der Geschäftsführer als Gesellschafter aus der 
Gesellschaft ausgeschieden ist; 

4. unverändert. 

5. Aufgehoben. 

6. und 7. unverändert. 

(2) Die Pflichtversicherung in der Pensionsversi­
cherung endet . 

1. unverändert. 

2. bei den im §o2 Abs. 1 Z 2 und § 3 Abs. 3 Z 1 
genannten Gesellschaftern nach Maßgabe des 
Abs. 3 mit dem Letzten des Kalendermonates, in 
dem die die Pflichtversicherung begründende 
Berechtigung der Gesellschaft erloschen ist, beim 
Ausscheiden des Gesellschafters aus der Gesell­
schaft mit dem Letzten des Kalendermonates, in 
dem die Löschung der Eintragung des Gesellschaf­
ters im Handelsregister beantragt worden ist; 

3. bei den in § 2 Abs. 1 Z 3 genannten Gesell­
schaftern nach Maßgabe des Abs. 3 mit dem Letz­
ten des Kalendermonates, in dem die die Pflichtver­
sicherung begründende Berechtigung der Gesell­
schaft erloschen ist bzw. in dem die Eintragung des 
Widerrufes der Bestellung zum Geschäftsführer im 
Handelsregister beantragt worden ist bzw. in dem . 
der Geschäftsführer als Gesellschafter aus der 
Gesellschaft ausgeschieden ist; 

4. bis 6. unverändert. 

(3) In den Fällen des Abs. 1 Z 2 und 3 und des 
Abs. 2 Z 2 und 3 endet die Pflichtversicherung spä­
testens mit dem Tag vor dem Stichtag für die Fest­
stellung eines Pensionsanspruches nach diesem 
oder einem anderen Bundesgesetz, sofern zu die­
sem Zeitpunkt der Tatbestand d~s § 130 Abs.2 
erfüllt ist. 

Beitragsgrundlage 

§ 25. (1) Für die Ermittlung der Beitragsgrund­
lage für Pflichtversicherte gemäß § 2 Abs. 1 und 
gemäß § 3 Abs. 3 sind, soweit im folgenden nichts 
anderes bestimmt wird, die durchschnittlichen Ein-
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aus einer die pflichtversicherung nach diesem Bun­
desgesetz begründenden Erwerbstätigkeit in dem_ 
dem Kalenderjahr, iQ das der Beitragsmonat 
(Abs. 10) fällt, drittvorangegangenen Kalenderjahr 
heranzuziehen; hiebei sind die für die Bemessung 
der Einkommensteuer herangezogenen Einkünfte 
des Pflichtversicherten zugrunde zu legen. Bei den 
gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 Pflichtversicherten sowie den 
Pflichtversicherten, die zu Geschäftsführern einer 
der Kammer der Wirtschaftstreuhänder angehören­
den Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestellt 
sind, gelten als Einkünfte aus einer die Pflichtversi­
cherung begründenden Erwerbstätigkeit die Ein­
künfte als Geschäftsführer und die Einkünfte als 
Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung. 

(2) und (3) unverändert. 

(4) Den Einkünften im Sinne des ·Abs. 1 und 
Abs.3 sind gleichzuhalten: 

1. im Falle der Pflichtversicherung in der Kran­
kenversicherung bei Verpächtern von Betrieben die 
Einkünfte aus der Verpachtung; 

2. im Falle der Pflichtversicherung in der Pen­
sionsversicherung bei Witwen (Witwern), die den 
Betrieb des versicherten Ehegatten (der versicher­
ten Ehegattin) fortführen bzw. die gemäß § 115 
AbsA Beiträge zur Pflichtversicherung entric4ten, 
die Einkünfte, die der verstorbene Ehegatte (die 
verstorbene Ehegattin) erzielt hat. 

(5) bis (10) unverändert. 

Beitragsgrundlage bei Beginn der Versicherung 

§ 25 a. (1) und (2) unverändert. 

(3) An die Stelle der vorläufigen Beitragsgrund­
lage nach Abs. 1 bzw. Abs. 2 tritt die endgültige 
Beitragsgrundlage, sobald die hiefür notwendigen 
Nachweise vorliegen. Für die Ermittlung dieser 
Beitragsgrundlage ist, abweichend von den Bestim­
mungen des § 25 Abs. 1, ein Zwölfte! der Einkünfte 
aus einer die Pflichtversicherung nach diesem Bun­
desgesetz begründenden Erwerbstätigkeit in dem 
Kalenderjahr, in das der Beitragsmonat (§ 25 
Abs. 10) fällt, heranzuziehen. 
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künfte aus einer die Pflichtversicherung nach die­
sem Bundesgesetz begründenden Erwerbstätigkeit 
in dem dem Kalenderjahr, in das der Beitragsmonat 
(Abs. 10) fällt, drittvorangegangenen Kalenderjahr 
heranzuziehen, die auf die Zeiten der Pflichtversi­
cherung in diesem Kalenderjahr entfallen; hiebei­
sind die für die Bemessung der Einkommensteuer 
herangezogenen Einkünfte des Pflichtversicherten 
zugrunde zu legen und, falls die Zeiten der Pflicht­
versicherung in der Krankenversicherung und in 
der Pensionsversicherung voneinander abweichen, 
die Zeiten der Pflichtversicherung in der Pensions­
versicherung maßgebend. Bei den gemäß § 2 Abs. 1 
Z 3 Pflichtversicherten sowie denPflichtversicher­
ten, die zu Geschäftsführem einer der Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder angehörenden Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung bestellt sind, gelten als 
Einkünfte aus einer die Pflichtversicherung begrün­
denden Erwerbstätigkeit die Einkünfte als 
Geschäftsführer und die Einkünfte als Gesellschaf­
ter der Gesdlschaft mit beschränkter Haftung. 

(2) und (3) unverändert. 

(4) Den Einkünften im Sinne des Abs.l und 
Abs. 3 sind im Falle der Pflichtversicherung in der 
Pensionsversicherung . bei Witwen (Witwern), die 
den Betrieb des verstorbenen Ehegatten (der ver· 
storbenen Ehegattin) fortführen bzw. die gemäß 
§ 115 Abs. 4 Beiträge zur Pflichtversicherung ent­
richten, die Einkünfte, die der verstorbene Ehegatte 
(die verstorbene Ehegattin) erzielt hat, gleic4zuhal­
ten.-

(5) bis (10) unverändert. 

Beitragsgrundlage bei Beginn der Versicherung 

§ 25 a. (1) und (2) unverändert. 

(3) An die Stelle der vorläufigen Beitragsgrund­
lage nach Abs. 1 bzw. Abs.2 tritt die endgültige 
Beitragsgrundlage, sobald die hiefür notwendigen 
Nachweise vorliegen. Für die Ermittlung dieser 
Beitragsgrundlage sind, abweichend von den 
Bestimmungen des § 25 Abs. 1, die durchschnittli­
chen Einkünfte aus einer die Pflichtversicherung 
nach diesem Bundesgesetz begründenden Erwerb­
stätigkeit indem Kalenderjahr, in das der Beitrags­
monat (§ 25 Abs. 10) fällt, heranzuziehen, die auf 
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(4) und (5) unverändert. 

Beiträge zur Pflichtversicherung 

§ 27. (1) und (2) unverändert. 

(3) Beginnt in den Fällen des § 25 Abs. 4 Z 2 die 
Berechtigung zur Fortführung der Erwerbstätigkeit 
des verstorbenen Ehegatten (der verstorbenen Ehe­
gattin) oder das Gesellschaftsverhältnis der Witwe 
(des Witwers) bereits im Monat des Ablebens des 
Ehegatten (der Ehegattin), so beginnt die Beitrags­
pflicht in der Pensionsversicherung mit dem auf das 
Ableben des versicherten Ehegatten (der versicher­
ten Ehegattin) folgenden Monatsersten, sofern für 
den verstorbenen Ehegatten (die verstorbene Ehe­
gattin) im Monat des Ablebens Beitragspflicht 
bestanden hat, Dies gilt entsprechend für die Fälle 
des § 115 Abs.4. Die Beitragspflicht endet in der 
Krankenversicherung mit dem Ende der Pflichtver­
sicherung gemäß § 7 Abs. 1, in der Pensionsversi­
cherung mit, dem Ende der Pflichtversicherung 
gemäß § 7 Abs. 2, spätestens mit dem Letzten des 
Kalendermonates, in dem die Anspruchsvorausset-
zung des § 130 Abs. 2 erfüllt wird."" " 

(4) und (5) unverändert. 

(6) Sind in dem betreffenden Kalenderjahr 
. bereits Leistungen nach Maßgabe der §§ 85 Abs. 2 

lit. c bzw. 96 Abs. 2 bezogen worden, so ist eine 
Herabsetzung der Beitragsgrundlage in der Kran­
kenversicherung unter den Betrag ausgeschlossen, 
der auf Grund vertraglicher Regelungen für die 
Gewährung der ärztlichen Hilfe als Sachleistung 
festgesetzt wurde. 

(7) unverändert. 

Beiträge zur Familienversicherung in der Kranken­
versicherung 

§ 32. (1) unverändert. 

(2) Der Beitrag gemäß Abs. 1 beträgt für Fami­
lienangehörige im Sinne des § 10 Abs. 1 

a) vor Vollendung des 18. Lebensjah-
res ........... '.' ... ....... .... 25 vH, 

b) nach Vollendung des 18. Lebens-
jahres ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 vH 

des jeweiligen Beitrages des Pflichtversicherten. 
Hiebei ist bei pflichtversicherten Pensionisten (§ 3 
Abs. 1) von einem Beitrag auszugehen, der sich bei 
Anwendung des für Pflichtversicherte geitenden 
Beitragshundertsatzes auf die Pension einschließ­
lich der Zuschüsse und Ausgleichszuiagen ergäbe. 
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die Zeiten der Pflichtversicherung in diesem Kalen­
derjahr entfallen. 

(4) und (5) unverändert. 

Beiträge zur Pflichtversicherung 

§ 27. (1) und (2) unverändert. 

(3) Beginnt in den Fällen des § 25 Abs. 4 die 
Berechtigung zur Fortführung der Erwerbstätigkeit 
des verstorbenen Ehegatten (der verstorbenen Ehe­
gattin) oder das Gesellschaftsverhältnis der Witwe 
(des Witwers) bereits im Monat des Ablebens des 
Ehegatten (der Ehegattin), so beginnt die Beitrags­
pflicht in der Pensionsversicherung mit dem auf das 
Ableben des versicherten Ehegatten (der versicher­
ten Ehegattin) folgenden Monatsersten, sofern für 
den verstorbenen Ehegatten (die verstorbene Ehe­
gattin) im Monat des Ablebens Beitragspflicht 
bestanden hat. Dies gilt entsprechend für die Fälle 
des § 115 Abs. 4. Die Beitragspflicht in der Kran­
ken- und Pensionsversicherung endet mit dem 
Ende der Pflichtversicherung gemäß § 7. 

(4) und (5) unverändert. 

(6) Sind in dem betreffenden Kalenderjahr 
bereits Leistungen nach Maßgabe der §§ 85 Abs. 2 
lit. c bzw. 96 Abs. 2 bezogen worden, so ist eine 
Herabsetzung der Beitragsgrundlage gemäß Abs. 5 
bzw. § 25 in der Krankenversicherung nur soweit 
zulässig, daß die ärztliche Hilfe noch als Geldlei­
stung zu gewähren ist. 

(7) unverändert. 

Beiträge zur Familienversicherung in der Kranken­
versicherung 

§ 32. (1) unverändert. 

(2) Der Beitrag gemäß Abs. I-beträgt für Fami­
lienangehörige im Sinne des § 10 Abs. 1 

a) vor Vollendung des 18. Lebensjah-
-res. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 25 vH, 

b)nach Vollendung des 18. Lebens-
jahres .................... : . . .. 100 vH 

des jeweiligen Beitrages des Pflichtversicherten. 
Hiebei ist für pflichtversicherte Pensionisten (§ 3 
Abs. 1) der für Pflichtversicherte gemäß § 27 Abs. 1 
Z 1 geltende Beitragshundertsatz auf die Pension 
einschließlich der Zuschüsse und Ausgleichszula­
gen anzuwenden. 
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Überweisung ~us dem Aufkommen an Gewerbe­
steuer; Bundesbeitrag 

§,34. (1) unverändert. 

(2) Über den Betrag 'gemäß Abs, 1 hinaus leistet 
der Bund für jedes Geschäftsjahr einen Beitrag in 
der Höhe des Betrages, um den 100,5 vH der Auf­
wendungen die Erträge übersteigen. Hiebei sind bei 
den Aufwendungen die Ausgleichszulagen und die 
außerordentlichen Zuschüsse des Dienstgebers zur 
Rückstellung für Pensionszwecke, bei den Erträgen 
der Bundesbeitrag und die Ersätze für Ausgleichs­
zulagen außer Betracht, zu lassen. 

(3) Der dem Versicherungsträger gemäß Abs. 1 
und 2 gebührende Beitrag des Bundes ist in den 
Monaten April und September mit einem Betrag in 
der Höhe des voraussichtlichen Aufwandes der in 
den folgenden Monaten zur Auszahlung gelangen­
den Pensionssonderzahlungen zu bevorschussen. 
Der restliche Beitrag des Bundes ist monatlich im 
erforderlichen Ausmaß, nach Tunlichkeit mit je 
einem Zwölf tel zu bevorschussen. 

Fälligkeit und Einzahlung der Beiträge; Verzugs­
zinsen 

§ 35. (1) Die Beiträge sind, sofern in Abs.3 
oder 4 nichts anderes bestimmt wird, mit dem 
Ablauf des Kalendermonates fällig, für den sie zu 
leisten sind. Der Beitragsschuldner hat auf seine 
Gefahr und Kosten die Beiträge an den Versiche­
rungsträger unaufgefordert einzuzahlen. Sie bilden 
mit den Beiträgen zur Unfallversicherung eine ein­
heitliche Schuld. Soweit der Versicherungsträger 
Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherungs an­
stalt (§ 250) einhebt, wird er auch dann als deren 
Vertreter tätig, wenn er alle Beitragsforderungen in 
einem Betrag geltend macht. Dies gilt auch für die 

,Einhebung von Verzugszinsen un,d sonstigen 
Nebengebühren (§ 37 Abs. 2) sowie im Verfahren 
vor Gerichten und Verwaltungsbehörden. Teilzah­
lungen werden anteilsmäßig und bei Beitragsrück­
ständen auf den jeweils ältesten Rückstand ange­
rechnet. 

(2) Werden die Beiträge durch den Versiche­
rungsträger für die Beitragsmonate eines Kalender­
vierteljahres gemeinsam vorgeschrieben, so sind 
diese Beiträge mit dem Ablauf des zweiten Monates 
des betreffenden Kalendervierteljahres fälli~. 

GSVG Vorgeschlagene Fassung 

Überweisung aus dem Aufkommen an Gewerbe­
steuer; Bundesbeitrag 

§ 34. (1) unverändert. 

(2) Über den Betrag gemäß Abs. 1 'hinaus leistet 
der Bund für jedes Geschäftsjahr einen Beitrag in 
der Höhe des Betrages, um den 100,2 vH der Auf­
wendungen die Erträge übersteigen. Hiebei sind bei 
den Aufwendungen die Ausgleichszulagen, die 
außerordentlichen Zuschüsse des Versicherungsträ­
gers als Dienstgeber zur Rückstellung für Pensions­
zwecke und die Abschreibungen von bebauten 
Grundstücken, bei den Erträgen der Bundesbeitrag 
nach Abs. 1, 2 und 3 und die Ersätze für Aus­
gleichszulagen außer Betracht zu lassen. 

(3) Für die nach dem 31. Dezember 1987 gemäß 
§ 219 genehmigte Errichtung oder Erweiterung von 
Gebäuden leistet der Bund über den Beitrag gemäß 
Abs. 1 und 2 hinaus einen Beitrag in der Höhe der 
zur Finanzierung dieser Vorhaben jährlich aufge­
wendeten Mittel: Dabei sind allfällig gebildete 
Ersatzbeschaffungsrücklagen in Abzug zu bringen. 
Der Beitrag des Bundes darf den Betrag der geneh­
migten Mittel nicht übersteigen. 

(4) Der dem Versicheru,ngsträger nach Abs. 1, 2 
und 3 gebührende Beitrag des Bundes ist monatlich 
im erforderlithen Ausmaß untel Bedachtnahme auf 
die Kassenlage des Bundes zu bevorschussen. 

Fälligkeit und Einzahlung der Beiträge; Verzugs­
zinsen 

§ 35. (1) Die Beiträge sind, sofern im folgenden 
nichts anderes bestimmt wird, mit dem Ablauf des 
Kalendermonates fällig, für den sie zu leisten sind. 
Der Beitragsschuldner hat auf seine Gefahr und 
Kosten die Beiträge an den Versicherungsträger 
unaufgefordert einzuzahlen. Sie bilden mit den Bei­
trägen zur Unfallversicherung eine einheitliche 
Sch~ld. Soweit der Versicherungsträger Beiträge 
für die Allgemeine Unfallversicherungs anstalt 
(§ 250) einhebt, wird er auch dann als deren Ver­
treter tätig, wenn er alle Beitragsforderungen in 
einem Betrag geltend macht. Dies gilt auch für die 
Einhebung von Verzugszinsen und, sonstigen 
Nebengebühren (§ 37 Abs.2) sowie im Verfahren 
vor Ge'richten und Verwaltungsbehörden. Teilzah­
lungen werden anteilsmäßig und bei Beitragsrück­
ständen auf den jeweils ältesten Rückstand ange­
rechnet. 

(2) Werden die Beiträge durch den Versiche­
rungsträger für die Beitragsmonate eines Kalender­
vierteljahres gemeinsam vorgeschrieben, so sind 
diese Beiträge mit dem Ablauf des zweiten Monates 
des betreffenden Kalendervierteljahres fällig. Wer­
den Beiträge auf Grund einer nachträglichen Fest­
stellung der Einkünfte des Versicherten dl.lrch, die 
Finanzbehörden vorgeschrieben, so sind sie mit 
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(3) bis (5) unverändert. 

Festsetzung der Höchstbeitragsgrundlage in der 
Pensionsversicherung 

§ 48. (1) unverändert. 

(2) Für das Kalenderjahr 1985 beträgt der Meß­
betrag 807,54 S. Für jedes weitere Kalenderjahr ist 
dieser Meßbetrag neu festzusetzen. Der neue Meß­
betrag ergibt sich aus der Vervielfachung des letz­
ten Meßbetrages mit der Aufwertungszahl (§ 47) 
des Kalenderjahres, für das der Meßbetrag neu 
festzusetzen ist. Der Meßbetrag ist auf Groschen 
zu runden. 

(3) unverändert. 

Anpassung der Pensionen 

§ 50. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Bei der Anwendung des § 125 tritt an die 
Stelle des Betrages der Bemessungsgrundlage aus 
einem früheren Versicherungsfall der Betrag, der 
sich aus der Vervielfachung dieser Bemessungs­
grundlage mit dem Anpassungsfaktor ergibt, der 
auf die entzogene (erloschene) Pension im Falle 
ihrer Weitergewährung anzuwenden gewesen 
wäre. Sind in zeitlicher Folge mehrere Anpassungs­
faktoren anzuwenden, ist die Vervielfachung in der 
Weise vorzunehmen, daß ihr jeweils der für das 
vorangegangene Jahr ermittelte Betrag zugrunde 
zu legen ist. 

(5) unverändert. 

Anfall der Leistungen 

§ 55. (1) und (2) unverändert. 

(3) Wird der Antrag auf die Pension erst nach 
Ablauf der gemäß Abs. 2 in Betracht kommenden 
Frist gestellt, so fällt die Pension erst mit dem Tag 
der AntragsteIlung an. 

(4) unverändert. 

Übertragung und Verpfändung von Leistungsan­
sprüchen 

§ 65. (1) und (2) unverändert. 

(3) Der Hilflosenzuschuß, die Anwartschaften, 
sowie die - nicht auf Geldleistungen gerichteten 
Ansprüche nach' diesem Bundesgesetz können 
weder übertragen noch verpfändet werden. Der 
Bestattungskostenbeitrag kann nur in den im Abs. 1 
Z 1 angeführten Fällen übertragen oder verpfändet 
werden. 

GSVG - Vorgeschlagene Fassung 

dem Letzten des zweiten Monates des Kalender­
vierteljahres fällig, in dem die Vorschreibung 
erfolgt. 

(3) bis (5) unverändert. 

Festsetzung der Höchstbeitragsgrundlage in der 
Pensionsversicherung 

§ 48. (1) unverändert. 

(2) Für das Kalenderjahr 1988 beträgt der Meß­
betrag 907,50 S. Für jedes weitere Kalenderjahr ist 
dieser Meßbetrag neu festzusetzen. Der neue Meß­
betrag ergibt sich aus der Vervielfachung des letz­
ten Meßbetrages mit der Aufwertungszahl (§ 47) 
des Kalenderjahres, für das der Meßbetrag neu 
festzusetzen ist. Der Meßbetrag ist auf Groschen 
zu runden. 

(3) unverändert. 

Anpassung der Pensionen 

§ 50. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Bei der Anwendung des § 125 tritt an die 
Stelle des Betrages der Bemessungsgrundlage bzw. 
Pension aus einem früheren Versicherungsfall der 
Betrag, der sich aus der Vervielfachung dieser 
Bemessungsgrundlage bzw. Pellsion mit dem 
Anpassungsfaktor ergibt, der auf die entzogene 
(erloschene) Pension im Falle ihrer Weitergewäh-

- rung anzuwenden gewesen wäre. Sind in zeitlicher 
Folge mehrere Anpassungsfaktoren anzuwenden, 
ist die Vervielfachung in der Weise vorzunehmen, 
daß ihr jeweils der für das vorangegangene Jahr 
ermittelte Betrag zugrunde zu legen ist. 

(5) unverändert. 

Anfall der Leistungen 

§ 55. (1) und (2) unverändert. 

(3) Aufgehoben. 

(4) unverändert. 

Übertragung und Verpfändung von Leistungsan-
sprüchen . 

§ 65. (1) und (2) unverändert. 

(3) Der Hilflosenzuschuß, die Anwartschaften, 
sowie die nicht auf Geldleistungen gerichteten 
Ansprüche nach diesem Bundesgesetz können 
weder übertragen noch verpfändet werden. 

325 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 31 von 49

www.parlament.gv.at



32 325 der Beilagen 

GSVG - Geltende Fassung 

_ Hilflosenzuschuß 

§ 74. (I) und (2) unverändert. 

(3) Der Hilfiosenzuschuß ruht während der 
Pflege in einer Krankenanstalt, Heilanstalt oder 
Siechenanstalt ab dem Beginn der fünften Woche 
dieser Pflege, wenn ein Träger der Sozialversiche­
rung die Kosten der Pflege trägt. 

(4) und (5) unverändert. 

Zahlungsempfänger 

§ 75. (1) Die Leistungen werden an den 
Anspruchsberechtigten, wenn dieser aber geschäfts­
unfähig oder ein beschränkt geschäftsfähiger 
Unmündiger ist, an seinen gesetzlichen Vertreter 
ausgezahlt. In den Fällen des gemäß § 194 entspre­
chend anzuwendenden § 361 Abs. 2 dritter Satz des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes ist die 
Leistung unmittelbar an den Antragsteller auszu­
zahlen. Mündige Minderjährige und beschränkt 
Entmündigte sind nur für Leistungen, die ihnen auf 
Grund ihrer eigenen Versicherung zustehen, selbst 
empfangsberechtigt; für andere Leistungen sind bei 
solchen Personen deren gesetzliche Vertreter emp­
fangsberechtigt. 

(2) unverändert. 

Aufgaben 

§ 78. (1) Die Krankenversicherung trifft Vor­
sorge 

1. unverändert. 

2. für die Versicherungsfälle der Krankheit, der 
Mutterschaft und des Todes; 

3. unverändert. 

(2) Überdies können aus den Mitteln der Kran­
kenversicherung Maßnahmen zur Festigung der 
Gesundheit sowie außer den Jugendlichen- und 
Gesundenuntersuchungen (Abs. 1 Z 1) noch weiter­
gehende Leistungen zur Verhütung des Eintrittes 
und der Verbreitung von Krankheiten gewährt 
werden. 

(3) unverändert. 
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HilfIosenzuschuß 

§ 74. (1) und (2) unverändert. 

(3) Der Hilflosenzuschuß ruht 

a) während der Pflege in einer Krankenanstalt, 
Heilanstalt oder Siechenanstalt, wenn ein­
Träger der Sozialversicherung die Kosten der 
Pflege trägt, zur Gänze ab dem Beginn der 
fünften Woche dieser Pflege, 

b) in dem Fall der Pflege gemäß § 185 Abs.3 
erster Satz, wenn ein Träger der Sozialhilfe 
die Kosten der Pflege trägt, mit 80 vH ab 
dem Beginn dieser Pflege. 

(4) und (5) unverändert. 

Zahlungsempfänger 

§ 75. (1) Leistungen werden an den Anspruchs­
berechtigten ausgezahlt. Ist der Anspruchsberech­
tigte minderjährig, so ist die Leistung dem gesetzli­
chen Vertreter auszuzahlen. Mündige Minderjäh­
rige sind jedoch für Leistungen, die ihnen auf 
Grund ihrer eigenen Versicherung zustehen, selbst 
empfangsberechtigt. In den Fällen des gemäß § 194 
entsprechend anzuwendenden § 361 Abs. 2 dritter 
Satz des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
ist die Leistung unmittelbar an den Antragsteller 
auszuzahlen. Ist für einen Anspruchsberechtigten 
ein Sachwalter bestellt, so ist diesem -die Leistung 
auszuzahlen, wenn die Angelegenheiten, mit d~ren 
Besorgung er betraut worden ist, die Empfang­
nahme der Leistung umfassen. 

(2) unverändert. 

Aufgaben 

§ 78. (1) Die Krankenversicherung trifft Vor­
sorge 

1. unverändert. 

2. für die Versicherungsfälle der Krankheit und 
der Mutterschaft; 

3. unverändert. 

(2) Überdies können aus den Mitteln der Kran­
kenversicherung Maßnahmen zur Festigung der 
Gesundheit sowie außer den Jugendlichen- und 
Gesundenuntersuchungen (Abs. 1 Z 1) noch weiter­
gehende Leistungen zur Verhütung des Eintrittes 
und der Verbreitung von Krankheiten und Leistun­
gen aus dem Anlaß des Todes gewährt werden. 

(3) unverändert. 

(4) Beim Tod eines Versicherten, eines mitversi­
cherten Familienangehörigen (§ 10) bzw. Angehö-
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Leistungen 

§ 79. (1) Als Leistungen der Krankenversiche­
rung sind nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes zu gewähren: 

1. und 2. unverändert. 

3. aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft: 
Mutterschaftsleistungen (§ 102); 

4. aus dem Versicherungsfall des Todes: Bestat­
tungskostenbeitrag (§ 104). 

Zur Inanspruchnahme der Leistungen aus dem 
Versicherungsfall der Krankheit und der Mutter­
schaft sind auch die notwendigen Reise(Fahrt)­
und Transportkosten (§ 103) zu gewähren. 

(2) Bei Bestand einer Zusatzversicherung (§ 9) 
sind Leistungen nach Maßgabe der Bestimmungen 
der §§ 105 bis 110 zu gewähren. 

(3) unverändert. 

Eintritt des Versicherungsfalles 

§ 80. (1) Der Versicherungsfall gilt als eingetre­
ten 

1. unverändert. 

2. im Versicherungsfall der Mutterschaft mit 
dem Beginn der achten Woche vor der voraussicht­
lichen Entbindung; wenn aber die Entbindung vor 
diesem Zeitpunkt erfolgt, mit der Entbindung; ist 
der Tag der voraussichtlichen Entbindung nicht 
festgestellt worden, mit dem Beginn der achten 
Woche vor der Entbindung; 

3. im Versicherungsfall des Todes mit dem 
Todestag. 

(2) unverändert. 

Anspruchsberechtigung 

§ 82. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Für Pflichtversicherte (§§ 2 und 3 Abs. 1 
und 2), für deren mitversicherte Familienangehö­
rige (§10) und für Angehörige (§ 83) besteht über 
das Ende der Versicherung hinaus ein Anspruch 
auf Pflichtleistungen, sofern kein anderweitiger 
Anspruch auf Leistungen einer gesetzlichen Kran­
kenversicherung bzw. Krankenfürsorgeeinrichtung 
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rige~ (§ 83) kann durch die Satzung nach Maßgabe 
der finanziellen Leistungsfähigkeit des Versiche­
rungsträgers ein Zuschuß zu den Bestattungskosten 
gewährt werden. Dieser Zu schuß kann unter 
Bedachtnahme auf die wirtschaftlichen Verhält­
nisse desjenigen, der die Kosten der Bestattung 
getragen hat, bis zur Höhe von 6 000 S gezahlt 
werden. ' 

Leistungen 

§ 79. (1) Als Leistungen der Krankenversiche­
rung sind nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes zu gewähren: 

1. und 2. unverändert. 

3. aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft: 
Mutterschaftsleistungen (§ 102). 

4. Aufgehoben. 

Zur Inanspruchnahme der Leistungen aus dem 
Versicherungsfall der Krankheit und der Mutter­
schaft sind auch die notwendigen Reise(Fahrt)­
und Transportkosten (§ 103) zu gewähren. 

(2) Bei Bestand einer Zusatzversicherung (§ 9) 
sind Leistungen nach Maßgabe der Bestimmungen 
der §§ 105 bis 108 zu gewähren. 

(3) unverändert. 

Eintritt des Versicherungsfalles 

§ 80. (1) Der Versicherungsfall gilt als eingetre­
ten 

1. unverändert. 

2. im Versicherungsfall der Mutterschaft mit 
dem Beginn der achten Woche vor der voraussicht­
lichen Entbindung; wenn aber die Entbindung vor 
diesem Zeitpunkt erfolgt, mit der Entbindung; ist 
der Tag der voraussichtlichen Entbindung nicht 
festgestellt worden, mit dein Beginn der achten 
Woche vor der Entbindung. 

3. Aufgehoben. 

(2) unverändert. 

Anspruchsberechtigung 

§ 82. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Für Pflichtversicherte (§§ 2 und 3 Abs. 1 
und 2), für deren mitversicherte Familienangehö­
rige (§ 10) und für Angehörige (§ 83) besteht über 
das Ende der Versicherung hinaus ein Anspruch 
auf Pflichtleistungen aus den Versicherungsfällen 
der Krankheit und der Mutterschaft bis zur vorge­
sehenen Höchstdauer, längstens jedoch durch 
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emes öffentlich-rechtlichen Dienstge~ers gegeben 
ist, und zwar: 

a) aus den Versicherungsfällen der Krankheit 
und der Mutterschaft bis zur vorgesehenen 
Höchstdauer, längstens jedoch durch 
13 Wochen, wenn der Versicherungsfall vor 
dem Ende der Versicherung eingetreten ist; 

b) aus dem Versicherungsfall des Todes, wenn 
der Tod innerhalb von 13 Wochen nach dem 
Ende der Versicherung eingetreten ist und 
wenn bis zum Tod eine Anspruchsberechti­
gung auf Pflichtleistungen aus den Versiche­
rungsfällen der Krankheit bzw. der Mutter­
schaft bestanden hat. 

Anspruchsberechtigung für Angehörige 

§ 83. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Kinder lind Enkel (Abs. 2 Z 2 bis 6) gelten als 
Angehörige bis zur Vollendung des 18. Lebensjah­
res. Nach diesem Zeitpunkt gelten sie als Angehö­
rige, wenn und solange sie 

1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung 
befinden, die ihre Arbeitskraft überwiegend bean­
sprucht, längstens bis zur Vollendung des 
26. Lebensjahres; zur Schul- oder Berufsausbildung 
zählt auch ein angemessener Zeitraum für die V or­
bereitung auf die Ablegung der entsprechenden 
Abschlußprüfungen und auf· die Erwerbung eines 
akademischen Grades. Ist die Schul- oder Berufs­
ausbildung durch die Erfüllung der Wehrpflicht, 
der Zivildienstpflicht, durch Krankheit oder ein 
anderes unüberwindbares Hindernis verzögert wor­
den, so gelten sie als,. Angehörige über das 
26. Lebensjahr hinaus für einen der Dauer der 
Behinderung angemessenen Zeitraum; 

2 .. unverändert. 

Die Angehörigeneigenschaft bleibt in den Fällen 
der Z 2 lit. b längstens für die Dauer von 24 Mona­
ten ab den ·in Z 2 genannten Zeitpunkten gewahrt. 

(5) und (6) unverändert. 

Art der Leistungserbringung 

§ 85. (1) bis (4) unverändert. 
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13 Wochen, wenn der Versicherungsfall vor dem 
Ende der Versicherung eingetreten ist, sofern kein 
anderweitiger Anspruch auf Leistungen einer 
gesetzlichen Krankenversicherung bzw. Kranken­
fürsorgeeinrichtung eines öffentlich-rechtlichen 
Dieristgebers gegeben ist. 

Anspruchsberechtigung für Angehörige 

§ 83. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Kinder und Enkel (Abs. 2 Z 2 bis 6) gelten als 
Angehörige bis zur Vollendung des 18. Lebensjah­
res. Nach diesem Zeitpunkt gelten sie als Angehö­
rige, wenn und solange sie 

1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung 
befinden, die ihre Arbeitskraft überwiegend bean­
sprucht, längstens bis zur Vollendung des 
25. Lebensjahres; die Angehörigeneigenschaft ver­
längert sich höchstens bis zur Vollendung des 
27. Lebensjahres, wenn die Berufsausbildung über 
das 25. Lebensjahr hinaus andauert, die Kinder 
(Enkel) ein ordentliches Studium betreiben und 
eine Studiendauer im Sinne des § 2 Abs. 3 des Stu­
dienförderungsgesetzes 1983 nicht überschreiten. 
Überschreitungen, die wegen Erfüllung der Wehr­
pflicht, der Zivildienstpflicht oder wegen sonstiger 
wichtiger Gründe gemäß § 2 Abs. 3 letzter Satz des 
Studienförderungsgesetzes 1983 eintreten, sind hie­
bei außer Betracht zu lassen; 

2 .. unverändert. 

Die Angehörigeneigenschaft bleibt in den Fällen 
der Z 2 lit. b längstens für die Dauer von 24 Mona­
ten ab den in Z 2 genannten Zeitpunkten gewahrt. 

(5) und (6) unverändert. 

Art der Leistungserbringung 

§ 85. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Ein Anspruch auf Sachleistungen im Sinne 
des Abs. J steht jedenfalls den Versicherten zu, 
deren Pflichtversicherung inder Krankenversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz ausschließlich auf 
der Ausübung einer diese Pflichtversicherung 
begründenden selbständigen Erwerbstätigkeit 
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Kostenbeteiligung 

§ 86. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Der Versicherte hat keinen Kostenanteil zu 
bezahlen: 

a) und b) unverändert. 
c) bei Dialysebehandlungen infolge Nierener­

krankungen. 

(6) und (7) unverändert. 

Leistungen bei mehrfacher Versicherung 

§ 87. (1) Bei mehrfacher gesetzlicher Kranken­
versicherung sind die Sachleistungen und die Geld­
leistungen, soweit es sich um die Erstattung von 
Kosten anstelle von Sachleistungen handelt, sowie 
der Bestattungskostenbeitrag (§ 104) für ein und 
denselben Versicherungsfall nur einmal zu gewäh­
ren, und zwar von dem Träger der Krankenversi­
cherung,', den der Versicherte zuerst in Anspruch 
nimmt. Die sonstigen Geldleistungen gebühren 
unbeschadet einer Krankenversicherung nach 
einem anderen Bundesgesetz aus jeder der m 
Betracht kommenden Krankenversicherungen. 

(2) unverändert. 

Leistungen aus dem Versicherungsfall der Krank­
heit 

§ 90. (1) und (2) unverändert. 

(3) Kosmetische Behandlungen gelten als Kran­
kenbehandlung, wenn sie zur Beseitigung anatomi­
scher oder funktioneller Krankheitszustände die­
nen. Andere kosmetische Behandlungen können als 
freiwillige Leistungen gewährt werden, wenn sie 
der vollen Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit 
förderlich oder aus Berufsgründen notwendig sind. 

(4) unverändert. 

Zahnbehandlung und Zahnersatz 

§ 94. (1) unverändert. 

(2) Zahnbehandlung und Zahnersatz sind durch 
freiberuflich tätige Fachärzte für Zahn-, Mund­
und Kieferheilkunde und Dentisten sowie durch 
öffentliche Krankenanstalten nach Maßgabe der 
Bestimmungen der Satzung zu gewähren. 
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beruht und für die eine vorläufige Beitragsgrund­
lage gemäß § 25 a festgestellt wird. 

Kostenbeteiligung 

§ 86. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Der Versicherte hat keinen Kostenanteil zu 
bezahlen: 

a) und b) unverändert. 
c) bei Dialysebehandlungen infolge Nierener-

krankungen ; - . 
d) bei der Gewährung von Leistungen aus dem 

Versicherungsfall der Krankheit gemäß 5 80 
Abs.2. 

(6) und (7) unverändert. 

Leistungen bei mehrfacher Versicherung 

§ 87. (1) Bei mehrfacher gesetzlicher Kranken­
versicherung sind die Sachleistungen und die Geld­
leistungen, soweit es sich um die Erstattung von 
Kosten anstelle von Sachleistungen handelt, für ein 
und denselben Versicherungsfall nur einmal zu 
gewähren, und zwar von dem Träger der Kranken­
versicherung, den der Versicherte zuerst in 
Anspruch nimmt. Die sonstigen Geldleistungen 
gebühren unbeschadet einer Krankenversicherung 
nach einem anderen Bundesgesetz aus jeder der in 
Betracht kommenden Krankenversicherungen. 

(2) unverändert. 

Leistungen aus dem Versicherungsfall der Krank­
heit 

§ 90. (1) und (2) unverändert. 

(3) Kosmetische Behandlungen gelten als Kran~ 
kenbehandlung, wenn sie zur Beseitigung anatomi­
scher oder funktioneller Krankheitszustände die­
nen. Andere kosmetische Behandlungen können als 
freiwillige Leistungen gewährt werden, wenn sie 
der vollen Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit 
förderlich oder aus Berufsgründen notwendig sind. 
Als Leistung der Krankenbehandlung gilt auch die 
Übernahme der für eine Organtransplantation not­
wendigen Anmelde- und Registrierungskösten bei 
einer Organbank. 

(4) unverändert. 

Zahnbehandlung und Zahnersatz 

§ 94. (1) unverändert. 

(2) Zahnbehandlung und Zahnersatz sind durch 
Ärzte, nach den Bestimmungen des Dentistengeset­
zes, BGBL Nr. 90/1949, auch durch Dentisten, in 
eigenen hiefür ausgestatteten Einrichtungen des 
Versicherungsträgers oder in Vertragseinrichtun-
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(3) unverändert. 

Leistungen aus dem Versicherungsfall der Mutter­
schaft 

§ 102. (1) und (2) unverändert. 

(3) Heilmittel, Heilbehelfe und Hilfsmittel sind 
in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen der 
§§ 92 und 93 zu gewähren. 

(4) Für die Entbindung ist Pflege in einer Kran­
kenanstaltfür längStens zehn Tage in sinngemäßer 
Anwendung der Bestimmungen der §§ 95 bis 98 zu 
gewähren. 

(5) unverändert. 

Leistungen aus dem Versicherungsfall des Todes 

§ 104. (1) Beim Tod eines Versicherten, eines 
mitversicherten Familienangehörigen (§ 10) bzw. 
Angehörigen (§ 83) ist ein Bestattungskostenbeitrag 
im Ausmaß von 6000 S, im Falle einer Totgeburt 
im Ausmaß von 1 000 S zu gewähren. 

(2) Vom Bestattungskostenbeitrag werden die 
Kosten der Bestattung bestritten. Der entspre­
chende Betrag wird an den gezahlt, der die Kosten 
der Bestattung bestritten hat. Bleibt ein Überschuß, 
so sind die im Abs. 3 genannten Personen in der 
dort angeführten Reihenfolge und unter den dort 

~ angeführten Voraussetzungen bezugsberechtigt. 
Fehlen solche Berechtigte, so verbleibt der Über­
schuß dem Versicherungsträger. 

(3) Wurden die Bestattungskosten aufgrund 
gesetzlicher, satzungsmäßiger oder vertraglicher 
Verpflichtung von anderen Personen als dem Ehe­
gatten, den leiblichen Kindern, den Wahlkindern 
und den Stiefkindern, dem Vater, der Mutter, den 
Geschwistern bestritten, so gebührt der Bestat­
tungskostenbeitrag zur Gänze diesen Personen in 
der angeführten Reihenfolge, wenn sie mit dem 

GSVG - Vorgeschlagene Fassung 

gen nach Maßgabe der Bestimmungen der Satzung 
zu gewähren. 

(3) unverändert. 

Kostenersatz bei Organtransplantationen für die 
Anmelde- und Registrierungskosten 

§ 96 a. Der Versicherungsträger hat die für eine 
Organtransplantation notwendigen Anmelde- und 
Registrierungskosten zu übernehmen.: Der entspre­
chende Betrag wird an den gezahlt, der diese 
Kosten getragen hat. Das Nähere wird unter 
Bedachtnahme auf die im Einzelfall vorliegenden 
besonderen Erfordernisse des Anmelde- und Regi­
strierungsverfahrens inder Satzung des Trägers der 
Krankenversicherung geregelt; dabei kann der Ver­
sicherungsträger unter Bedachtnahme auf seine 
finanzielle Leistungsfähigkeit auch eine Ober­
grenze für die Übernahme der Anmelde- und Regi­
strierungskosten vorsehen. 

Leistungen aus dem Versicherungsfall der Mutter­
schaft 

§ 102. (1) und (2) unverändert. 

(3) Heilmittel und Heilbehelfe sind in sinngemä­
ßer Anwendung der Bestimmungen der §§ 92 
und 93 zu gewähren. 

(4) Für die Entbindung ist Pflege in einer Kran­
kenanstalt (auch in einem Entbindungsheim) für 
längstens zehn Tage in sinngemäßer Anwendung 
der Bestimmungen der §§ 95 bis 98 zu gewähren. 

(5) unverändert. 

Leistungen aus dem Versicherungsfall des Todes 

§ 104. Aufgehoben. 
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Verstorbenen zur Zeit seines Todes in häuslicher 
Gemeinschaft gelebt haben. 

(4) Besteht Anspruch auf Bestattungskostenbei -
trag aus einer gesetzlichen Unfallversicherung, so 
gebührt aus der Krankenversicherung kein Bestat­
tungskostenbeitrag. 

Leistungen 

§ 112. (1) In der Pensionsversicherung nach die­
sem Bundesgesetz sind zu gewähren: 

1. und 2. unverändert. 

3. aus dem Versicherungsfall des Todes die Hin­
terbliebenenpensionen (§ 135). 

(2) unverändert. 

Beitragszeiten 

§ 115. (1) Als Beitragszeiten sind anzusehen: 

1. Zeiten der Beitragspflicht nach diesem Bun­
desgesetz oder nach dem Gewerblichen Selbständi­
gen-Pensionsversicherungsgesetz, wenn die Bei­
träge innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des 
Kalendermonates, für den sie gelten sollen, wirk­
sam (§ 118) entrichtet worden sind; 

2. bis 4. unverändert. 

(2) bis (5) unverändert. 

Ersatzzeiten 

§ 116. (1) bis (6) unverändert. 

(7) Als Ersatzzeiten gelten ferner die Zeiten, in 
denen nach Vollendung des 15. Lebensjahres eine 
inländische öffentliche oder mit dem Öffentlich­
keitsrecht ausgestattete mittlere Schule mit minde­
stens zweijährigem Bildungsgang, eine höhere 
Schule, Akademie oder verwandte Lehranstalt oder 
eine inländische Hochschule bzw. Kunstakademie 
oder Kunsthochschule in dem für die betreffende 
Schul(Studien)art vorgeschriebenen normalen Aus­
bildungs(Studien)gang besucht wurde, oder eine 
Ausbildung am Lehrinstitut für Dentisten in Wien 
oder nach dem Hochschulstudium eine vorge­
schriebene Ausbildung für den künftigen, abge­
schlossene Hochschulbildung erfordernden Beruf 
erfolgt ist, sofern nach dem Verlassen der Schule 
bzw. der Beendigung der Ausbildung eine sonstige 
Versicherungszeit nach diesem Bundesgesetz vor­
liegt; hiebe i werden höchstens ein Jahr des Besu­
ches des Lehrinstitutes für Dentisten in Wien, 
höchstens zwei Jahre des Besuches einer mittleren 
Schule, höchstens drei Jahre des Besuches einer 
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Leistungen 

§ 112. (1) In der Pensionsversicherung nach die­
sem Bundesgesetz sind zu gewähren: 

1. und 2. unverändert. 

3. aus dem Versicherungsfall des Todes 

a) die Hinterbliebenenpensionen (§ 135), 
b) die Abfindung (§ 148 a). 

(2) unverändert. 

Beitragszeiten 

§ 115. (1) Als Beitragszeiten sind anzusehen: 

1. Zeiten der Beitragspflicht nach diesem Bun­
desgesetz oder nach dem Gewerblichen Selbständi­
gen-Pensionsversicherungsgesetz, wenn die Bei­
träge innerhalb von fünf Jahren nach Ablauf des 
Kalendermonates, für den sie gelten sollen, die Bei­
träge gemäß § 35 Abs.2, 3 oder4innerhalb von 
fünf Jahren nach Feststellung der endgültigen Bei­
tragsgrundlage wirksam (§ 118) entrichtet worden 
sind; 

2. bis 4. unverändert. 

(2) bis (5) unverändert. 

Ersatzzeiten 

§ 116. (1) bis (6) unverändert. 

(7) Als Ersatzzeiten gelten ferner die Zeiten,in 
denen nach Vollendung des 15. Lebensjahres eine 
inländische öffentliche oder mit dem Öffentlich­
keitsrecht ausgestattete mittlere Schule mit minde­
stens zweijährigem Bildungs gang, eine höhere 
Schule (das Lycee Francais in Wien), Akademie 
oder verwandte Lehranstalt oder eine inländische 
Hochschule bzw. Kunstakademie oder Kunsthoch­
schule in dem für die betreffende Schul(Studien)art 
vorgeschriebenen normalen Ausbildungs(Stu­
dien)gang besucht wurde, oder eine Ausbildung am 
Lehrinstitut für Dentisten in Wien oder nach dem 
Hochschulstudium eine vorgeschriebene Ausbil­
dung für den künftigen, abgeschlossene Hoch­
schulbildung erfordernden Beruf erfolgt ist, sofern 
nach dem Verlassen der Schule bzw. der Beendi­
gung der Ausbildung eine sonstige Versicherungs­
zeit nach diesem Bundesgesetz vorliegt; hiebei wer­
den höchstens ein Jahr des Besuches des Lehrinsti­
tutes für Dentisten in Wien, höchstens zwei Jahre 
des Besuches einer mittleren Schule, höchstens drei 
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höheren Schule, Akademie oder verwandten Lehr­
anstalt, höchstens zwölf Semester des Besuches 
einer Hochschule, einer Kunstakademie oder 
Kunsthochschule und höchstens sechs Jahre der 
vorgeschriebenen Ausbildung für den künftigen, 
abgeschlossene Hochschulbildung erfordernden 
Beruf berücksichtigt, und zwar jedes volle Schul­
jahr, angefangen vondemjenigen, das im Kalender­
jahr der Vollendung des 15. Lebensjahres begon­
nen hat, mit acht Monaten, gerechnet ab dem in 
das betreffende Schuljahr fallenden 1. November, 
jedes Studiensemester mit vier Monaten, gerechnet 
ab dem in das betreffende Semester fallenden 
1. Oktober bzw. 1. März, und die Ausbildungszeit 
mit zwei Drittel ihrer Dauer, zurückgerechnet vom 
letzten Ausbildungsmonat. Für die Zeit vor dem 
16. Oktober 1918 ist dem Besuch einer inländi­
schen Schule der Besuch einer gleichartigen, im 
Gebiet der ehemaligen österreichisch-ungarischen 
Monarchie gelegenen Schule gleichzuhalten. 

( 

Unwirksame Beiträge 

§ 118. (1) unverändert. 

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden 

a) bis f) unverändert. 
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Jahre des Besuches einer höheren Schule (des 
Lycee Francais in Wien), Akademie oder verwand­
ten Lehranstalt, höchstens zwölf Semester des 
Besuches einer Hochschule, einer Kunstakademie 
oder Kunsthochschule und höchstens sechs Jahre 
der vorgeschriebenen Ausbildunß. für den künfti­
gen, a.bgeschlossene Hochschuloildung erfordern­
den Beruf berücksichtigt, und zwar jedes volle 
Schuljahr, angefangen von demjenigen, das im 
Kalenderjahr der Vollendung des 15. Lebensjahres 
begonnen hat, mit acht Monaten, gerechnet ab dem 
in das betreffende Schuljahr fallenden 1. Novem­
ber, jedes Studiensemester mit vier Monaten, 
gerechnet ab dem in das betreffende Semester fal~ 
lenden 1. Oktober bzw. 1. März, und die Ausbil­
dungszeit mit zwei Drittel ihrer Dauer, zurückge­
rechnet vom letzten Ausbildungsmonat. Für die 
Zeit vor dem 16. Oktober 1918 ist dem Besuch 
einer inländischen Schule der Besuch einer glei~h­
artigen, im Gebiet der ehemaligen österreichisch­
ungarischen Monarchie gelegenen Schule gleichzu­
halten. 

(8) Die im Abs. 7 angeführten Zeiten sind für die 
Bemessung der Leistungen nicht zu berücksichti­
gen, ausgenommen bei der Anwendung des § 131 
Abs. 1 lit. b. Sie können jedoch nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen durch Beitragsentrich­
tung ganz oder teilweise leistungswirksam werden. 

(9) Für jeden Ersatzmonat nach Abs. 7, der lei­
stungswirksam werden soll, ist an den Versiche­
rungsträger ein Beitrag in der Höhe von 20,5 vH 
zu entrichten. Als Beitragsgrundlage gilt 

1. für die im Abs. 7 genannten Zeiten, ausgenom­
men die Zeiten des Besuches einer Hochschule, 
einer Kunstakademie oder Kunsthochschule das 
7,5fache, . 

2. für die im Abs. 7 genannten Zeiten des Besu­
ches einer Hochschule, einer Kunstakademie oder 
Kunsthochschule das 15fache 

der 1m Zeitpunkt der Beitragsentrichtung geltenderi 
Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 45 Abs. 1 lit. 'b 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes. 

(10) Die Beitragsentrichtung nach Abs.9 kann 
für alle oder einzelne dieser Ersatzmonate jeder­
zeit, spätestens innerhalb von zwölf Monaten nach 
dem Stichtag, erfolgen. Die dem eingezahlten 
Betrag entsprechenden Versicherungszeiten wer­
den mit seinem Einlangen beim Versicherungsträ­
ger leistungswirksam. 

Unwirksame Beiträge 

§ 118. (1) unverändert. 

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden 

a) bis f) unverändert. 
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g) auf Beiträge, die nach der Vorschrift des § 35 
Abs. 3 oder 4 entrichtet wurden. 

Bemessungsgrundlage 

§ 122. (1) unveränden. 

(2) Für die Ermittlung der Bemessungszeit kom­
men die letzten 120 Versicherungsmonate im Sinne 
des § 119 in Betracht, die vor dem Kalenderjahr lie­
gen, in das der Bemessungszeitpunkt fälIt. Bemes­
sungszeitpunkt ist der Stichtag (§ 113 Abs. 2). 

(3) und (4) unveränden. 

Bemessungsgrundlage nach Vollendung des 
55. L'ebensjahres 

§ 123. (1) Wenn der VersicherungsfalI nach 
VolIendung des 55. Lebensjahres eintritt und es für 
den Leistungswerber günstiger ist, tritt anstelle der 
Bemessungsgrundlage gemäß § 122 nach Maßgabe 
des Abs. 3 die Bemessungsgrundlage nach VolIen­
dung des 55. Lebensjahres, sofern der Stichtag 
gemäß § 113 Abs. 2 nach dem Bemessungszeit­
punkt gemäß Abs. 2 Z 1 liegt. 

(2) Die Bemessungsgrundlage nach Vollendung 
des 55. Lebensjahres ist unter entsprechender 
Anwendung des § 122 Abs. 1 wie folgt zu ermitteln: 

GSVG - Vorgeschlagene Fassung 

g) auf B~iträge, die nach der Vorschrift des § 35 
Abs. 2 zweiter Satz, Abs. 3 oder 4 entrichtet 
wurden. 

Bemes~ungsgrundlage 

§ 122. (1) unveränden. 

(2) Für die Ermittlung der Bemessungszeit"kom­
men in Betracht: 

1. wenn der Stichtag (§ 113 Abs.2) vor Vollen­
dung des 50. Lebensjahres des (der) Versi­
chenen liegt, die letzten 120 Versicherungs­
monate im Sinne des § 119, die vor dem 
Kalenderjahr liegen, in das der Bemessungs­
zeitpunkt fälIt; 

2. wenn der Stichtag nach V olIendung des 
50. Lebensjahres des (der) Versicherten liegt, 
verlängen sich der Zeitraum der letzten 
120 Versicherungsmonate nach Z 1 je nach 
dem Lebensalter des ( der) Versicherten für 
jeden weiteren Lebensmonat um jeweils ein 
Monat, bis zum Höchstausmaß von 180 Ver­
sicherungsmonaten ; 

3. wenn der Stichtag nach Vollendung des. 
60. Lebensjahres bei männlichen, nach VolI­
endung des 55. Lebensjahres bei weiblichen 
Versicherten liegt, verminden sich der Zeit­
raum der letzten 180 Versicherungs monate 
nach Z 2 je nach dem Lebensalter des (der) 
Versichenen für jeden weiteren Lebensmonat 
um jeweils ein Monat bis zum Ausmaß von 
120 Versicherungsmonaten; 

4. wenn es für den Versichenen (die Versi­
chene) günstiger ist, anstelle der nach Z 1 
bis 3 in Betracht kommenden Versicherungs­
monate die letzten 180 Versicherungsmonate 
im Sinne des § 119, die vor dem Kalenderjahr 
liegen, in das der Bemessungszeitpunkt fälIt. 

Bemessungszeitpunkt ist der Stichtag. 

Bemessungsgrundlage bei Vollendung des 
50. Lebensjahres 

§ 123. (1) Wenn der Versicherungsfall nach 
V olIendung des 50. Lebensj ahres eintritt und es für 
den Leistungswerber günstiger ist, tritt anstelle der 
Bemessungsgrundlage gemäß § 122 nach Maßgabe . 
des Abs. 3 die Bemessungsgrundlage bei V ollen­
dung des 50. Lebensjahres. 

(2) Die Bemessungsgrundlage bei Vollendung 
des 50. Lebensjahres ist unter entsprechender 
Anwendung des § 122 Abs. 1 wie folgt zu ermitteln: 
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1. Als Bemessungszeitpunkt gilt der nach der 
Vollendung des 55. Lebensjahres des Versicherten 
liegende 1. Jänner, an dem erstmalig 120 Beitrags­
monate der Pflichtversicherung vorliegen. 

2. Als Bemessungszeit gelten die 120 ;ßeitragsmo­
nate gemäß 2. 1. 

. (3) Die gemäß Abs.2 ermittelte Bemessungs­
grundlage ist nur auf den auf die Versicherungsmo­
nate bis zum Bemessungszeitpunkt (Abs. 2) entfal­
lenden Steigerungsbetrag anzuwenden. 

Bemessungsgrundlage aus einem früheren Versi­
cherungsfall 

§ 125. Fällt eine Pension innerhalb fünf Jahren 
nach Wegfall einer anderen nach diesem Bundesge­
setz festgestellten Pension an, so tritt, wenn es für 
den Leistungswerber günstiger ist, an Stelle der sich 
gemäß § 122 bzw. § 123 bzw. § 124 ergebenden 
Bemessungsgrundlage für die Bemessung des bis 
zum Stichtag (§ 113 Abs. 2) der weggefallenen lei­
stung erworbenen Steigerungsbetrages die Bemes­
sungsgrundlage, von der diese Leistung bemessen 
war. 

Kinder 

§ 128. (1) unverändert. 

(2) Die Kindeseigenschaft besteht auch nach der 
Vollendung des 18. Lebensjahres, wenn und 
solange das Kind 

1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung 
befindet, die seine Arbeitskraft überwiegend bean­
sprucht, längstens bis zur Vollendung des 
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1. Als Bemessungszeitpunkt gilt der Tag der 
Vollendung des 50. Lebensjahres des Versi­
cherten, wenn er auf einen Monatsersten fällt, 
sonst der folgende Monatserste; 

2. für die Ermittlung der Bemessungszeit kom­
men die letzten 120 Versicherungsmonate im 
Sinne des § 119 in Betracht, die vor dem 
Kalenderjahr liegen, in das der Bemessungs­
zeitpunkt fällt. 

3. die Bemessurigszeit umfaßt die nach 2 2 in 
Betracht kommenden Beitragsmonate und 
Ersatzmonate. 

(3) Liegen zum Bemessungszeitpunkt nach 
Abs. 2 weniger als 60 Beitragsmonate der Pflicht­
versicherung vor, 

1. gilt abweichend von Abs. 2 2 1 als Bemes­
sungszeitpunkt der nach Vollendung des 
50. Lebensjahres des Versicherten liegende 
1. Jänner, an dem erstmalig 60 Beitragsmo­
nate der Pflichtversicherung vorliegen; 

2. gelten abweichend von Abs. 2 2 2 und 3 als 
Bemessungszeit die 60 Beitragsmonate nach 
21. 

(4) Die nach Abs.2 bzw.3 ermittelte Bemes­
sungsgrundlage ist nur auf den auf die Versiche­
rungsmonate bis zum Bemessungszeitpunkt (Abs. 2 
2 1) entfallenden Steigerungsbetrag anzuwenden. 

Bemessungsgrundlage aus einem früheren Versi­
cherungsfall 

§ 125. (1) Fällt eine Pension innerhalb von fünf 
Jahren nach Wegfall einer anderen nach diesem 
Bundesgesetz festgestellten Pension der Pensions­
versicherung an, so tritt anstelle der sich nach § 122 
bzw. § 123 bzw. § 124 ergebenden Bemessungs­
grundlage für die Bemessung des bis zum Bemes­
sungszeitpunkt der weggefallenen Leistung erwor­
benen Steigerungsbetrages die Bemessungsgrund­
lage (§ 50 Abs. 4), von der diese Leistung zu bemes­
sen war. 

(2) Hat der Leistungswerber nach dem Bemes­
sungszeitpunkt der weggefallenen Leistung minde­
stens 36 Beitragsmonate der Pflichtversicherung 
erworben, so ist· Abs. 1 nur dann anzuwenden, 
wenn es für den Leistungswerber günstiger ist. 

Kinder 

§ 128. (1) unverändert. 

(2) Die Kindeseigenschaft besteht auch nach der 
Vollendung des 18. Lebensjahres, wenn und 
solange das Kind 

1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung 
befindet, die seine Arbeitskraft überwiegend bean­
sprucht, längstens bis zur Vollendung des 
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26. Lebensjahres; zur Schul- oder'Berufsausbildung 
zählt auch ein angemessener Zeitraum für die V or­
bereitung auf die Ablegung der entsprechenden 
Abschlußprüfungen und auf die Erwerbung eines 
akademischen Grades. Ist die Schul- oder Berufs­
ausbildung durch die Erfüllung der Wehrpflicht, 
der Zivildienstpflicht, durch Krankheit oder ein 
anderes unüberwindbares Hindernis verzögert wor­
den, so besteht die Kindeseigenschaft über das 
26. Lebensjahr hinaus für einen der Dauer der 
Behinderung angemessenen Zeitraum; 

2. unverändert. 

Alterspension 

§ 130. (1) unverändert. 

(2) Weitere Voraussetzung für den Pensionsan­
spruch ist 

a) bei den gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 Pflichtversi­
cherten, daß am Stichtag (§ 113 Abs. 2) die 
Berechtigung zur Ausübung des Gewerbes 
erloschen ist oder die Ausnahme von der 
Pflichtversicherung gemäß § 4 Abs. 3 Z 3 vor­
liegt; 

b) bis e) unverändert. 

(3) Die Wartezeit für den Anspruch auf Alters­
pension gilt jedenfalls als erfüllt, wenn bis zur V 011-
endung des 65. bzw. 60. Lebensjahres Anspruch auf 
eine Erwerbsunfähigkeitspension besteht. Von die­
sem Zeitpunkt ab gebührt die Erwerbsunfähigkeits­
pension als Alterspension, und zwar mindestens in 
dem bis zu diesem Zeitpunkt bestandenen Ausmaß. 

Vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungs­
dauer 

§ 131. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension 
bei langer Versicherungsdauer hat der Versicherte 
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25. Lebensjahres; die Kindeseigenschaft verlängert 
sich höchstens bis zur Vollendung des 27. Lebens­
jahres, wenn die Berufsausbildung über das 
25. Lebensjahr ,hinaus andauert, das Kind ein 
ordentliches Studium betreibt und eine Studien­
dauer im Sinne des§ 2 Abs. 3 des Studienförde­
rungsgesetzes 1983 nicht überschreitet. Überschrei­
tungen, die wegen Erfüllung der Wehrpflicht, der 
Zivildienstpflicht oder wegen sonstiger wichtiger 
Gründe gemäß § 2 Abs. 3 letzter Satz des Studien­
förderungsgesetzes 1983 eintreten, sind hiebe i 
außer Betracht zu lassen; 

2. unverändert. 

Alterspension 

§ 130. (1) unverändert. 

(2) Weitere Voraussetzung für den Pensionsan­
spruch ist 

a) bei den gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 Pflichtversi­
cherten, daß am Stichtag (§ 113 Abs. 2) die 
Berechtigung zur Ausübung des Gewerbes 
erloschen ist; 

b) bis e) unverändert. 

(3) Besteht bis zur Vollendung des 65. bzw. 
60. Lebensjahres Anspruch auf Erwerbsunfähig­
keitspension bzw. auf vorzeitige Alterspension bei 
Arbeitslosigkeit oder vorzeitige Alterspension bei 
langer Versicherungsdauer, gebührt die Erwerbs­
unfähigkeitspension bzw. die in Betracht kom­
mende vorzeitige Alterspension ab diesem Zeit­
punkt als Alterspension, und zwar in dem bis zu 
diesem Zeitpunkt bestandenen Ausmaß, sofern seit 
dem Stichtag für die Erwerbsunfähigkeitspension 
bzw. für die vorzeitige Alterspension bei Arbeitslo­
sigkeit oder für die vorzeitige Alterspension bei lan­
ger Versicherungsdauer keine Beitragsmonate der 
Pflichtversicherung erworben wurden. 

(4) Besteht bis zur Vollendung des 65. bzw. 
60. Lebensjahres Anspruch auf Erwerbsunfähig­
keitspension bzw. auf vorzeitige Alterspension bei 
Arbeitslosigkeit oder vorzeitige Alterspension bei 
langer Versicherungsdauer und hat der Versicherte 
während des Bezuges einer dieser Leistungen min­
destens einen Beitragsmonat der Pflichtversiche­
rung erworben, gebührt die Erwerbsunfähigkeits­
pension bzw. die in Betracht kommende vorzeitige 
Alterspension als Alterspension, und zwar minde­
stens in dem bis zu diesem Zeitpunkt bestandenen 
Ausmaß. 

Vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungs­
dauer 

§ 131. (1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension 
bei langer Versicherungs dauer hat der Versicherte 
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nach Vollendung des 60. Lebensjahres, die Versi­
cherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, we~n 

a) bis c) unverändert. 
d) der (die) Versicherte am Stichtag (§ 113 

Abs. 2) weder selbständig noch unselbständig 
erwerbstätig ist und die weitere V orausset-

"zung des § 130 Abs. 2 erfüllt ist. Eine 
Erwerbstätigkeit, aufgrund deren ein 
Erwerbseinkommen bezogen wird, das das 
nach § 5 Abs. 2 lit. c des Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetzes jeweils in Betracht 
kommende Monatseinkommen nicht über­
steigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. 

Fallen in den Zeitraum der letzten 36 Kalendermb­
nate vor dem Stichtag gemäß lit. cErsatzmonate 
gemäß § 227 Z 5 bzw. Z 6 des Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetzes, so verlängert sich der Zeit­
raum um diese Zeiten bis zum Höchstausmaß von 
42 Kalendermonaten. 

(2) Die Pension gemäß Abs.·l fällt mit dem Tag 
weg, an dem der (die) Versicherte eine unselbstän­
dige oder selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt; 
eine Erwerbstätigkeit, aufgrund derer ein Erwerbs­
einkommen bezogen wird, das das nach § 5 Abs. 2 
lit. c des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
jeweils in Betracht kommende Monatseinkommen 
nicht übersteigt, bleibt hiebei unberücksichtigt. Ist 
die Pension aus diesem Gru.nd weggefallen und 
endet die Erwerbstätigkeit, so lebt die Pension auf 
die d,ein Versicherungsträger erstattete Anzeige 
über das Ende der Erwerbstätigkeit im früher 
gewährten Ausmaß mit dem dem Ende der 
Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder auf. 

(3) unverändert. 

Vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit 

§ 131 a. (1) unverändert. 
(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem Tag 

weg, an dem der (die) Versicherte eine unselbstän­
dige oder selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt; 
eine Erwerbstätigkeit, aufgrund derer ein Erwerbs­
ei"nkommen bezogen wird, das das nach § 5 Abs. 2 
lit. c des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
jeweils in Betracht kommende Monatseinkommen 
nicht übersteigt, bleibt hiebei unberüc~sichtigt. Ist 
die Pension aus diesem Grund weggefallen und 
endet die Erwerbstätigkeit, so lebt die Pension auf 
die dem Träger der Pensionsversicherung erstattete 
Anzeige über das Ende der Erwerbstätigkeit im frü­
her gewährten Ausmaß mit dem dem Ende der 
Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder auf. 

GSVG - Vorgeschlagene Fassung 

nach Vollendung des 60. Lebensjahres, die Versi­
cherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn 

a) bis c) unverändert. 
d) der (die) Verskherte am Stichtag (§ 113 

Abs. 2) weder selbständig noch unselbständig 
erwerbstätig ist und die weitere V orausset­
zung des § 130 Abs. 2 erfüllt ist. Eine die 
Pflichtversicherung in der Pensionsversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz nicht 
begründende selbständige Erwerbstätigkeit 
sowie eine unselbständige Erwerbstätigkeit 
bleibt unberücksichtigt, wenn aus dieser 
Erwerbstätigkeit ein Erwerbseinkommen 
bezogen wird, das das nach § 5 Abs. 2 lit. c 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
jeweils in Betracht kommende Monatsein­
kommen nicht übersteigt. Als Erwerbsein­
kommen auf Grund einer Erwerbstätigkeit 
gelten auch die im § 23 Abs. 2 des Bezügege­
setzes bezeichneten Bezüge. 

Fallen in den Zeitraum der letzten 36 Kalendermo­
nate vor dem Stichtag gemäß lit. cErsatzmonate 
gemäß § 227 Z 5 bzw. Z 6 des Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetzes, so verlängert. sich der Zeit­
raum um diese Zeiten bis zum Höchstausmaß von 
42 Kalendermonaten. 

(2) Die Pension gemäß Abs. 1 fälltmit dem Tag 
weg, an dem der (die) Versicherte eine Erwerbstä­
tigkeit aufnimmt, die das Entstehen eines Anspru­
ches nach Abs. 1 lit. d ausschließt. Ist die Pension 
aus diesem Grund weggefallen und endet die 
Erwerbstätigkeit, so lebt die Pension auf die dem 
Versicherungsträger erstattete Anzeige über das 
Ende der Erwerbstätigkeit im früher gewährten 
Ausmaß mit dem dem Ende der Erwerbstätigkeit 
folgenden Tag wieder auf. 

(3) unverändert. 

Vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit 

§ 131 a. (1) unverändert. 
(2) Die Pension nach Abs. 1 fällt mit dem Tag 

weg, an dem derJ die) Versicherte eine Erwerbstä­
tigkeit aufnimmt, die das Entstehen eines Anspru­
ches nach § 131 Abs. 1 lit. d ausschließt. Ist die Pen­
sion aus diesem Grund weggefallen und endet die 
Erwerbstätigkeit, so lebt die Pension auf die· dem 
Träger der Pensionsversicherung erstattete Anzeige 
über das Ende der Erwerbstätigkeit im früher 
gewährten Ausmaß mit dem dem Ende der 
Erwerbstätigkeit folgenden Tag wieder auf. 
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Witwen (Witwer )pension 

§ 136. (1) unverändert. 

(2) Die Pension nach Abs. 1 gebührt nicht, 

1. wenn die Ehe in einem Zeitpunkt geschlossen 
wurde, in dem der andere Ehegatte bereits einen 
bescheidmäßig zuerkannten Anspruch auf eine 
Pension aus einem Versicherungsfall des Alters 
oder der dauernden Erwerbsunfähigkeit nach die- . 
sem Bundesgesetz hatte, es-wäre denn, daß 

a) die Ehe mindestens drei Jahre gedauert und 
der Altersunterschied der Ehegatten nicht 
mehr als 20 Jahre betragen hat oder 

b) die Ehe mindestens fünf Jahre gedauert und 
der Altersunterschied der Ehegatten nicht 
mehr als 25 Jahre betragen hat oder 

c) die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert und 
der Altersunterschied der Ehegatten mehr als 
25 Jahre betragen hat; 

2. wenn die Ehe in einem Zeitpunkt geschlossen 
wurde, in dem der Ehegatte bereits das 65. Lebens­
jahr (die Ehegattin bereits das 60. Lebensjahr) 
überschritten und keinen bescheidmäßig, zuerkann­
ten Anspruch auf eine in Z 1 bezeichnete Pension 
hatte, es wäre denn, daß die Ehe zwei Jahre gedau­
ert hat. 

(3) und (4) unverändert. 

Ausmaß der Alters (Erwerbsunfähigkeits )pension 

§ 139. (1) bis (4) unverändert. 

G SV G - Vor g e s chi a gen e Fa s s un g 

Feststellung der Erwerbsunfähigkeit 

§ 133 a. Der Versicherte ist berechtigt, vor Stel­
lung eines Antrages auf die Pension einen Antrag 
auf Feststellung der Erwerbsunfähigkeit zu stellen, 
über den der Versicherungsträger in einem geson­
derten Verfahren (§ 194 Abs. 1 Z 3) zu entscheiden 
hat. 

Witwen(Witwer)pension 

§ 136. (1) unverändert. 

(2) Die Pension nach Abs. 1 gebührt für die 
Dauer von 30 Kalendermonaten, in den Fällen der 
Z 1 lit. b für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit 
(§ 133), 

1. wenn der überlebende Ehegatte bei Eintritt 
des Versicherungsfalls des Todes des ( der) 
Versicherten das 35. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, es wäre denn, daß 

a) die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert 
hat oder 

b) der überlebende Ehegatte gemäß § 133 
dauernd erwerbsunfähig ist; 

2. wenn die Ehe in einem Zeitpunkt geschlossen 
wurde, in dem der andere Ehegatte bereits 
einen bescheidmäßig zuerkannten Anspruch 
auf eine Pension aus einem Versicherungsfall 
des Alters oder der dauernden Erwerbsunfä­
higkeit nach diesem Bundesgesetz hatte, es 
wäre denn, daß 
a) die Ehe mindestens drei Jahre gedauert 

und der Altersunterschied der Ehegatten 
nicht mehr als 20 Jahre betragen hat oder 

b) die Ehe mindestens fünf Jahre gedauert 
und der Altersunterschied der Ehegatten 
nicht mehr als 25 Jahre betragen hat oder 

c) die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert 
und der Altersunterschied der Ehegatten 
mehr als 25Jahre betragen hat; 

3. wenn die Ehe in einem Zeitpunkt geschlossen 
wurde, . in dem der Ehegatte bereits das 
65. Lebensjahr (die Ehegattin bereits das 
60. Lebensjahr) überschritten und keinen 
bescheidmäßig zuerkannten Anspruch auf 
eine in Z 2 bezeichnete Pension hatte, es wäre 
denn, daß die Ehe zwei Jahre gedauert hat. 

(3) und (4) unverändert. 

Ausmaß der Alters (Erwerbsunfähigkeits )pension 

§ 139. (1) bis (4) unverändert. 
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Besonderer Steigerungsbetrag für Beiträge zur 
Höherversicherung; Hoherversicherungspension 

§ 141. (1) bis (6) unverändert. 

(7) Der monatlich gebührende besondere 'Steige­
rungsbetrag und der Monatsbetrag der Höherversi­
cherungspension für nach dem 31. Dezember 1985 
gelegene Versicherungszeiten ist die Summe der 
nach Maßgabe des Abs. 5 berechneten Beträge für 
die jeweiligen Kalenderjahre, in denen Beiträge zur 
Höherversicherung geleistet wurden oder als gelei­
stet gelten. 

GSVG - Vorgeschlagene Fassung 

(5) Fällt eine Pension innerhalb von fünf Jahren 
nach Wegfall einer anderen nach diesem Bundesge­
setz festgestellti~n Pension der Pensionsversiche­
rung an, so tritt für die Bemessung des bis zum 
Bemessungszeitpunkt der weggefallenen Leisttmg 
erworbenen Steigerungsbetrages anstelle des sich 
nach Abs. 1 bis 4 ergebenden Hundertsatzes des 
Steigerungsbetrages der für die weggefallene Lei­
stung maßgebende Hundertsatz des Steigerungsbe­
trages. Der für den ab dem Bemessungszeitpunkt 
der weggefallenen Leistung maßgebliche Hundert­
satz des Steigerungsbetrages ergibt sich aus der 
Verminderung des Hundertsatzes des zum Stichtag 
der neu anfallenden Leistung festgestellten Steige­
rungsbetrages um den Hundertsatz des Steige­
rungsbetrages der weggefallenen Leistung. Der 
Hundertsatz des gesamten Steigerungsbetrages 
darf den Hundertsatz des Steigerungsbetrages der 
weggefallenen Leistung nicht unterschreiten. 

Besonderer Steigerungsbetrag für Beiträge zur 
Höherversicherung; Höherversicherungspension 

§ 141. (1) bis (6) unverändert. 

(7) Der monatlich gebührende besondere Steige­
rungsbetrag und der Monatsbetrag der Höherversi­
cherungspension für nach dem 31. Dezember 1985 
gelegene Versicherungszeiten ist die Summe der 
nach Maßgabe des Abs. 6 berechneten Beträge für 
die jeweiligen Kalenderjahre, in denen Beiträge zur 
Höherversicherung geleistet wurden oder als gelei­
stet gelten. 

Abfindung 

§ 148 a. (1) Anspruch auf Abfindung haben im 
Falle des Todes des (der) Versicherten 

1. sofern Hinterbliebenenpensionen nur mangels 
Erfüllung der Wartezeit (§ 120) nicht gebüh­
ren, jedoch mindestens ein Beitragsmonat vor­
liegt, die Witwe (der Witwer) und zu gleichen 
Teilen die Kinder (§ 128); 

·2. wenn die Wartezeit für den Anspruch auf 
Hinterbliebenenpensionen erfüllt ist, aber 
anspruchsberechtigte Hinterbliebene nicht 
vorhanden sind, der Reihe nach die Kinder, 
die Mutter, der Vater, die Geschwister des 
oder der Versicherten, wenn sie mit dem (der) 
Versicherten zur Zeit seines (ihres) Todes 
ständig in Hausgemeinschaft gelebt haben, 
unversorgt sind und überwiegend von ihm 
(ihr) erhalten worden sind. Eine vorüberge- . 
hende Unterbrechung der Hausgemeinschaft 
oder deren Unterbrechung wegen schulmäßi­
ger (beruflicher) Ausbildung oder wegen 
Heilbehandlung bleibt außer Betracht. Kin­
dern und Geschwistern gebührt die Abfin­
dung zu gleichen Teilen. 

(2) Die Abfindung beträgt im Falle des Abs. 1 
Z 1 das Sechsfache der Bemessungsgrundlage 
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Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichs­
zulage 

§ 149. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Bei Anwendung der Abs. 1 bis 3 haben außer 
Betracht zu bleiben: 

a) bis h) unverändert. 
i) nach dem Kriegsopferversorgungsge-

setz 1957, BGBI. Nr. "152, und dem Opferfür­
sorgegesetz, BGBI. Nr. 183/1947, gewährte 
Grund- und Elternrenten, ein Drittel der 
nach dem Heeresversorgungsgesetz, 
BGBI. Nr. 2711964, gewährten Beschädig­
ten- und Witwenrenten sowie die Elternren­
ten einschließlich einer allfälligen Zusatz­
rente (§§ 23 Abs. 3, 33 Abs. 1 bzw. 44 Abs. 1 
und 45 Heeresversorgungsgesetz) ; 

k) bis n) unverändert. 

(5) bis (12) unverändert. 

Richtsätze 

§ 150. (1) Der Richtsatz beträgt unbeschadet der 
Bestimmungen des Abs.2 

a) für Pensionsberechtigte aus eigener 
Pensionsversicherung : 
aa) wenn sie mit dem Ehegatten' 

(der Ehegattin) im gemeinsa-
men Haushalt leben .......... 6 973 S, 

bb) wenn die Voraussetzungen 
nach aa) nicht zutreffen. . . . .. 4 868 S, 

b) für Pensionsberechtigte auf Wit­
wen(Witwer)pension . . . . . . . . . . .. 4 868 S, 

c) für Pensionsberechtigte auf Wai-
senpension : 
aa) bis zur Vollendung des 

24. Lebensjahres. . . . . . . . . . .. 1 805 S, 
falls beide Elternteile verstor-
ben sind ................... 2712 S, 

bb) nach Vollendung des 
24. Lebensjahres. . . . . . . . . . .. 3 206 S, 
falls beide Elternteile verstor-
ben sind. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 835 S. 

GSVG - Vorgeschlagene Fassung 

(§ 122), wenn aber weniger als sechs Versiche­
rungsmonate vorliegen, die Summe der monatli­
chen Beitragsgrundlagen (§ 127 Abs.3) in diesen 
Versicherungsmonaten. Im Falle des Abs. 1 Z 2 
beträgt die Abfindung das Dreifache der Bemes­
sungsgrundlage (§ 122). 

(3) Die Witwe (Der Witwer) hat keinen 
Anspruch auf Abfindung, wenn für sie (ihn) ein 
Witwen(Witwer)pensionsanspruch aus früherer 
Ehe nach § 146 Abs. 2 wieder auflebt. 

Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichs-
zulage . 

§ 149. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Bei Anwendung der Abs. 1 bis 3 haben außer 
Betracht zu bleiben: 

a) bis h) unverändert. 
i) nach dem Kriegsopferversorgungsge-

setz 1957, BGBI. Nr. 152, und dem Opferfür­
sorgegesetz, BGBL Nr. 183/1947, gewährte 
Grund- und Elternrenten~ ein Drittel der 
nach dem Heeresversorgungsgesetz, 
BGBL Nr. 27/1964, gewährten Beschädig­
ten- und Witwenrenten sowie die Elternren­
ten einschließlich einer allfälligen Ztisatz­
rente (§§ 23 Abs. 3,33 Abs. 1 bzw. 44 Abs. 1 
und 45 Heeresversorgungsgesetz), ferner 
eine nach ausländischen Rechtsvorschriften 
gewährte Rentenleistung, die aus dem Anlaß 
des Kampfes oder des Einsatzes gegen den 
Nationalsozialismus gebührt; 

k) bis n) unverändert. 

(5) bis (12) unverändert. 

Richtsätze 

§ 150. (1) Der Richtsatz beträgt unbeschadet der 
Bestimmungen des Abs.2 

a) fürPensionsberechtigte aus eigener 
Pensionsversicherung : 
aa) wenn sie mit dem Ehegatten 

(der Ehegattin) im gemeinsa-
men Haushalt leben ....... " 7168 S, 

bb) wenn die Voraussetzungen 
nach aa) nicht zutreffen .... " 5 004 S, 

b) für Pensionsberechtigte auf Wit-
wen(Witwer)pension .......... " 5 004 S, 

c) für Pensionsberechtigte auf' Wai­
senpension : 
aa) bis zur Vollendung des 

24. Lebensjahres. . . . . . . . . . .. 1 856 S, 
falls beide Elternteile verstor-
ben sind ................. " 2 788 S, 

bb) nach Vollendung des 
24.Lebensjahres ............ 3 296 S, 
falls beide Elternteile verstor-
ben sind. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 970 S. 
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Der Richtsatz nach lit.a erhöht sich um 519 S für 
jedes Kind (§ 128), dessen Nettoeinkommen den 
Richtsatz für einfach verwaiste Kinder bis zur Voll­
endung des 24. Lebensjahres nicht erreicht. 

(2) An die Stelle der Richtsätze und der Richtsat­
zerhöhung nach Abs. 1 treten ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1988, die unter 
Bedachtnahme auf § 51 mit dem Anpassungsfaktor 
(§ 47) vervielfachten Beträge. 

(3) bis (5) unverändert. 

Gesundheitsvorsorge des Versicherungsträgers 

§ 169. (1) unverändert. 

(2) Als Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 kom­
men insbesondere in Frage 

1. bis 3. unverändert. 

4. Unterbringung in Krankenanstalten, die vor­
wiegend der Rehabilitation dienen; 

5. Übernahme der Reisekosten für die unter Z 1 
bis 4 bezeichneten Zwecke. 

(3) Der Versicherungsträger ~ kann unter 
Bedachtnahme auf Abs. 1 Versicherten und Pensio­
nisten, die für medizinische Maßnahmen der Reh­
abilitation nicht in Betracht kommen, Körperer­
satzstücke, orthopä;dische Behelfe und andere 
Hilfsmittel einschließlich der notwendigen Ände­
rungen, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung 
sowie die Ausbildung im Gebrauch der Hilfsmittel 
in sinngemäßer Anwendung des § 202 des Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetzes gewähren und 
die Reisekosten für diese Zwecke übernehmen. 

(4) unverändert. 

Wirkung der Leistung des Überweisungsbetrages 
und der Beitragserstattung 

§ 174. Mit der Leistung des Überweisungsbetra­
ges gemäß § 172 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes, 
gemäß § 308 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversi­
cherungsgesetzes oder gemäß § 164 Abs. 1 des Bau­
ern-Sozialversicherungsgesetzes bzw. der Erstat­
tung der Beiträge gemäß § 172- Abs. 3 dieses Bun­
desgesetzes, gemäß § 308 Abs. 3 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes oder gemäß § 164 
Abs. 3 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 
erlöschen unbeschadet § 68 Abs. 1 lit. b dieses Bun­
desgesetzes alle Ansprüche und Berechtigungen aus 
der Pensionsversicherung, die aus den Versiche­
rungsmonaten erhoben werden können, für die der 
Überweisungsbetrag geleistet oder die Beiträge 
erstattet wurden. 

Ersatzanspruch des Trägers der Sozialhilfe 

§ 185. (1) und (2) unverändert. 

GSVG - Vorgeschlagene Fassung 

Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich um 534 S für 
jedes Kind (§ 128), dessen Nettoeinkommen den 
Richtsatz für einfach verwaiste Kinder bis zur Voll­
endung des 24. Lebensjahres nicht erreicht. . 

(2) An die Stelle der Richtsätze und der 
Richtsatzerhöhung nach Abs. 1 treten ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1989, die 
unter Bedachtnahme auf § 51 mit dem Anpassungs­
faktor (§ 47) vervielfachten Beträge. 

(3) bis (5) unverändert. 

Gesundheitsvorsorge des Versicherungsträgers 

§ 169. (1) unverändert. 

(2) Als Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 kom-' 
men insbesondere in Frage 

1. bis 3. unverändert. 

4. Unterbringung in Krankenanstalten, die vor­
wiegend der Rehabilitation dienen. 

5. aufgehoben. 

(3) Der' Versicherungsträger kann unter 
Bedachtnahme auf Abs. 1 Versicherten und Pensio­
nisten, die für medizinische Maßnahmen der Re­
habilitation nicht in Betracht kommen, Körperer­
satzstücke, orthopädische Behelfe und andere 
Hilfsmittel einss:hließlich der notwendigen Ände­
rungen, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung 
sowie die Ausbildung im Gebrauch der Hilfsmittel 
in sinngemäßer Anwendung des § 202 des Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetzes gewähren. 
§ 100 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(4) unverändert. 

Wirkung der Leistung des Überweisungsbetrages 
und der Beitragserstattung 

§ 174. Mit der Leistung des Überweisungsbetra­
ges gemäß § 172 Abs.l dieses Bundesgesetzes, 
gemäß § 308 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversi­
cherungsgesetzes oder gemäß § 164 Abs. 1 des Bau­
ern-Sozialversicherungsgesetzes bzw. der Erstat­
tung det Beiträge gemäß § 172 Abs. 3 dieses Bun­
desgesetzes, gemäß § 308 Abs. 3 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes oder gemäß § 164 
Abs. 3 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 
erlöschen unbeschadet § 68 Abs. 1 lit. c dieses Bun­
desgesetzes alle Ansprüche und Berechtigungen aus 
der Pensionsversicherung, die aus den Versiche­
rungsmonaten erhoben werden können, für die der 
Überweisungsbetrag geleistet oder die Beiträge 
erstattet wurden. ' 

Ersatzanspruch des Trägers der Sozialhilfe 

§ 185. (1) und (2) unverändert. 
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(3) Wird ein Pensionsberechtigter auf Kosten 
eines Trägers der Sozialhilfe in einem Alters(Sie­
chen)heim oder Fürsorgeerziehungsheim, einer 
Heil- und Pflegeanstalt für Nerven- und Geistes­
kranke, einer Trinkerheilstätte oder einer ähnlichen 
Einrichtung bzw. außerhalb einer dieser Einrich­
tungen im Rahmen eines Familienverbandes oder 
auf einer von einem Träger der öffentlichen Wohl­
fahrtspflege oder von einer kirchlichen oder ande­
ren karitativen Vereinigung geführten PfIegestelle 
verpflegt, so geht für die Zeit dieser Pflege der 
Anspruch auf Pension (einschließlich allfälliger 
Zulagen und Zuschläge) bis zur Höhe der Ver­
pflegskosten, höchstens jedoch bis zu 80 vH, wenn 
der Pensionsberechtigte aufgrund einer gesetzli­
chen Verpflichtung für den Unterhalt eines Ange­
hörigen zu sorgen hat, bis zu 50 vH dieses Anspru­
ches auf den Träger der Sozialhilfe über. Der vom 
Anspruchsübergang erfaßte Betrag vermindert sich 
für jeden weiteren unterhaltsberechtigten Angehö­
rigen um je 10 vH dieses Anspruches. Wenn und 
soweit die Pflegegebühren durch den vom 
Anspruchsübergang erfaßten Betrag noch nicht 
gedeckt sind, geht auch ein allfälliger Anspruch auf 
HiIfIosenzuschuß höchstens bis zu 80 vH auf den 
Träger der Sozialhilfe über. Die dem Pensionsbe­
rechtigten für seine Angehörigen zu belassenden 
Beträge können vom Versicherungsträger unmittel­
bar an die Angehörigen ausgezahlt werden. 

(4) unverändert. 

Ersatzleistungen aus der Krankenversicherung 

§ 186. (1) Aus den Leistungen der Krankenversi­
cherung gebührt dem Träger der Sozialhilfe Ersatz 
nur, wenn die Leistung der Sozialhilfe wegen der 
Krankheit, Arbeitsunfähigkeit oder der Mutter­
schaft gewährt wurde, auf 'die sich der Anspruch 
des Unterstützten gegen den Versicherungsträger 
gründet, oder wenn die Leistung der Sozialhilfe im 
Falle des Todes gewährt wurde und ein Anspruch 
auf Bestattungskostenbeitrag aus .der Krankenversi­
cherung besteht. 

(2) Zu ersetzen sind: 

1. Kosten der Bestattung aus dem Bestattungsko­
stenbeitrag; 

2. Leistungen der Sozialhilfe, die wegen Krank­
heit, Arbeitsunfähigkeit oder Mutterschaft gewährt 
werden, aus den ihnen entsprechenden Leistungen 
der Krankenversicherung. 

GSVG - Vorgeschlagene Fassung 

(3) Wird ein Pensionsberechtigter auf Kosten 
eines Trägers der Sozialhilfe in einem Alters(Sie­
chen)heim oder Fürsorgeerziehungsheim, einer 
Heil- und Pflegeanstalt für Nerven- und Geistes­
kranke, einer Trinkerheilstätte oder einer ähnlichen 
Einrichtung bzw. außerhalb einer dieser Einrich­
tungen im Rahmen eines Familienverbandes oder 
auf einer von einem Träger der öffentlichen Wohl­
fahrtspflege oder von einer kirchlichen oder ande­
ren· karitativen Vereinigung geführten Pflegestelle 
verpflegt, so geht für die Zeit dieser Pflege der 
Anspruch auf Pension (einschließlich allfälliger 
Zulagen und Zuschläge) bis zur Höhe der Ver~ 
pflegskosten, höchstens jedoch bis zu 8b vH, wenn 
der Pensionsberechtigte aufgrund einer gesetzli­
chen Verpflichtung für den Unterhalt eines Ange­
hörigen zu sorgen hat, bis zu 50 vH dieses Anspru­
ches auf den Träger der Sozialhilfe über; das glei­
che gilt in Fällen, in denen ein Pensionsberechtigter 
auf Kosten eines Landes im Rahmen der Behinder­
tenhilfe in einer der genannten Einrichtungen oder 
auf einer der genannten Pflegestellen untergebracht 
wird, mit der Maßgabe, daß der vom Anspruchs­
übergang erfaßte Teil der Pension auf das jeweilige 
Land übergeht. Der vom Anspruchsübergang 
erfaßte Betrag vermindert sich für jeden weitere~ 
unterhaltsberechtigten Angehörigen um je 10 vH 
dieses Anspruches. Die dem Pensionsberechtigten 
für seine Angehörigen zu belassenden Beträge kön­
nen vom Versicherungsträger unmittelbar an die 
Angehörigen ausgezahlt werden. 

(4) unverändert. 

Ersatzleistungen aus der Kra~enversicherung 

§ 186. (1) Aus den Leistungen der Krankenversi­
cherung gebührt dem Träger der Sozialhilfe Ersatz 
nur, wenn die Leistung der Sozialhilfe wegen der 
Krankheit oder der Mutterschaft gewährt wurde, 
auf die sich der Anspruch des Unterstützten gegen 
den Versicherungsträger gründet. 

(2) Leistungen der.Sozialhilfe, die wegen Krank­
heit oder Mutterschaft gewährt werden, sind aus 
den ihnen entsprechenden Leistungen der Kran­
kenversicherung zu ersetzen. 
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Verfahren 

§ 194. (1) Hinsichtlich des Verfahrens zur 
Durchführung dieses Bundesgesetzes gelten die 
Bestimmungen des Siebenten Teiles des Allgemei­
nen Sozialversicherungsgesetzes mit der Maßgabe, 
daß 

1. und 2. unverändert. 

3. Aufgehoben. 

4. bis 6. unverändert. 

(2) unverändert. 

HauptsteUe und Landesstellen 

§ 195. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Die Landesstellenhaben unbeschadet des 
Abs. 5 für den Bereich ihres Sprengels folgende 
Aufgaben zu besorgen: 

1. bis 9. unverändert. 

10. Bestellung von Bevollmächtigten zur Vertre­
tung des Versicherungsträgers bei dem für ihren 
Sprengel in Betracht kommenden Schiedsgericht 
der Sozialversicherung und beim Landeshaupt­
mann sowie bei anderen Behörden für das in 
Betracht kommende Land; 

11. unverändert. 

,(5) bis (8) unverändert. 

Liquiditätsreserve 

§ 217.' (1) Der Versicherungsträger hat in der 
Pensionsversicherung durch Einlagen im Sinne des 
§ 218 Abs. 1 Z 4 eine kurzfristig verfügbare Liqui­
ditätsreserve zu bilden. Die Liquiditätsreserve hat 
am Ende eines Geschäftsjahres ein Achtundzwan­
zigstel des Pensiönsaufwandes dieses Jahres zu 
betragen (Sollbetrag). 

(2) Solange der Sollbetrag nicht erreicht ist, ist 
jährlich mindestens ein Drittel des im Rechnungs­
abschluß nachgewiesenen Gebarungsüberschusses 
der Liquiditätsreserve zuzuführen. 

(3) Bei Bedarf an flüssigen Mitteln zur Behebung 
einer vorübergehend ungünstigen Kassenlage ist 
nach Tunlichkeit die Liquiditätsreserve im notwen­
digen Ausmaß aufzulösen. Jede Verfügung über die 
Liquiditätsreserve bedarf der vorhergehenden 

GSVG Vorgeschlagene Fassung 

Verfahren 

§ 194. (1) Hinsichtlich des Verfahrens zur 
Durchführung dieses Bundesgesetzes gelten die 
Bestimmungen des Siebenten Teiles des Allgemei­
nen Sozialversicherungsgesetzes mit der Maßgabe, 
daß 

1. und 2. unverändert. 

3. als Leistungssache im Sinne des § 354 des All­
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes (Sozial­
rechtssache im Sinne des § 65 Z 4 des Arbeits- und 
Sozialgerichtsgesetzes) auch 'die Feststellung von 
Versicherungszeiten der Pensionsversicherung 
(§ 117 a) und die Feststellung der Erwerbsunfähig­
keit (§ 133 a) außerhalb des Leistungsfeststellungs­
verfahrens auf Antrag des Versicherten gilt. 

4. bis 6. unverändert. 

(2) unverändert. 

HauptsteUe und LandessteUen 

§ 195. (1) bis (3) unverändert. 

(4) Die Landesstellen haben unbes,chadet des 
Abs. 5 für den Bereich ihres Sprengels folgende 
Aufgaben zu besorgen: 

1. bis 9. unverändert. 

10. Bestellung von Bevollmächtigten zur Vertre­
tung des Versicherungsträgers bei den für ihren 
Sprengel' in Betracht kommenden Lan­
des(Kreis)gerichten als Arbeits- und Sozialgerichte 
bzw. dem Arbeits- und Sozialgericht Wien, dem 
Oberlandesgericht und dem Landeshauptmann 
sowie bei anderen Behörden für das in Betracht 
kommende Land; 

11. unverändert. 

(5) bis (8) unverändert. 

Liquiditätsreserve 

§ 217. Aufgehoben. 
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Genehmigung durch den Bundesminister für Arbeit 
und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesmi­
nister für Finanzen. Sinkt durch Verfügungen über 
die Liquiditätsreserve deren Stand unter den Soll­
betrag, so ist die Liquiditätsreserve nach Wegfall 
der vorübergehend ungünstigen Kassenlage in ent­
sprechender Anwendung der Bestimmungen der 
Abs. 1 und 2 auf das Ausmaß des Sollbetrages zu 
erhöhen. 

Genehmigungs (Anzeige) bedürftige Veränderungen 
von Vermögensbeständen 

§ 219. (1) Jede Veränderung im Bestand von Lie­
genschaften, insbesondere die Erwerbung, Bela­
stung oder Veräußerung von Liegenschaften, fer­
ner die Errichtung oder Erweiterung von Gebäu­
den ist nur mit Genehmigung des Bundesministers 
für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzeh zulässig, wenn dem 
Rechtsgeschäft ein Betrag zugrunde liegt, der 
5 v. T. der Erträge des Versicherungsträgers im 
letzten vorangegangenen Kalenderjahr übersteigt. 

(2) Beschlüsse der Verwaltungskörper des Versi­
cherungsträgers über die im Abs. 1 genannten 
Angelegenheiten, die der Genehmigung nicht 
bedürfen, sind binnen einem Monat nach Beschluß­
fassung dem Bundesminister für Arbeit und Sozia­
les gesondert anzuzeigen. 

Bedienstete 

§ 230. (1) Die dienst-, besoldungs- und pensions­
rechtlichen Verhältnisse für die Bediensteten des 
Versicherungsträgers sind durch privatrechtliche 
Verträge zu regeln. Der Versicherungsträger hat 
unter Rücksichtnahme auf seine wirtschaftliche 
Lage die Zahl der Dienstposten für Bedienstete auf 
das unumgängliche Maß einzuschränken und dar­
nach für seinen Bereich einen Dienstpostenplan zu 
erstellen. 

(2) bis (4) unverärtdert. 

GSVG - Vorgeschlagene Fassung 

Genehmigung der Beteiligung an fremden Einrich­
tungen 

§ 218 a. Jede Beteiligung des Versicherungsträ­
gers an fremden Einrichtungen gemäß § 15 Abs. 2 
ist nur mit Genehmigung des Bundesministers für 
Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen zulässig. 

Genehmigung der Veränderungen von Vermögens­
beständen 

§ 219. Jede Veränderung im Bestand von Liegen­
schaften, insbesondere· die Erwerbung, Belastung 
oder Veräußerung von Liegenschaften, ferner die 
Errichtung, Erweiterung oder Umbauten von 
Gebäuden ist - nach Zustimmung des Hauptver­
bandes gemäß § 31 Abs. 6 lit. a des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes - nur mit Genehmi­
gung des Bundesministers für Arbeit und Soziales 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen zulässig. 

Bedienstete 

§ 230. (1) Die dienst-, besoldungs- und pensions­
rechtlichen Verhältnisse für die Bediensteten des 
Versicherungsträgers sind durch privatrechtliche 
Verträge zu regeln. In begründeten Fällen können 
im Dienstvertrag von den Richtlinien (§ 31 Abs. 3 
Z 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) 
abweichende Vereinbarungen getroffen werden. 
Solche Dienstverträge sind als Sonderverträge zu 
bezeichnen und nur dann gültig, wenn sie schrift­
lich abgeschloss,en werden und der Hauptverband 
vor dem Abschluß schriftlich zugestimmt hat. Der 
Versicherungsträger hat unter Rücksichtnahme auf 
seine wirtschaftliche Lage die Zahl der Dienstpo­
sten auf das unumgängliche Maß einzuschränken 
und darnach für seinen Bereich einen Dienstposten­
plan zu erstellen. 

(2) bis (4) unverändert. 
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